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derl . Hän .

Hn . Com⸗

1662 . Drenthe zwey Compagnien zu Roß von

neuntzig Reytern / und z. CompagnienzuFuß /
zu 190 . Mann .

Belieff ſich alſo die gantzeKriegsmacht auff
ein und funffzig Compagnien zu Roß/ oder
zweh tauſend ſechshundert und fuͤnff
Reyter ; Und auff drey hundert und ſie⸗
ben und achtzig Compagnien zuFuß / oder /
ein und zwantzig tauſend / drehhun⸗
dert und neuntzig Koͤpffe; Und ſo viel auch
von den hieſigen Staats⸗Geſchaͤfften fuͤr
dieſes Jahr / folget nun

8
Was ſich in dem Koͤnigrei⸗
che Franckreich / theils / und zwar
vornemlich / an dem Koͤn. Hofe / bey Anhoͤr⸗und

Abfertigung frembder Geſandten / Abhandelung
hochangelegener Buͤndnuͤſſe und Vertraͤge mit

außlaͤndiſchen Potentaten und Staten / Ein⸗

richtung ſelbſt engener Staats⸗Verbeſſerung /
und ſonſt bey anderen ſo wol zur Luſt und Kurtz⸗
weil angeſtelten Ergoͤtzungen/ als wichtigen
Staats⸗Geſchaͤfften ; Theils auch anderswo

durch das gantze Land hin und wieder in man⸗

cherley Faͤllen und Begebnuͤſſen / dieſes
Jahr uͤber / denckwuͤrdigſtzu⸗

getragen.

ſandten fiengen es in dieſem Jahre mit

ihren vorhabenden Tractaten wieder

N 3 6* 36 .Dle Mie⸗ Du Niederlaͤndiſche Herren Ge⸗

—
kom̃en mit an / wo fie es in dem vorigen gelaſſen hatten / ſon⸗
den Koͤn. derlich hatten ſie am F. Januarii , Neuen Calen⸗

ders / abermals eine Oonferente mit den Koͤ⸗
nigl . Herren Commiſſarien / wobey auch der

in Confe⸗Herꝛ Colbert zum erſten mahle mit erſchiene .
Die Herren Geſandtenbrachten ſo dann münd⸗

lich / und deß folgenden Tages auch in einem
Meworiale ſchrifftlich vor / daß ſie von ihren
Herren Principalen ' den Herren General⸗
Staten der vereinigten Niederlande / als wel⸗
che ein hertzliches Verlangen truͤgen / den

Schluß von den ſo eine geraume Zeit vorgehab⸗
ten Alliantz· Tractaten zu ſehen / neue Voll⸗
macht erhalten haͤtten/ eines und das andere / ſo
den Schluß etwann noch weiter verzoͤgern

moͤchte/ nachzulaſſen / und zwar ſagten ſie / daß
Ihre Hoch⸗Moͤg . alles das jenige fuͤr genehm
hielten / was bißher richtig abgehandelt wor⸗

0
—

—.

ie

den ; Sie lieſſen nunmehr auch den ſtrittigen
Puncten / anlangend die Thran⸗Compa⸗
gnie / nach / mit dem Verſprechen / daß ſie in

ſchren Landen den Unterthauen deß Koͤnigs in
dieſem Stuͤcke nichts zu wider thun wolten .

Sie waͤren auch zufrieden / daß der Churfuͤrſt
von Coͤlln/ und der Hertzog von Neuburtt /
nicht allein in Anſehung der Staͤdte Rhein⸗
berg und Ravenſtein / ſondern auch ins ge⸗

mein in Anſehung aller ihrer Staͤnde und
Staͤdte / moͤchten auß der Koͤnigl. General⸗
Suarantie außgeſchloſſen ſeyn / wenn nemlich

ein jeder allein mit ſeiner eygenen / und leiner

7

legen ſolten . 3. Daß ſolches auch nicht folte be⸗

ben Wahren / ( de grand volume ) die ein groſſes

. . . . . .
ß „

77² Beſchreibung Franteſſche
frembden / Mʒacht / den vereinigten Staat / oder] 166; ,
auch wol einige mit deſſelbigen Beſatzungen
verſehene Staͤdte und Plaͤtze feindlich angreif
fen ſolte ; Wiewol Ihrs Hoch⸗Moͤg . ihrer ſeyts
zu einer Univerſal -Guarantie, ohne Limitation
und Außnahme / fuͤrdie Kron Franckreich
erboͤthig / auch ſonſt bereit waͤren/ die Tracta⸗
ten zu unterſchreiben / wann nur der Koͤnig das
Wort la Peſche , oder / die freye Fiſcherey /
wolte mit in die Guarantie ſetzen laſſen .

Darnach beſchwerten ſie ſich wiederumb gar Beſchve⸗
ſehr uͤber das Faßgeld / als welches der Gleich⸗ ren ſh
heit / womit deß Koͤnigs Unterthanen in den 80
vereinigten Niederlanden tractiret wuͤrden / zu ü. 0

wider lieffe : Und da es ja nicht anderſt ſeyn
koͤnte / hielten ſie umb ein Temperament und

leydentlicheres Mittel an / und zwar 1. daß die

Schiffe deß vereinigten Niederlaͤnd . Staagts
ſolches Recht eher nicht abſtatten ſolten / als

wenn ſie auß Franckreich und deſſen Haͤven
wieder auß⸗ nicht aber wenn ſie allda einlieffen .
2. Daß ſie ſolches nach Beſchaffenheit der La⸗

dung / nicht aber der Groͤſſe deß Schiffs/ er⸗

zahlet werden / wenn die Schiffe von einem

Frantzoͤſiſchen Hafen nach dem andern fuͤhren/
ſondern allein in dem letzten Haven / da ſie
außlauffen wuͤrden . 4 . Daß die 50 . Stuͤber

ſolten auff ein Drittheil / oder auff die Helff .
te herunter gebracht / deßgleichen auch die

Schiffe / ſo mit Wein / Saltz und anderengro⸗

Geſperre und doch wenigen Preiß machten / be⸗
laden wuͤrden / einmehrers befreyet werden .

Die Herren Geſandten recommencdirten Suchen
hierbey den Koͤnigl. Herren Commiſſarien auch Esi
die Wiederabtrettung deß Fuͤrſtenthums Ura⸗ 1 5
nlen / weil die vorigen Printzen von Uranien wieder,
ein ſolches wol verdienet haͤtten / welches alles
die Herren Geſandten den Koͤnigl. Herren
Commiſſarien / auff ihr Begehren / den folgen⸗
den Tag (wie gemeldet ) ſchrifftlich uͤbergeben
lieſſen / ſo aber erſt / den / 11. januarii , in dem
Koͤnigl. Rathe verleſen ward .

Kurtz darnach fuͤhrte der Herꝛ de Lionne
gegen die Herren Geſandten groſſe Klagen we⸗ wennn
gen deß jenigen Urtheils / ſo in Seeland über nauehin
den Capitaͤndu Prẽ gefaͤllet worden / daß nemlich derung.
der König ſelbiges durch gewiſſe Commiſſarten
durchſehen laſſen / und befunden haͤtte / daß es
wider die Regel / frey Schiff / frey Gur /
ergangen ; Und wo man ſolches nicht wieder aut
machte wuͤrde der Koͤnig Keprellolten außge⸗
ben . Die Herren Geſandten gaben zur Ant⸗
wort / es ſtůnde ihm der Weg zur Keyiſion noch
offen . Dieweil aber der Herꝛcke Lionne damit
nicht wolte zu frieden ſeyn/ ſo ſchriebendieHer⸗
ren Geſandten nach dem Haa ge / und riethen
gar ſehr / daß man doch die Sache mit dem du

Piẽ wolte entweder abthun oder aͤndern / ſonſten
wuͤrden ſie dadurch auch in ihren Traetaten ge⸗
hindert werden .

Im uͤbrigen erklaͤrten die Koͤnigl. Herren Die ss⸗

nigl. Lus .
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Geſchichte. Denckwuͤrdiger Geſchichten .
Commiſſarien ſich auff die obige vier Puncten
deꝛgeſtalt/ daß ſie den erſten eingiengen / und auf
den vierdten / daß / was das Saltz anlangte /
ein mehrers nicht/ als nur die Belffte / ſolte be⸗

zahlet werden ; Aber der zweyte und dritte

blieben ſtecken ; Doch wie ſie endlich noch ver⸗

gliechen worden / iſt naͤchſt hierunten auß den

Tractaten und der geſchloſſenen Buͤndnüß ſelb⸗
ſten zu erſehen . Angehend das Wort la Peſche ,
oder kiſchereh / ſo koͤnteder Koͤnig ſich darzu

nicht verſtehen / inMeynung / daß er ſich genug⸗

ſamerklaͤret haͤtte mit dieſen Worten : Autres

droicts quelconques par mer& par terre , wel⸗

che nicht weniger die Meynung haͤtten/ umb ſo
wol die Fiſchereh / als andere Gerechtigkei —

ten zu gaarantiren und ſchuͤtzen zu helffen/ und

wuͤrde das Wort la Peſche , oder Fiſcherey /
allein umb deß willen außgelaſſen / damit man

Engelland nicht otfendiren / oder ihm zu na⸗

he tretten / moͤchte. Das Fuͤrſtenthum Ura⸗

nien betreffend / wolte der Koͤnig in kurtzem

deßwegen ein Genügen geben .
Dieweil es dann darauff ſtund / daß die Her⸗

ren Geſandten ſolten wiederumb nach Hauſe

geruffen werden ; So riethen ſie Ihren Hoch⸗

Moͤg. daß es mit mehrerm Glimpffe / und mit

wentgerm Anſtoſſe / etwann umb unterſchied⸗
licher ſtrittiger Puncten / und nicht umb eines

eintzigenalleine / willen / geſchehen moͤchte.

Nach dieſem ſchrieben die Herren Geſand⸗
ten / unter dem / / 7 . Februarii , abermahls nach
dem Haage / daß ſie allnoch wenig weiter kom⸗

men waͤren/ das Wort la Peſche zu erhalten / je⸗

doch haͤtten ſie Hoffnung / daß die Herren Com⸗

miſſarien ſolche Terminos und Worte wuͤrden

zulaſſen / welche die Verbindlichkeitzur bewu⸗
ſten Guarantie unwiderſprechlich in ſich halten
ſolten / unterdeſſen blieben ſie in generalibus ,
wormit ſie meynten / daß Ihre Hoch Moͤg ſolten
zu frieden ſeyn / ſintemahlen der außdruͤckliche
Satz deß Worts la Peſche nur eine Formali -

taͤt/ und die Meynung waͤre/ die Sache ſelbſten
zu treiben / und daßder Koͤnig bey dieſer Zeit
Lͤͤufften/ bey ſich vorbehaltene und ſolche Urſa⸗
chen haͤtte/ dienicht zu melden waͤren / umb deren

willen er ſolches Wort nicht mit einrücken laſ⸗
ſen koͤnte . Und als einsmahls die Herren Ge⸗
ſandten ſich vernehmen lieſſen/ daß es ein deſpe⸗
rate Sache waͤre / wenn ſie erwaͤhntes Wort

nachlaſſen ſolten : Zogen die Koͤnigl Hnn . Com⸗

miſſarien die Schultern / und ſagten / daßdiever⸗
hoffende Tractaten umb einer eintzigen ſubtilen
Formalitaͤt willen / wenn die ihnen unverſehens
entfahren ſolte / viele frembde Gedancken erwe⸗

cken wuͤrde .

Umb den18/28 . Februarii hatten die Herren
Geſandten abermals eine Conferentz in deß
Herrn Cantzlers Hauſe / allwo ſie alle erdenck⸗

liche Kationes und Urſachen herbey brachten /
umb das Wort la Peſche , oder Fiſcherey / in

die Guarantie zubringen ; Welches alles die

Koͤnigl . Herren Commiſſarien freundlich an⸗ rers nicht bemuͤhen.

—
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nahmen/ mit dem Verſprechen / daß ſie es dem

Koͤnigewolten vortragen .
Indeſſen / da der Koͤnig der Herren General⸗

Staten Ernſt verſpuͤhrte / bedachte er ſich eines

andern / und am / 19 . Martii beſuchte der Herꝛ
de Lionne die Herren Abgeſandten / dochblieb
er anfangs darauff beſtehen / daß das Wort
Peſche nicht muͤſte außdruͤcklich geſetzt wer⸗

den : Nachdem man aber hiervon / als von einer

ſolchen Sache / die kein Anſehen zu einemSchluſ⸗
ſe haͤtte/ eines und das andere geredt hatte / ſagte
er : Wofern die Hn. Geſandten in der Kaven⸗

ſteiniſchen / Maltheſer und andern Sa⸗

chen/ die durch Franckreich imchaage waͤren

recommendiret worden / einiges Vergnuͤgen
geben koͤnten/ wuͤrde deꝛ Koͤnig wol toͤnnen bewo⸗

gen werden / IJh Hochm. in dieſem Puncten ent⸗

gegen zu gehen . Die Hn. Geſandten brachten ih⸗
re Kationes vor / daß mananſie / als die zu Pa⸗
ris waͤꝛen/ wegen dieſer Sache / ein mehrers nicht

begehren koͤnte/ als daß ſie Sr . Majeſt ernſtliche

Meynung / was dieſe Stuͤcke anlangte / J Hoch⸗
Moͤg . woltenzu wiſſen thun / noch auch an Ihre
Hochm . ſelbſten / dann/ daßſie / nach den geſchloſ⸗
ſenen Tꝛactaten den Intereſſirten nachBillichkeit
begegnen / und darbey Sr . Maj. Recommenda -
tion ſo viel deferiren und zugefallen ſeyn wol⸗

ten / als manvon ſolchen/ die dieſelbige hoch achte⸗

ten / der Sachen Beſchaffenheit nach/ auffeini⸗
gerley Weiſe gewaͤrtig ſeyn koͤnte.Es wurden

hierbey noch mehr Worte beyderſeits gewechſelt /
wovon dieſes der Schluß war / daß der Herꝛ de

Lionne , auff ihr inſtaͤndiges Anhalten / endlich

auff ſich nahm / er wolte einen naͤhern Verſuch

thun / ob er S . Maj . dahin vermoͤgen koͤnte/ daß
ſie die Worte : die Gerechtigkeit der Fi⸗
ſcherey : außdrücklich mit hinein ſetzen lieſſe .

Sie hielten auch zugleich umb Milderung des

vorgeſchlagenen Faßgeldes an : Aber der Herꝛ
de Lionne ſagte / es wuͤrde darinnen nichts zu
thun ſeyn / wenn ſie aus dieſer ihrer Inſtante ein

Neceſſarium , oder eine Nothwendigkeit
machen wolten. Worauf ſie voneinander giengẽ .

Den 12/22 . Martii , zeigte der Hr . de Lionne ,

im Namen des Koͤnigs/ denHerren Geſandten
an / daß derſelbige aus dieſem Vertrauen / daß
ihmin ſolchen Sachen / die ſeine Allürte und

Bundsgenoſſen angiengen / undvon ihm Ihren
Hochm . recommendiret worden / mit geneigtem

Willen wuͤrde begegnet werden / unterſchiedliche

wichtige Rationes, die ihm noch zur Zeit biß da⸗

her Schwerigkeit gemacht / auff die Seyte geſetzt
haͤtte. / und weil nun ſein Vorhaben waͤre / Ih .
Hochm vollkoͤm̃lich zu erweiſen / wie hoch er der⸗

ſelben angebothene alliantꝛ hielte/ ſo haͤtte er ihm
endlich gefallen laſſen / daß das mehr erwaͤhnte
Wort la Peſche ( Fiſcherey )ſolte außdruͤck⸗
lich genannt / und an behoͤrigen Orte den Tra⸗
ctaten mit einverleibet werden : Lebte demnach
des zuverſichtlichenVertrauens / es wuͤrden da⸗

1662 .

Belom̃en

gute Ver⸗

troͤſtung
wegen deß
Worts

Stſchereh .

Faßgeld
bleibt

noch .

Das

Wort Fi⸗
herey

wird den

Tractaten

mit ein⸗

verleibet .

mit alle fernere Schwerigkeiten hinfallen und

auffhoͤren/ und ſie ſeinen Koͤnig anitzo ein meh⸗

Ttt ij Abſchrifft

Hierauff nahm er eine

——ů — —
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Die biß⸗
herabge⸗
handelte

Alliantz⸗
Artickel

werden
gegen
einander

conferirt .

Das Ca⸗

thol . freye

Religion «
Exerci⸗
tium iv

machet
noch eint⸗

gen Diſ⸗
Iputat .

—7 —4 Beſchr
2 5
Abſchrifft von den Alliantz⸗Artickeln zur Hand /

uͤberlieffdieſelbigen alle / und brachte noch einige
wenigeGemercke in demTextevor / die aber mehr

zur Erlaͤuterung des Verſtands und Verbeſſe —
rung der Sprache / als zu einiger weſentlichen
Veraͤnderung dienten . Er recommendirte noch —

mahls des Capitaͤns Breton du Prłẽ Sache / als

welche der Koͤnig ihm etwas zu Gemuͤthe zoͤge:
Er hielt auch an / wenn die Statiſche Kriegs⸗

Schiffe einige Tuͤrcken gefangen kriegten / daß
man ſie dem Koͤnige für den lauffenden Preiß
wolte zukommen laſſen . Hierzu ſchlug noch eine

verdrießliche Sache / indem einige Kauffleute
von Tours Klage fuͤhrten / daß ſie von einem

Caper von Fliſſingen waͤren beraubt worden /
und deßwegen Repreſſalten begehrten .

Den 14/24 . Martii waren die Herren Ge⸗

ſandten / nebenſt anderer außlaͤndiſcher Potenta⸗
ten Bottſchafftern / Geſandten und Reſidenten
bey Hofe in des KoͤnigsZimmer / um des ange⸗
kommenen Koͤn. Spaniſchen Extraordinar⸗
Abgeſandtens ſonderliches Anbringen / wegen
des zu Londen in Engelland vorgegange⸗

nen Caroſſen⸗Streits / mit anzuhoͤren / wovon

drunten nach dieſenAlliantz - Tractaten umſtaͤnd⸗
licher Bericht zu vernehmen :Und deßwegẽ gieng
bey ihnen in ihren Tractaten nichts vor . Des an⸗

dern Tags / nach Mittage / umz. Uhr/ aber hatten
ſie wiederum in des Hn . Kantzlers Behauſung

eine Conferentz / wobey allen Hnn . Commiſſariẽ /
biß auff den Hn . Colbert , zugegen waren . Nach

eroͤffneten Urſachen / warum man abermals zu⸗

ſammen kommen waͤre / wurden alsbald alle die⸗

jenigen Puncten und Artickel des bevorſtehenden
Tractats / woruͤber manin den vorigen Confe⸗
rentzien einig geblieben / und womit man / auſſer
den ã parte Artickeln / ohn einige Widerrede / biß
zum Ende kommen war / abgeleſen und gegen
einander gehalten / / worauff die Koͤnigl Herren
Commiſſarien anzeigten / daß noch ein Artickel

muͤſte beygefuͤgt werden / krafft deſſen alle vorher⸗
gehende / wiſchen dem Koͤnige und dem vereinig⸗
ten Niederlaͤndiſchen Staat / abgehandelte
Tractaten / ſo weit dieſelbigen durch dieſen gegen⸗

waͤrtigen Tractat nicht veraͤndert oder zu nicht

gemacht worden / ſolten confirmiret werden .

Die Hnn . Geſandtengaben zur Antwort / daß
ſie vor dieſem ſich uͤber ſolchen Vorſchlag be —

ſchweret haͤtten / um zu vermeyden die Tunckel⸗

heit und den Diſputat / ſo von wegen der Krafft
ſolcher Reſervation / in Anſehung ſothaner Tra⸗
ctaten / die ohne dieſelbige moͤchten fuͤꝛnit veꝛbind⸗

lich geachtet werden / entſtehen köͤnte / und bey ſol⸗
chen ihren Rationen waͤre es verblieben .

Die Herren Commiſſarien wandten darge⸗
gen ein / es waͤre eine Clauſula ordinaria bey al⸗

len Traetaten / und endlich / als die Herren Ge⸗

ſanten zu wiſſen begehrten / warum ſie doch ſo ſteif
denVerei·auff dem beſtuͤnden ? ſagten ſie / darum / damit bey
nigten Ri⸗ dieſem Tractate diejenigen Freyheiten / was an⸗
derlanden langte das Exercitium der Catholiſchen Ke⸗

ligion , für des KoͤnigsUnterthanen in denver—
einigten Niederlanden moͤchten confirmi⸗

eibung Frantzoſiſche

ret werdẽ / welche in den vorigen Tractaten bedun⸗
gen worden / und wolten ſie es in ihre Willkühr
geſtelt haben / ob ſie ermeldte Clauſul alſo wolten

zulaſſen / oder in dieſem vorhabenden Tractate
ſpecificè und abſonderlich mit einruͤcken / wasin
den vorigen / wegen dieſes Stuͤcks / auffgeſetzt
worden . Die Herren Geſandten antworteten

hierauff / daß / was dieſesanlangte / in keinem
Tractat etwas waͤre auffgeſetzt worden / ſondern
ben den angefangenen Tractaten zu Compiegne
IhrerHoch⸗Moͤg Abgeſandten uͤber ſich genoͤm⸗
men haͤtten/ etwas in einem beſondern Artickel
auffzuſetzen wegen des frehen Religions - Exer⸗
citii fuͤrdie von der Frantzoͤſiſchen Nation in des

Koͤnigs ſeines Abgeſandtens Behauſung in dem

Saage : So viel ſie aber wuͤſten / waͤre ſelbiger
Artickel nicht ratificirt worden / nicht auß der Ur⸗

ſache/ als ob einiger Streit geweſen waͤre/ das

freye Exercitium in des gedachten Abgeſandtens
Behauſung zuzulaſſen / dieweil wol bekannt ge⸗
weſen / daß es daſelbſt getrieben wuͤrde/ ſondern

darum / dieweil man / um einer ſolchen Sache
willen von ſo ſubtiler und zarter Speculation /

als wie die freye Diſpoſition des Religions⸗
Exercitii waͤre / nicht gerne ſein natuͤrliches
Recht durch Tractaten modificiren und mildern

lieſſe / ſie baͤthen/ daß ſie ihnen keinen ſolchen
Puncten vorlegen wolten / den ſie nicht allein

nicht uͤber ſich nehmen koͤnten / und welcher uͤber
das / wann mandarauff beſtehen bliebe / nicht
nur neue Verzoͤgerung verurſachen / ſondern
auch / um obangezogener Urſachen Willen / bey
dem Staat keine fertige Zuſtimmung finden
wuͤrde/ und auff alle Wege und Weiſe unnoͤ⸗

thig waͤre / ſintemahlen die Abgeſandten in ihrer
Behauſung das freye Exercitium unverhindert
trieben . Die Herren Commiſſarien warenhier⸗
mit nicht wol zů frieden / und lieſſen ihr Mißver⸗
gnuͤgen gnugſann ſpuͤhren / indem ſie ſagten ;
Præcisheit und wenig Geneigenheit /
Seiner Majeſtaͤt in einer geringen Sache entge⸗
gen zu gehen . Weilnun die Herren Geſandten
mit freundlichen Worten dannoch bey ihrem

Vorgebenbeſtehen blieben / ward dieſe Confe⸗
rentz durch die Herren Commiſſarien mit eini⸗

gen hitzigen Worten / als ob weiters nichts wuͤrde
zu thun ſeyn / ſie gaͤbendenndieſes nach / in

Conſuſion abgebrochen .
Wie die Herren Geſandten auff den Abend

auß der Conferentz nach Hauſe kamen / ſahen
ſie in den Compiegniſchen Tractaten nach/
und fanden die Sache alſo / wie ſiegeſagt hat⸗
ten / weßwegen denn ſolches freyes Religtons⸗
Exercitium auch gar nicht veraccordirt wor⸗
den / ſondern es haͤttten die damahlitge Ihrer
Hoch - Moͤg . Extraordinar⸗Abgeſandten / wie

es das Anſehen gehabt / dem Koͤnigeetwas oh⸗
ne Ihrer Hoch⸗Moͤg. Ordre und Vollmacht /

in ihrem Namen / deßhalben verſprochen und zu⸗

geſagt .
Den i6 / 26 . Martii / nach Mittage um dreh

Uhr beſuchten die Herren Geſandten den alten

Herrn Grafen de Brienne , und erzehlten ihm

wwelt⸗

. . . . . . . .
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weitlaͤufftig/ was des vorigen Tages in der Con⸗

ferentz bey Abhandlung und Einrichtung der

verglichenen Artickel vorgegangen / um von ihm

zu vernehmen / ob ſolches ungefehr / oder auß

Befehl vorgebracht worden / und was darbey
des Koͤnigs oder der Herren Commiſſarien
Meynung ſeyn moͤchte? Sie zeigten ferner mit

vielen Rationen an / was für ein ſubtiler Punct

dieſes / und wie ſchwer und unmuͤglich es ihnen
waͤre / ſich damit einzulaſſen / maſſen ſie wuͤrden

auff ein neues nach Hauſe ſchreiben / und ande⸗

re Ordre erwarten muͤſſen / welches dann nicht

allein noch einige Zeit erfordern / ſondern auch

leichtlich wol gar anderſt außſchlagen duͤrffte /

als man ſich etwann einbilden moͤchte. Der

Herr Grafe erklaͤrte ſich hierauff offenhertzig /
daß ſolches nicht mit Vorſatze / viel weniger auff
des Koͤnigs Ordre und Befehl / ſondern bloß
und allein als von ungefaͤhr / vorgebracht wor⸗

den/ jedoch meynte er / daß es in Ratione und in

der Billichkeit beſtůͤnde / und Ihren Hochmoͤg.

gebuͤhrte/ alles was ſich thun lieſſe / in dieſem
Stuͤcke herbey zu bringen / um Seine Maje⸗
ſtät hierinnen zu vergnuͤgen. Er hielt ihnen vor /

was fuͤr Freyheit der Herr Boreel / Ihrer
Hoch⸗Moͤg, Reſident / in der Stadt Paris
zu genieſſen haͤtte / und viele andere Urſachen
mehr ; Schließlichen recommandirte erihnen⸗
daß ſie das Werck ſo viel beſchleinigen helffen
wolten / als moͤglich waͤre / damit ſie einmahl
dieſer langwuͤhrigen Handlung ein Ende ma⸗

chen moͤchten . Nachdem nun die Herren Ge⸗

ſandten auch eines und das andere darauff ge⸗

antwortet hatten / nahmen ſie ihren Abſchied .
Aber den dritten Tag hernach ward dieſer

Streit in einer anderweitigen Conferentz in des

Herrn Kantzlers Behauſung gantz auf die Sey⸗
te geraumt / und war nun noch uͤbrig das ſtrit⸗
tige Faßgeld / wie ſelbiges entweder gar abzu⸗
ſchaffen / oder zwiſchen behderſeyts Unterthanen
in eine Gleichheit zu beingen . Obnun wol un⸗

terſchiedliche Conferentzien deßwegen gehalten
wurden : So verzog ſichs doch damit biß auff
den 17 / 27. Aprilis / als an welchem des Vor⸗

mittags der gantze Tractat in des Herrn Kantz⸗
lers Behauſung von beyden Seyten unterſchrie⸗
ben / und das eine Exemplar davon alſobald
auff der Poſt / durch einen vom Adel / auß der
Niederlaͤndiſchen Herren Geſandten Suite /
nach dem Haage uͤberſchickt ward / deſſen uͤber⸗

ſetzte Puncten und Artickel alſo lauten :

Die Zuneiaung / welche der Aller - Chriſt -
lichſte Koͤnig jederzeit fuͤr die Wohlfahrt und

Gluͤckſeeligkeit des Staats der Vereinigten
Niederlaͤndiſchen Provintzien getragen / nach

dem Exempel ſeiner Koͤntglichen Vorfaͤhren /
und die Wolgewogenheit / diedie Herren Gene⸗

ral⸗Staten erwaͤhnter Provintzien / zu der Cron

Franckreich Auffnehmen ſtaͤts erhalten / undweil
man verſpuͤhrt hat / daßſie ſolche mercklicheVer⸗
bindlichkeit und genoſſene Dienſten erkennen /
haben dannenhero die gute Verſtaͤndnuͤß zwi⸗

ſchen Sr . Koͤnigl. Maj . und vorgedachten Her⸗
ren Gen. Staten / wie auch zwiſchen beyderſeits
Unterthanen / eine ſo freye und vollkommene

Vertraulichkeit / bey vielen Jahren her unterhal⸗
ten / daß man verhofft haͤtte/ ſie wuͤrde wol von

ihr ſelbſt noch laͤnger dauren / und nicht noͤthig
ſeyn / die vorigen Buͤndnuͤſſe durch einige neue

Handlung zu beſtaͤttigen und zu bekraͤfftigen :
Nichts deſto weniger / weiln Seine Maj . nichts

vergeſſen oder verſaͤumen wollen / was die alte

Buͤndnuſſe beſtaͤttigen und verlaͤngern koͤnnte/
auch ermeldte Hnn. Staten gern ſehen/ daß ſolche
etwas genauer gemachet werde / und zu dem End

Se . Maj durch dero abſonderlich verordnete Ab⸗
geſandten erſuchen laſſen / um die Buͤndnuͤſſe zu

verneuen / den Frieden / welchen Se . Maj . und

die Hnn . Gen. Staten jetziger Zeit mit allen Po⸗
tentaten und Staͤnden in Europa haben / zu

handhaben / und das Intereſſe oder die Angele⸗
genheiten beyderſeits abſonderlicher Sachen / an⸗

langend den Kaufhandel / Schiff⸗oder Seefahrt /
durch bequaͤmne Rechte und Vergleichungen zu

berahmen / damit man hierdurch allen Ungele⸗
genheiten / welche die gute Vertraulichkeit aͤndern
moͤchten/ vorkommen koͤnte: So haben ſolchem

nach die Herren Hanns / Freyherr von Gent /
Herr von Oſterweede / Lieutenant über die Le⸗

hen / und Primat des Landes Falckenburg /
Conrad von Beuningen / Rath der Stadt

Amſterdam / Juſt Hubert / Rath und Pen⸗
ſionaris der Stadt Zierickſee / undWilh elm

Boreel / Ritter / Freyherr von Urenhofe /
Urendyck / Hr . von Seeland / Duynbeck
und Peere⸗Baum / ꝛc. als der Hnn . Staten

der Vereinigten Niederlande abſonderlich ver⸗

ordnete Abgeſandten / zu Werckſtellung deſſen
Sr . Maj . Miniſtris ihre habende Vollmachten /

davondie Abſchrifft hierunten mit beygeht / zu

Abhandlung und Beſchlieſſung ſothaner Buͤnd⸗
nuͤß/eingehaͤndiget: Worauff wegen Sr . Maj .
ernennet worden / die Herren Peter Seguier /
Graff von Gien / Hertzog von Villmur / Par⸗
Herr und Cantzler in Franckreich ; Nicolas

von Neuf⸗Ville / Hertzog von Villeroy /
Par⸗Herr und Marſchall in Franckreich /
Ritter der Orden Sr . Maj . und Koͤnigl. Obr .

Finantz Rath ; Heinrich Auguſtus von

Lomenie / Graff von Brienne und Mont⸗

Bron / und Michael von Telller/Marckgr .
von Louvoy / Herr von Chaville / alle beyde

Sr . Koͤnigl .Maj. Raͤthe/ Miniſtriund Staats⸗

Secretarien / wie auch Commandeuren der Koͤ⸗

nigl . Orden ; Hugo von Lyonne / Marckgraf
von Freſne / Hr. von Berny/gleichfalls Rath

und Staats⸗Miniſter , wie auch Commandoͤr

ermeldter Orden / und Ludwig Heinrich von

Lomenie / Ritter / Graff von Brienne / und

Freyherr von Bongy / auch Rath / Staats⸗

Secretarius und der Befehle Seiner Maje —
ſtaͤt; Jan Baptiſta Colbert / Seiner

Koͤniglichen Majeſt . Rath / und in allen Finantz⸗
Raͤthen Intendant und Vorſteher / als de —

ro Commiſſarien / mit der Vollmacht / welche
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776 Beſchreibung

ſie in Original gewieſen / und deren Abſchrift hier⸗
unten beygedruckt iſt / um mit vorbeſagten Hnn .
Abgeſandten zuſammen zu tretten / und berührte
Buͤndnuͤß abzuhandeln . Solchem nach / ſo iſt
zwiſchen den Hnn . Commiſſarien / im Namen

und von wegen Sr. Koͤnigl. Majeſt. als an einer /
und ermeldten Hnn . Gevollmaͤchtigten der Hnn.
Gen Staten / als an der andern Seyte / nachge⸗
hendes verglichenund beſchloſſen worden / als

wie folget : E

Sollins kuͤnfftigzwiſchen Sr . Koͤnigl. Maj .
und dero Koͤnigliche Nachfolgern in der Kron

Franckreich und Navarren und dero Koͤ⸗

nigreichen / an einer / und zwiſchen den Hun Ge⸗
neral⸗Staten der Vereinigten Niederlan⸗
de / als an der andern Seyte / und ihren zugehoͤ⸗
rigen Landen und Unterthanen / zu beyden Thei⸗
len / eine auffrichtige / veſte und ewige Freund⸗
ſchafft und gute Vertraulichkeit / ſo zur See / als

zu Land / in allem und uͤberall inn⸗ aud auſſer⸗
halb Europa ſeyn.

II .

Ferner ſoll zwiſchen Sr . Koͤnigl. Maj . und de⸗

ro Nachfahrern / Koͤnigen in Kranckreich / und
dero Koͤnigreichen/ und den erwaͤhntenHnn. Ge⸗
neral⸗Staten / und ihren zugehoͤrigen Staͤnden

und Landen/ eine nahe Freundſchafft und getreue
Buͤndnuͤß ſeyn / um ſich mit einander / undeiner
den andern in Ruhe und Fried / Freundſchafft
und Neutralitaͤt / zu Waſſer und Land / wie auch
in dem Beſttz aller Rechten / Freyheiten und Li⸗
bertaͤten / deren ſie berechtiget ſind / oder noch moͤ⸗

gen berechtiget werden oder die ſie bereits erhal⸗
ten / oder noch erhalten moͤgen / durch die Frie⸗
dens⸗Freundſchaffts⸗ und Neutralitaͤts⸗Tra⸗

ctaten / ſo vor dieſem gemacht worden / und noch
ins kuͤnfftig geſampter Hand und auff gemeines
Gutbefinden mit anderen Koͤnigen / Republi⸗

cken Fuͤrſten und Staͤtten / jedoch alles allein in

Europa / moͤchten gemacht werden/ zu handha⸗
ben und zu beſchirmen .

III .
Und alſo geloben und verbinden ſie ſich / einer

den andernzu ſchuͤtzen/ nicht allein bey allen den⸗

jenigen Tractaten / die Se . Maj. und die Herren
Gen Staten bereits mit anderen Koͤnigen/ Re⸗

publicken/ Fuͤꝛſten und Staͤnden gemacht / welche
da noch vor Außwechſelung der Ratification oder

Genehmhaltung beyderſeits ſollen vorgewieſen
werden : Sondern auch bey allen denjentgen / ſo
nachgehends geſampteꝛ Hand und mit gemeinem
Conſens odeꝛEinſtimung noch moͤchten gemacht
werden / um ſich nebenſt einander bey denen Laͤn⸗
dern / Staͤtten und Plaͤtzen / die gegenwertig ſo
wol Sr . Maj . und dero Nachfahrern / Koͤnigen
in Franckreich / als ermeldten Hnn. Gen. Staten

zugehoͤꝛen/ und nachgehends nochzukom̃en moͤch⸗
ten / durch beſagte Tractaten / oder wotinnen die

Herren Staten ihre Beſatzung haben / es moͤgen
dieſeLande/ Staͤtte und Plaͤtze in Europa gelegen

ſeyn wo ſie wollẽ / imFall Se. Maj. oder die Hnn .
Gen. Staten in allen jtztgedachtenOrten / durch

einige Feindſchafft oder offentlichen Krieg ſolten

Frantzöſiſche
beunruhiget oder angegriffen werden / zu beſchir⸗
men / beyzuſpringen und zu erhalten .

IV

Unter dieſer beyderſeits gemachten Buͤndnůß/
nach welcheꝛ man einandeꝛ helffen und beſchuͤtzen
ſoll / wird auch verſtandẽ / Sr. Maj und der Hun .
Gen . Staten Lande und Unterthanen / bey allen
ihren Rechten / Beſitzungen / Immunitaͤten und

Freyheiten/ ſowol der Schiffahrten als der Han⸗
delſchafft und Fiſcherey / benebenſt anderen der⸗

gleichen zu Waſſer und Land / die ſich finden wer⸗

den / daß ſie ihnen zugehören/ vermöͤge des gemei⸗
nen Rechtens / oder durch die gemachte oder noch
unter Haͤnden habende Tractaten bekommen ha⸗
ben / ſolcher Geſtalt / als wie oben/ zu ſchüͤtzen und

zu handhaben bey und gegen alle Koͤnige/ Fuͤrſtẽ/
Republicken oder andere freye Staͤnde / alſo und

dergeſtalt / daß / da die Hun . Gen . Staten / dieſer
Ruh / Fried und Freundſchaft / zum Nachtheil /
ſolten angegriffen / oderauf einige andere Weiſe /
wie es mag ſeyn koͤñen/ in Beſitzung ihrer Staͤn⸗
de/ Lande / Plaͤtze/ Rechten / Immunitaͤten und

Freyheiten der Handelſchafft/ Schiffahrt / Fiſche⸗
rey oder anderen dergleichen / welche Se. Majeſt.
oder die Hnn . Gen . Staten / anjetzo genieſſen / oder
ſollen genieſſen / es ſey vermoöge des gemeinen
Rechtens / oder vermoͤge der allbereit gemachten
Tractaten / oder die da / wie obgedacht / noch moͤgẽ
gemacht werden / gekraͤnckt und beunruhiget wer⸗

den/ alsdann Se . Maj . und die Hnn .Gen Sta⸗
ten / wann ſie deſſenbenachrichtiget / und ein Theil
von dem andern erſucht worden/ ſollen ins ge⸗
ſampt all ihr Vermoͤgenthun/ umdie Unruh oder

Feindſchaft zu ſtillen / und den Schaden und

Nachtheil / ſo einer von den Bundsgenoſſen mag
erlitten haben / wiederum erſetzen zuů laſſen .

V

Und im Fall dieſer Angriff oder ſothane Be⸗
unruhigung einem von dẽ beyden Bundsgenoſ⸗
ſen auf offentlichenFriedens⸗Bruch widerfuͤhre/
ſo ſoll der / welchernit angegriffen iſt / verbunden

ſeyn / . Monat hernach / ſo bald er von dem /wel⸗
cher bereits angegriffẽ worden / hierum wird ſeyn
erſucht worden / zu brechen . In welcher Zeit er
durch ſeine Geſandten oder andere Bediente al⸗
len Fleiß anwenden ſoll / um einen billichen und

gebuͤhrlichen Vergleich zwiſchen dem Beleidiger
oder Friedenſtoͤhrer / und dem Beleidigten zuůbe⸗

rahmen . Und ſollnichts deſto weniger in waͤhren⸗
der Zeit ſeinem Bundsgenoſſen maͤchtigeHuͤlffe
ſchicken/ ſo / alswie man ſich derentwegẽ in beſon⸗
deren ( hierunten zu End nachfolgenden ) Arti⸗

ckeln/ wiſchen Sꝛ. Koͤn. Majund den Hun. Gen .

Staten / wird verglichen und vertragen haben :
Obſchon in dieſem gegenwertigen Tractat nichts
hiervon gedacht worden/ ſollen ſie doch ſolche: Ge⸗
ſtalt gehalten und in Acht genommen werden / als
ob ſie von Wort zu Wort hierinnen verfaſt und

geſchrieben ſtüͤnden/ und bleibt auch / nach Auß⸗
gang der vier Monaten bey desjenigen Bunds⸗
genoſſen / welcher wird angegriffen ſeyn/ beliebi⸗

ger Willkuͤhr / ſich der zugeſchickten Hülff noch

ferner zu bedienen / im Fall die Gelegenheit der

Zeit/

—
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Zeit / und ſeiner Sachen Beſchaffenheit ihnlaͤßt
vorziehen/ daß ſein Bunds⸗Genoß ſelbſt wuͤrck⸗

lich breche . VI .

Demnach nun ſolcher Geſtalt beyderſeyts
Schutzleiſtung beveſtiget und beliebt worden / da⸗

fern der eine Bundsgenoſſe ſolte angegriffenodeꝛ
beunruhiget werden/ und wann es denVereinig⸗
ten Niederlanden widerfuͤhre / und ſie ſich ver⸗
pflichtet und ſchuldig befinden wuͤrden / in offent⸗

lichenKꝛieg zu tretten / ſoſolSe .Majingleichem
verbunden ſeyn / mit dem Beleidiger oder Frie⸗
dens⸗Stoͤhrer zu brechen / und alle ſeine Macht

und Staͤrcke zu Waſſer und zu Landgebrauchen /

und ſelbige bey den Hnn . Gen. Staten die ihrige

verfügen / wañ es wird thunlich erachtet werden /

den gemeinen Feind zu einem ehrlichen / ſichern

und rechtmaͤſſigen Vergleich mit Franckreich uñ

mit den Vereinigten Provintzien zu bringen .
VII .

Und in ſolchem Fall ſoll Sr . Aller⸗Chriſtlich⸗
ſten Koͤnigl . Maj . und der Herren Gen . Staten

Macht entwederzugleich mit einander / oder von

einander abgeſondert agiren oder verfahrẽ / nach⸗

dem wie alsdann noch abſonderlichen zwiſchen
Sr. Maj . und den Hnn . Gen . Staten wird ver⸗

glichen und berahmet werden / welche ins geſam̃t
die beguaͤmſten Mittel einander zu wiſſen thun /
und ſich entſchlieſſen ſollen / den gemeinen Feind

zu beunruhigen / es geſchehe gleich durch eine Di⸗

verſion oder andere Wege / zu dem Ende / gleich⸗
wie geſagt worden / umihn deſto eher zu einem

Vergleich zu bringen .
VIII .

Dieſes / wasin dieſen beyden vorhergehenden
Artickeln verfaſt und begriffen iſt / ſoll von den

Hnn . Gen . Staten zu Werck gerichtet werden /
im Fall die Cron Franckr . aufoberzehlte Art und

Weiſe ſolte angegriffen oderbeunruhiget werdẽ .

EE

Wann es dann einsmahls mit den beyden

Bundsgenoſſen / vermoͤge gegenwaͤrtiger Tra⸗
ctaten / zu einem offentlichen Kriege kommen ſol⸗
te / ſo ſoll hernach von keinem unter den beyden
Bundsgenoſſen kein Stillſtand der Waffen / mit
demjenigen / der fuͤr Feind wird ſeyn erklaͤrt und

erkannt worden / als nur mit geſamter Hand und

mit gemeiner Bewilligungl gemachtwerden.
X

Waͤrees aber Sach / daß man ſich in Tracta⸗

ten und Handlung einlieſſe / entweder einen Fried
oder Stillſtand der Waffen auff etliche Jahre zu

machen : So ſoll der eine Bundsgenoſſe ſolche
Handlung nicht anfangen / erhabe dann dem an⸗

dern Theil davon gegeben/ undihnzu ſolchereit /
und alſobald / als ers fuͤr ſich ſelbſtthunlich / ſicher

Ort und Stelle / wo man tractiren werde / zu ſchi⸗
cken/ ſelbigem auch nachgehends von Zeit zu Zeit
Nachricht ertheilet / von allem / was bey ſolcher

Handlung werde vorgehen : Undſoll weder der

und noͤthig erachtet / erſucht / ſeine Bediente an

wann er es alſo begehrt / wiederum in ſeine Lande /

Plaͤtze und Gerechtſame / oder in den Gebrauch
der Gerechtſamen und Freyheiten/ die er beſaß o⸗

derhatte / und wozu er vor dem Kriege berechtiget
war / einſetzen laſſen / und nit dem gemeinen Feind
vor dem Bundsgenoſſen dieſelbigen Rechte /
Freyheiten / Emptiones und andere Prærogati -
ven oder Vortheile / als fuͤr ſich ſelbſt verſprechen /
es waͤre dann daß ſie Bundsgenoſſen ſich ander⸗

werts deßwegen verglichen und uͤbereinkaͤmen .
XI .

Soll demjenigen Bundsgenoſſen / welcher an⸗

gegriffenworden/ vergoͤnnt und zugelaſſen ſehn/
in des andern Bundsgenoſſen Landenallerhand
Kriegs⸗ und Seevolck werben zu laſſen / jedoch dz
ſolches geſchehe der Geſtalt / als es wird muͤglich
zu thun ſeyn/ ohn mercklichen Schaden uñ Nach⸗

theil desjenigen / in welches Landen erwaͤhnte
Werbungen geſchehen ſollen .

XII .

Wůͤrde etwannohne vorher gegangeneErin⸗
nerung oder Warnung und anderwaͤrts dieſem
gegenwaͤrtigen Tractat / entweder von Seyten

Sr . Koͤn. Mʒaj. oder der Hnn. Gen. Staten / und

ihrer Nachfahrer / oder anderer / welche nachge⸗
hends auch in dieſe Buͤndnuͤß kommen moͤchten/
etlicher maſſen zuwider gelebt : So ſoll dieſelbige
dannoch bey ihrer Krafft verbleiben und beſtehen/
und deßwegen die Buͤndnüß/ Freundſchafft und

gute Vertraulichkeit nicht gebrochen / ſondern
ſolche Mißhandlung alſobald wieder erſetzt wer⸗

den : Und wuͤrden ſolches einige particulier oder

gemeine Unterthanen uͤberſehen und begangen
haben/ ſo ſollen dieſelbeallein beſtraffet werden .

XIII

Und damit man ſich des Kauffhandels und

Freundſchaft zwiſchen Sr . Koͤnigl .Mʒaj und der

Hnn . Gen. Staten in den Vereinigten Nieder⸗

landen ihren Unterthanen deſto beſſer verſichern
moͤchte : So hat man ſich verglichen / daß dafern
es nach dieſem dahin kom̃en ſolte ( welches jedoch
Gott gnaͤdiglich verhuͤte) daß die Freundſchafft
getrennt / und der Fried gebrochenwuͤrde/ allzeit /

nach ſolchem Friedens⸗Bruch/ des einen und des

andern Unterthanen ſollen ſechs Monat Zeit ge⸗

geben werden / um ſich ſampt dem Ihrigen zu

flůchten / hinweg zu begeben und zu ſetzen/ wohin
es ſie gut důncken wird ; Welches ihnen ſoll zu⸗

gelaſſen ſeyn/ wie auch ihre Guͤter und fahrende
Haab und Wahr in aller Freyheit zu verkauffen
oder wegzufuͤhren/ ſondern daß man ihnen dar⸗

innen einige Hindernuͤß thun/ noch in waͤhrender

Zeit der ſechs Monaten ſie in Proceß / oder ihre
Guͤter in Beſchlag / noch viel weniger ihre Per⸗
ſonen in Arreſtbringen ſolle .

XIV .

Und was anlangt daß Se Maj und die Hun.

Gener . Staten gegenwaͤrtig mit allen Koͤnigen/

Republicken / Fuͤrſten und Staͤnden in Europa /
in Fried und guter Vertrau lichkeit leben : So ha⸗

eine noch der andeꝛe zumSchluß ſolches Friedens ben ſie in Anſehung deſſen ſich außdruͤcklich erklaͤ⸗

oder Stillſtands ſchreiten / er habe dann ſeinen ren wollen / daß ihre Meynung gar nicht ſey / daß
Bundsgenoſſen mit darin begriffen / und ihn/ dieſe Buͤndnuͤß ſte verbuͤnde/ mit jemanden von

beſag⸗

1662 .



778 Beſchreibung Frantzöſiche

beſagten Köͤnigen / Republicken / Fuͤrſten und

Staͤnden zubrechen oder Krieg anzufangen .
XV .

Kraft ſolcher Buͤndnuß ſollen ſo wol Se . Maj .
als die Hnn . General⸗Staten / eines des andern

Wolfahrt und Beſtes mit aller Gunſt / Huͤfff/
Rath und That getreulich ſuchen/ bey allen Gele⸗
genheiten / und zu allen Zeiten/ und bey keine Tra⸗
ctaten oder Handlungen ein ſolches bewilligen

oder eingehen / welcheseinem oder dem andern

Schaden moͤchte zubringen / ſondern alles ab⸗

wenden und abkehren / auch beyderſeits einander

ſorgfaͤltig und auffrichtig von allem / ſo bald ſie

hievon Kundſchaft haben werden/ berichten.
XVI

Sollen S . Maj . und der Hn. Gen . Staten Un⸗

terthanen hinfuͤro einander imgeringſten nichts

feindliches noch gewaltthaͤtiges/ ſo zu Waſſer als

zuland / odeꝛ auf den Stroͤmen / Rehdẽund ſtillen
Waſſeꝛn / unter was Namen und Schein es auch

geſchehen moͤchte / erweiſen oder anthun : Und ſol⸗
cher Geſtalt ſollen Sr . Maj . Unterthanen gar kei⸗

ne Commiſliones oder Beſtallungen / um beſon⸗
dere Schiffe außzuruͤſten/ nochRepreſſalien an⸗

nehmen / oder ſelbſt damit außlauffen / bey Straf /
daß ſie ſollen verfolgt und als Seeraͤuber geſtraft
werden : Welches hingegen auch alſo die Unter⸗

thanen in den Niederl . Provintzien / beySr. Maj.
Unterthanen / in acht nehmen ſollen/ und ſoll zu dẽ

End alle und jedesmahl / ſoofft von beyderſeits
hierum wird ſeyn angehalten werdẽ / inS . Maj .
Landen / wie auch in den vereinigten Provintzten
Provintzien / gaꝛ deutlich und ſehr genan außge .
ruffen und verneuet werden / daß man ſich aufkei⸗
nerley Weiſe ſothaner Beſtallungen oder Re⸗

preſſalien bedienen ſolle/ bey obgedachter Straff /
womit wider die Übertretter ſtreng ſoll verfahren

werden / ohne welche ſie auch noch ſollen gehalten
ſeyn allen Schaden denjenigen / welchen ſie eini⸗

gen zugefůgt haben/ wieder gut zu thun und zu er⸗

ſetzen. XVII .

Sind alle Macht⸗Brieffe und Repreſſalien /
welche hiebevor moͤchten ſeyn eingewilligt uñ veꝛ⸗

glichen worden / um eines Dings willen / was es

auch geweſen/ fuͤꝛnull und nichtig erklaͤꝛt/ und ſol⸗
en heꝛnachmals von dem einen Bundsgenoſſen/

des andern ſeinen Unterthanen zum Nachtheil
und Schaden / nit doͤrffenaußgegeben werdẽ / als

und augenſcheinlichverweigert wuͤrde / welches
man nicht ſchuldig iſt / ehe und bevor derjenige / ſo
die Repreſſalien begehrt / ſeine Klage oder Bitte

bewieſen / oder den Beweißdemſelbigeniniltro
oder Bedienten / ſo ſich wegen ſeines Staats an

Ort und Stelle / wider diejenige Unterthanen be⸗

finden wird / von welchẽ ſolche werden ſollen auß⸗
gegeben werden / cowmunicirt oder mitgetheilet
hat / zu dem Ende / damit er innerhalb 4 . Monat

Zeit/ oder noch eher/ ſo es wird ſeyn koͤnnen/ ſich
des widrigen erkuͤndigen moͤge / oder Vollziehung
des Rechtens / welches ſich gehoͤren und gebuͤhren

wird , verſchaffe . XIIX .

Sollen auch Sr. Mañ. particulieroder abſon⸗

nur allein / im Fall die Juſtitzoder das Recht klaͤr⸗

derliche Unterthanẽ anihrerPerſon und Guͤtern/
wegen etwann eines Dings / ſo Se. Maj moͤchte
ſchuldig ſeyn / vor Gericht oder in Arreſt gezogen
werden / noch auch der Hnn. Gen . Stateni hre ab⸗
ſonderliche Unterthanen / wegen ermeldter Hnn

Gen Staten publique oder gemeine Schulden /
ſondern mit einander in aller Freundſchafft und
guter Vertraulichkeit leben und umgehen / auch
unter ſich die Freyheit der HandelſchaftuñSchif⸗
fahrt innerhalb Europa / und an allen Graͤntzen
in des einen und des andern zugehoͤrigenSanden/

allerley Arten von Kaufmanſchaften und Wah⸗
ren / deren Handel und Ab⸗und Zufuhr / weder ins

gemein noch abſonderlich / allen und jeden / ſo wol
Unterthanen als Frembdlingen / durch des einen
und des andern Staats Geſetz und Ordnungen/
nicht verbotten ſind/ genieſſen / und ſich derer ge⸗
brauchen .

XIX .

Und ſolchem zu Folge moͤgen Sr. Mʒaj und der

Hnn Gener Staten ihre Unterthanen mit ihrer
Leute Kaufmanſchaften und Schiffen / allekand⸗

ſchaftẽ / Laͤnder / Staͤtte/ Haͤven/ Plaͤtze und Stꝛoͤ⸗
me des einen und des andern Staats frey uñ un⸗
gezwungen beſuchen / daſelbſt hinbringen uñ ver⸗
kauffen / allen und jedenPerſonẽohnlinterſcheid /

auch ohn Unterſcheid kauffẽ / einhandeln nnd ver⸗
fuͤhren allerhand Kaufmanſchaften und Wahrẽ /
deren Zu⸗und Abfuhr allen Sr . Majeſt . oderder
Hnn . Gen . Staten Unterthanen nit wird verbot —
ten ſeyn: ſondern daßdieſe beyderſeits eingeführte

Freyheit durch Privilegien oder andeꝛwertige ab⸗
ſonderliche Vergůnſtigung mag eingeſchraͤnckt
und engeꝛ eingezogen weꝛden/ außgenom̃en allein
was anlangt den Trahn / oder das Fett von Wall⸗
fiſchen/ welches der HH. Gen . Staten Untertha⸗
nen nit ſollen in Franckreich bringen uñverkauf⸗

fen / um Nachtheildesjenigen Privilegii, welches
deꝛſelbigẽ Compagnie veꝛliehẽ iſt / die da die Wall⸗

fiſche zu fangen / und das Oel oder Fett davon zu

machen / aufgeꝛichtetwoꝛden/ ſo lange als die indẽ

gegebenen Koͤn . Privilegio ernennte Zeit waͤhren

wird. Jedoch ſollen beyderſeitslunterthanẽgleich⸗
wol die gebraͤuchliche und gewoͤhnliche Rechte /
und andere / welche von Sꝛ. Maj . und dero Nach⸗
fahrern oder von den Hnn . Gen Staten in den
Landen ihres Gebieths in Europa werden einge⸗
fuͤhrt ſeyn / bezahlen/ ſondern daß die Unterthanen

von einer und der andern Seyten ſollen gehalten
ſeyn/ noch groͤſſereoder andere Rechte/ Beſchwer⸗

de / Zoͤlle/ der Aufflagen / keine außgenom̃en / von
ihren Perſonen / Guͤtern/ Wahren/ Schiffen / o⸗
der derſelbigen Ladung / directe oder indirecte ,

unter was Namen / Titul oder Schein ſolches ge⸗
ſchehen moͤchte/ zu erlegen/ als die / welche die et⸗

gentliche und natuͤrliche Unterthanen des einen
und des andern Theils bezahlen werden .

XX .

Sollen des einen und des ander Kriegsſchiffe
jederzeit die Reyden / Ströͤme / Porteund Haͤven
frey und offen finden / ein⸗ und außzulauffen und

vorAncker zu liegen/ ſo lang es ihnen wird noͤthig
ſeyn/ und nicht viſitirt oder beſucht werden/ jedoch

U
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—
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mit dem Beding / daß ſie Beſcheidenheit gebrau⸗

chen / und ſolchem nach durch allzu langes Ver⸗

ziehen und Verweilen / noch anderwertlich/ den

Commendanten in ſelbigen Plaͤten und Haͤven /
welchen dieſe Schiffs⸗Capitaͤne die Urſach ihrer

Ankunfft und ihres Verbleibens ſollen zuwiſſen
thun/ keine Urſache zum Argwohn geben.

XXI .

Sr . Maj . und der Herren General⸗Staten

und derer Unterthanen Kriegs -Schiffe bwelche

zum Krieg werden außgeruͤſtet ſeyn/ moͤgenin al⸗

ler Freyheit die Pryſen oder Beuthen / ſo ſie ihren
Feinden abgenommen / auffbringen wo es ſie

wird gut duͤncken/ und ſollen an keinerley Rechte/
weder der Hnn. Admiralen noch derAdmiralitaͤt /
oder leinige andere gebunden und verpflichtet

ſeyn : Auch ſollen erwaͤhnteSchiff oder beſagte
Pryſen / wann ſie entryeder in Sr . Maj oder der

Hnn .Gen Staten Haͤven oder Porte kommen /
nicht arreſtirt oder angehalten werden / noch die

Officirer in denſelben Plaͤtzen Kundſchafft ein⸗

nehmen / was ſolche Pryſenwerth ſeyn/ als wel⸗

che ſollen mögen frey und ſicher außlauffen und

begleitet werden an Ort und Stelle / ſo in ihren

Commiſſionen oder Beſtallungen / welchedie

Capitaͤne auff den Kriegs⸗Schiffen ſollen gehal⸗

ten ſeyn ſehen zu laſſen / ernennet ſind : Im wi⸗

drigen aber ſolldenjenigen / welche die Pryſen
entweder von Sr . Maj . oder der Hun General⸗
StatenUnterthanen genommen haben / in dieſen

ihren Porten und Haͤven keine Sicherheit / Auff⸗

enthalt noch Zuflucht verſtattet werden: Son⸗

dern wann ſie etwann auß Noth / wegen Unge⸗
witters und Gefahr zur See / dahin einkommen /

ſoll man ſie / ſo bald moͤglich / wieder wegziehen

laſſen. XXII .

Sollen der Hun . Gen . Staten Unterthanen
in Franckreich gar nit als Aubajus geachtet und

gehalten werden / ſondern von dem Geſetz Au -

beine befreyet ſeyn / und Macht haben mit ihren
Guͤtern durch Teſtatnent / Wegſchenckung oder

andere Weiſe umzugehen / wie ſie wollen / und ih⸗
re Erbnehmen / gedachter Staten Unterthanen /

ſie wohnen gleich in Franckreich oder anderswo /
mogen ſelbſten ab intoſtato ihre Verlaſſenſchaft
annehmen / ob ſie ſchon nicht naturaliſirt oder zu

Eingebornen auff und angenommen worden /
und ſoll ihnen die Krafft und Wuͤrckung ſolcher

Begnadigung / unter dem Schein einiges Rech⸗
tens oder Vorzugs der Provintzien / Staͤtte oder
beſonderer Perſonen / nicht verwehret werden :

Deßgleichen moͤgender Hnn . Gen . Staten Un⸗

terthanen / auch wannſie ſchon nicht zu Einge⸗
bornen auff⸗ und angenommen ſind / ſich mit al⸗

ler Freyheit in allen Staͤtten des Koͤnigreichs
niederlaſſen / um daſelbſt ihrer deute Handel und

Wandel zu treiben / und döͤrffenſich nicht allererſt

deßwegen mit einigem Buͤrgerrecht verſehen / o⸗

der ſelbiges erlangen / es waͤre dann / daß ſie Sr .

Maj Gnaden⸗Brieff / darinnen ſie in optima
forma oder auff gehörige Art und Weiſe zu na⸗

türlichen Einwohnern angenommen worden / er⸗
halten / und verworffen haͤtten . Es ſollen auch al⸗

le und jede vereinigte Niedeꝛlaͤnder ſam̃t und ſon⸗
ders allenthalben und uͤberall / eben ſo guͤnſtig als

Sr . Maj ſelbſt eigene und natürliche Unterthanẽ
tractiret / und nit als Frembdlinge gehalten wer⸗

den. Und dieſer Artickel ſoll ſeinem gantzen Jnhalt
nach auch alſo in der Hnn . Gen Staten Landen

und Gebiethen / bey den Koͤnigl. Unterthanen in

Obacht gezogen werden .

XXIII .

Sollen des einen Bundsgenoſſen beladene

Schiffe / weñ ſie laͤngſt des andeꝛn Kuͤſten hinfah⸗
ren / und wegen Ungewitters od ſonſt auf die Rey⸗
den oder in die Haͤvẽ einlauffen / gantz und gar nit

gezwungen weꝛden/ daſelbſt außzuladen / oderihre
Kaufmanſchaften / odereinen Theil davon herzu⸗
geben/ noch gehalten ſeyn/ einige Rechte zu bezah⸗

len / es waͤre dann / daß ſie gutwillig und von freyẽ
Stuüͤcken die Kaufmanſchaften daſelbſt außladen

wuͤrden. XXIV .

Sollen wedeꝛ die Schifs⸗Patꝛonen ode: Schif⸗
fer auff den Schiffen / ihre Piloten (oder Loots⸗
Maͤnner ) Officirer / Soldaten / Boots⸗Knechte
und ander Seevolck / ja die Schiffe ſelbſt nit / noch

die Wahren und Kauffmannſthafften / womit ſie
moͤgen beladen ſeyn/ weder confiſcirt noch arreſti⸗
ret werden / vermoͤge einiges allgemeinen oder ab⸗

ſonderlichen Befehls / von wem / warum oder woie

ſelbiger moͤge herkommen / ja auch nit unter dem

Schein und Vorwand / als wann ein ſolches zu
Erhaltung uñ Beſchirmung des Staats geſche⸗
he: Und ins gemein ſoll durchauß nichts von des

einen und des andernUnterthanen genom̃en weꝛ⸗

den / es waͤre deñ derjenigen Will dabey / denen es

wird zuſtehen / jedoch / daß ihnen dasjenige /was

man von ihnen wird begehren / baar bezahlt wer⸗

de . Worunter gleichwol nit ſollen veꝛſtanden odeꝛ

begriffen werden die Confilcationes und Arreſte /

ſo nach Außweiſung und Krafft der Rechte / wie

auch durch ordentliche Wege / und wegen recht⸗

maͤſſiger Schulden / Contracten und anderer bil⸗

lichen Urſachen / ergangen ſind / als um welcher

Willen nach dẽ Lauf des Rechtens / und wie es die

Gerechtigkeit außweiſẽ wird / ſoll verfahrẽ werdẽ .

XV .

Moͤgen alle Unterthanen und Einwohner der

Kron Franckreich in aller Sicherheit und Frey⸗
heit ſchiffen und handeln in allen denjenigen Koͤ⸗

nigreichen / Landen und Staͤtten/ die mit Franckr.
in Fried / Freundſchaft oder Neutralitaͤt ſind/ oder
ſeyn werden / ſondern daß ſie moͤgẽ in ſolcheꝛFrey⸗
heit von den Schiffen/ Galleen / Fregatten / Bar⸗
cken oder anderm Fahrzeußz / den HH. Staten od

einigẽ ihrernterthanenzuſtaͤndig / behindert odeꝛ

beunruhiget werden / auß Urſachen / und nach Ge⸗

legenheit der Feindſchaft / die ſich nachgehends
zwiſchen den Hnn . Gen Staten und jetztbeſagten
Koͤnigreichen / ganden und Staͤtten / oder einigen
davon / ſo mit Franckreich im Fried / Freundſchaft
oder Neutralitaͤt ſind oder ſeyn werden / abſpin⸗
nen moͤchte. XXVI .

Soll dieſe Ab⸗ und Zufuhr und dieſe Handel⸗
ſchafft von allerhand Gattungen und Arten der

Kaufmanſchaftẽ zuverſtehen ſeyn /außgenom̃en

und
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und abſonderlich nicht von Contrebande oder

verbottenen Wahren .

XVII .
Und unter ſolcher Art und Gattung der Con⸗

trebande oder verbottenen Wahren / werden al⸗

lein verſtanden und begriffen/ allerhand Feuer⸗

alsCarthaunen / Muſqueten/ Möͤrſel / Petarden/
Bomben / Granaten / Reiſſig⸗Buͤſchlein/ Pech⸗

Kraͤntze Haacke/ Schaͤfft zum Geſchut / Gabeln /

Bandolier / Pulver / Lonten / Salpeter / Kugeln /

Piquen / Rappier/ Sturm⸗Hüte , Pickelhauben/
Kuͤriſſe/ Hellebarden /Knaͤbel⸗Spieſſe/ Pferde/
Saͤttel / Scheiden / Piſtolen / Degen⸗Gehencke/
und andere Stücke / ſo zum Kriege dienlich .

XXIIX.
Unter dieſer Art der Conttebande oder verbot⸗

tenen Guͤter ſollen nicht begriffen ſeyn / Weitzen /
Korn / und andre Huͤlſen⸗Fruͤchte/ Erbſen/ Boh⸗
nen / ꝛc. Oel / Wein / Saltz / noch ins geſampt alles
dasjenige / waszu des Lebens Nahrung und Er⸗
haltung gehoͤret/ ſondern / gleichwiedie anderen
Kaufmannſchaften und Wahren/ ſo in vorigem

Artickelnicht begriffen ſind/ freh verbleiben / und

deren Zufuhr zugelaſſen ſeyn/ auch in der Hekren
Staten Feinds⸗Lande / außgenommen in die

Staͤdte und Plaͤtze nit / welche belaͤgert/ blocquirt/
und eingeſchloſſen oder umringet ſind .

Dieſes jtztgedachtezuvollziehen/ it verglichen
worden / daß es auff folgende Weiß geſchehen ſol⸗
le : Die Schiffe und Barcken / worinnen Seiner

Maj Unterthanen Kauffmannſchafften haben/
wann ſie in einige Haͤven der Herren Staaten
kommen / und von dar nach des Feindes ſeinen
wollen / ſollen bloß und allein ſchuldig ſeyn / den

Officirern in denſelbigen der Hnn . Staten Haͤ⸗
ven / von dannen ſie abfahren werden / ihre Paß⸗
porte / worinnen auffgezeichnet ſeyn ſollwas ſte in

ihren Schiffen geladen haben/ vorweiſen/ die da

mit gewoͤhnlichem Sigell und Unterſchrifft be⸗

wehrt und bezeichnet / auch von den Bedienten
bey der Admiralitäͤt an dem Orte / wo ſie erſtlich
außgefahren / beuhrkundet ſeyn ſollen / alles nach
uͤblicher und gewoͤhnlicher Form und Art : Waß
ſie dann auff jßt erzehlte Art und Weiſe ihre Paß⸗
porten vorgewieſen haben / ſollen ſie weitet nicht
beunruhiget / noch beſucht / oder auffgehalten / ver⸗
hindert oderin ihrer Rehſe verzoͤgert werden / un⸗
ter was fuͤr einem Schein ſolches auch geſchehen

moͤchte.
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Selbiges ſoll alſo bey den Frantzoͤſiſ . Schiffen

vorgenomtnen werden / welche auff einige Rey⸗
den in der Herren Staten ihre Landen kommen
wuͤrden / ſonder Willen / in den Havenvollends
gar einzulauffen / oder / da ſie hinein kaͤmen/ und
doch ihre Wahren nicht außladen und anbrechen
wolten / ſo ſollen dieſelbigen nicht ſchuldig ſehn/
von ihrer Ladung Rechenſchafft zu geben/ alsnur
im Fall einiger Argwohn vorhanden daß ſie der
Herren Staten Feinden Contrebande oder ver⸗

Waffen ( armesà feu ) und andere dergleichen /

bottene Kauffmannſchafften / wie hieroben ge.1
meldet worden / moͤchten zufuͤhren .

XXXI .

Und in ſolchem Fall des Argwohns ſollen be⸗
ſagte Unterthanen Sr. Koͤnigl. Majeſt . ſchuldig
ſeyn / ihre Paßporte in obbeſchriebener Formin

denHaͤvenzu weiſen .
VXII .

Dafern ſie auff die Reydekaͤmen/ oderin of⸗
fener See von einigen der Herren StatenSchif⸗
fen/ oder von beſondern Freybeuthern ihren Un⸗
terthanen / angetroffen würden / ſo ſollen ſolche
der Vereinigten Niederlaͤndiſchen Provintzten
ihre Schiffe ( um alle Unordnungzu vermeyden )
den Frantzoͤſiſchennaͤher nicht / als biß auf einen
Canon Schuß kommen / und ihren Booth oder

Schluppe denFrantzoͤſiſchenSchiffenoder Bar⸗
cken an Bort ſchicken/ und allein ztween oder drey
Mann dahin einſteigon laſſen / welchen der Herr
oder Patron auff dem FrantzoͤſiſchenSchiffe die
Paßporten und See⸗Briefe, / in obgemeldter
Form / und an Worten und Innhalt / wie zu
End dieſes Tractats wird angezeigt werden / vor⸗
wetſen ſoll . Auß welchen Paßporten und See⸗
Brieffen zu erſehen nicht allein was die Ladung
ſeye / ſondern auch wo ſo wol der Schiff⸗Herr
und Patron / als das Schiff ſelbſt zu Hauß ge⸗

höͤren / und wieſie mit Namen heiſſen : Und das
zu dem Ende/ damit man durch dieſe zwey Mittel
wiſſen und erfahren moͤge/ ob ſie verbotteneKauf⸗
mannſchafften fuͤhren/ auch gnugſame Uhrkund
und Zeugnuß ſo wol von des Schiffs / als deſſel⸗
bigen Herrns und Patrons Beſchaffenheit ha⸗ben koͤnne/ welchen Paßporten und See⸗ Brie⸗
fen man vollen Glauben und Trauen zuſtellen
ſoll . Und auff daß man ſie fuͤr deſto guͤltiger und

tůchtiger annehmen koͤnne/ ſie auch nicht auff ei⸗
nigerley Wehſe moͤgen verfaͤlſcht oder nachge⸗

machetwerden / ſo ſollen von St. Koͤnigl. Maj.
und den Herren General⸗Staten gewiſſe Zei⸗
chen oder Merckmahle und Contra- Signet oder
Gegen⸗Sigel außgegeben werden .

XXXIII .
Und im Fall in erwaͤhntenFrantzoͤſiſchen

Schiffen und Barcken / die nach der Herren Ge⸗

neral⸗Staten ihres Feindes Haͤvenwolte/durch
beruͤhrte Mittel einige Kauffmannſchafften und
Wahren / ſo hier oben fur Contrebande und ver⸗
botten erklaͤrt worden / gefunden wuͤrden : So
ſollen dieſelbigen außgeladen / angeſchlagen und

confiſcirt oder eingezogen werden durch die Rich⸗
ter bey der Admiralitaͤt in den Vereinigten Nie⸗
derlanden / oder andere guͤltige und rechtmaͤſſige
Perſonen : Doch daß deßwegen das Schiff und
Barcke / oder andere freye und zu gelaſſeneKauf⸗
mannſchafften und Wahren / die man eben auch
in ſolchem Schiff finden wuͤrde / auff keinerley
Weiſe nicht ſollen angehalten oder conftſcirt
werden .

XXXIV .

Uber das iſt auch verglichen und verabſcheidet
worden / daßalles dasjenige / was ſich finden
wuͤrde / daß es die Unterthanen Seiner Koͤnigl.
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Schiffe eingeladen haͤtten/ ob es gleich nicht

Contrebande oder verbottene Güterwaͤren/ ſolle/
nebenſt allem dem / was man in einem ſolchen

Schiff finden wuͤrde/ ohne Außnahm und Vor⸗

behalt eonfiſcirt oder eingezogen werden : Her⸗
gegen aber ſoll auch alles das / wasin den Schif⸗

fen / ſo des Aller. Chriſtlichſten Koͤnigs Unter⸗

thanen zugehoren / ob ſchon dero Ladung/ oder

ein Theil davon den Feinden der Herren Staten

zukaͤme/ wird ſeyn und gefunden werden / frey

und befreyet ſeyn / außgenommendie verbottene
Guͤter / bey welchen man ſich alſo verhalten ſoll/

wie im vorhergehendenArtickelerklaͤret worden .

XXVXV .

Sollen alle Vereinigte Niederlaͤndiſche Un⸗

terthanen und Einwohner dagegen hinwieder —⸗

um beh ihrem Handel und Wandel in hoͤchſtge⸗
dachter Sr . Maj . Haͤven/ Reyden / Seen und

Gebiethen / aller ſolcher Rechte / Freyheiten und

Befreyungen genieſſen / als wie geſagt worden /
daß ſie Sr . Maj . Unterthanen in hochermeldter

Herren Staten ihren Orten / und auff offener

See genieſſen ſolten / welchesalſo zuverſtehen/
daß ſie zu beyden Seyten/ einer wie der ander in

allen Stuͤcken ſollen gleich gehalten werden / auch

ſo gar / lin Fall hernachmahls hochgedachte Her⸗

ren Staten mit einigen Koͤnigen / Fuͤrſten und

Staͤnden / welche Sr . Majeſt . Feinde würden /
in Fried / Freundſchafft und Neutralitaͤt leben
moͤchten. Eine jede Parthey ſoll alsdenn bey⸗

derſeitsgehalten ſeyn / alle dieſe Conditiones

oder Bedingungen / ſo in dieſenArtickeln gegen⸗

waͤrtigen Tractats / in Anſehung Handels und

Wandels / außtruͤcklich geſetzt worden / zuhal⸗
ten .

XXXVI .

Und damit die Unterthanen hochgedachter
Herren Staten umſo viel mehr verſichert ſehn
koͤnnen / daß ihnen von oberwaͤhnten Kriegs⸗
Schiffen im geringſten keine Gewalt geſchehen
ſolle / ſo ſoll allen Capitaͤnen auff den Koͤnigl.

Kriegs⸗Schiffen / wie auch andern Sr . Majeſt .

Unterthanen / anbefohlenwerden /ſie im gering⸗

ſten nicht zu beſchweren noch zubeſchaͤdigen/ bey

Pöen / daß ſie ſollen geſtrafft werden/ und bey
ihrer Perſon und Vermoͤgengehalten ſeyn / dem
Beleidigten allenerlittenen Schaden gebuͤhrlich
wieder gut zu thun und zuerſetzen .

XXXVII .

Und um dieſerUrſachen Willen ſollen hinfort
an die Capitaͤne und Armateurs oder Freybeu⸗

ther / ein jeder vor ſich / ſchuldig ſeyn / ehe ſie ab⸗

fahren / vor den rechtmaͤſſigenRichtern / gute und

gnugſame Buͤꝛgſchafftfuͤr 15000 . Pfund Tur⸗
nis / zu ſtellen / daß nemlich ein jeder vonihnen
für ſich Red und Antwort geben wolle / was er

etwann auff ſolcher ſeiner Reiß Boͤſes thun/ und

was fuͤr Unglůcker anſtellen möͤchte / wie auch/
wo ſeine Capitaͤne und Officirer dieſem gegen⸗
waͤrtigen Tractat / und Sr . Maj . anderwaͤrti⸗

gen Verordnungen und Befehlen / welche ver⸗

moͤge und Kraft dieſer Verordnung / bey Straf /

tig und unguͤltig ſeyn / ſollen angeſchlagen wer⸗

den/ zuwider handeln wuͤrden / welches alles in⸗

gleichem auch von der Herren General - Staten

Unterthanen ſoll werckſtellig gemacht werden.
XXXVIII .

Da es ſichzutruͤge/ daß etwann ein Schiff /
mit Contrebande oder verbottenen Wahren /
von beruͤhrten Frantzoͤſiſchen Capitaͤnen genom⸗
men wuͤrde : So ſollen beſagte Capitaͤne nicht
Macht haben/ die Kiſten / Truhen / Ballen / Faͤſ⸗
ſer / Tonnen oder andereKaſten beſehen zu laſſen /
noch zu erbrechen / oder die wegzuſchaffen / zu ver⸗

kauffen oder zu vertauſchen / und auff andere

Weiſe zu entfrembden / es waͤre dann / daßſie in

Gegenwart der Richter von der Admiralitaͤt / uñ .

nach Auſſag des von ihnen uͤberdie in einem ſol⸗
chen beladenen Schiffe gefundene Güter ge⸗

machten Inventarii oder Verzeichnuͤß / waͤren

an Land gebracht worden : Oder aber / daß die

Contrebande oder verbottene Güter nur ein

Stlick von der Ladung machten : So ſoll der

Schiffer oder Schiffs - Patron die verbottene

Guͤteꝛermeldtem Capitaͤn liefern / und denn ſei⸗
ne Reyſe fortſetzen : Auf welchen Fall der Schifs⸗
Herr oder Schiffer und Patron im geringſten
nicht ſoll gehindert werden ſeine vorhabende
Fahrt und Reyſe zu verfolgen .

XXXIX.
Dieweilen Se. Maj offthochgedachter Hun .

Gen . Staten Unterthanen in allen Landen ihres

Gebiethes ſo gnaͤdig und guͤnſtig wil gehandelt
und tractiret haben/ als ihre eigene Unteꝛthanen ;
So wil ſie auch die noͤthige Verordnung thun /

um dafuͤr zu ſeyn / daß die Gerichtliche Außſpruͤ⸗
che und Arreſte / ſo wider die auff der See auffge⸗
brachte Pryſen ergehen / oder auff ſie moͤchten

geſchlagen werden / mit Recht und Billichkeit
von ſolchen Perſonen / die keines Weges ver⸗

daͤchtig/ noch mit der Sache / daruͤber der Streit

ſeyn wird / zu thun haben / ſollengefaͤlletoder ver⸗
liehen werden . Auch wil offthoͤchſtermeldte Se .

Majeſt . genauen und ernſtlichen Befehl ergehen
laſſen / zudem End / auff daß die allbereits verlte⸗

hene Arreſte / Urtheile und Gerichtliche Außſpruͤ⸗
che/ ihrem Innhalt nach / gebuͤhrlich und unver⸗

zůglich ins Werck geſetzet werden .

XL .

Wuͤrden hochgedachter Hnn . Gener . Staten

ihre Abgeſandten / oder einige andere von dero

Bedienten / ſo ſich an Sr . Koͤnigl. Majeſt . Hoff
werden auffhalten / uͤber ſolche ergangene Urthei⸗
le Klagen einbringen : So ſoll hoͤchſtermeldte

Se Maj dieſelbigẽ in dero Rath noch eins uͤber⸗
leſen und durchſehẽ laſſen / um zu erforſchẽ / ob die

in dieſem gegenwertigẽ Tractat enthaltene Ord⸗

nung und Vorſehung dabey wird ſeyn vorge —

gangen / und in Acht genommẽ worden / wie auch /
damit hierinnen alsbald ſonder Verzug Anord⸗

nung gemacht werde : Welche zum allerlaͤngſten
innerhalb dreyer Monaten Zeit geſchehen ſoll .

Nichts deſto weniger ſollen auff das erſte Ur⸗

theil / noch auch auff deſſelbigen Reviſion / die

Uẽnu Güter

Geſhechte Denckwuͤrdiger Geſchichten .
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Beſchreibung
Guͤter und Wahren / welche werden examinirt
oder durchſucht ſeyn/ nicht moͤgenverkaufft / noch

außgeladen werden / es waͤre dann der geintereſ⸗
ſirten Partheyen Wille dabeh / um zu verhuͤten/
damit ſolche Kauffmannſchafften nit zu Schan⸗

den gehen und verderben moͤgen.
XLI .

Wuͤrde zwiſchen denen/ ſo auff der See⸗Pry⸗
ſen gemacht / und denen ſo daran Theil haͤtten/
Proceß entſtehen / und in der erſten und zweyten
Inſtantz gefuͤhret werden / und die Geintereſſirte
oder die/ ſo Theil daran haͤtten/ erhielten ein guͤn⸗

ſtiges Urtheil /Außſpruch oder Arreſt / ſo ſoll ſelbi⸗
ger / unter Cautionoder Verſicherung / guͤltig
ſeyn und werckſtellig gemacht wer den / ungeacht
derjenige / ſo die Pryß auffbracht / appelliren
wuͤrde/ aber dasjenige / was albhier in dieſem und

obbeſchriebenen Artickelngeſagt worden/ umSr.
Maj . Unterthanen kurtzes und gutes Recht zu er⸗

langen und zu wege zubringen / iſt nicht Oontra
oder umgekehrt zuverſtehen / und von den Herren
Gen . Staten / in Anſehung derjenigen Pryſen /

die ihre Unterthanen von Sr . Maj . Unterthanen
auffbringen werden / zu practiſiren .

XLII .

Hoͤchſtgedachte Se . Koͤnigl. Majeſt . und die

Hnn . Gen . Staten moͤgenzu allen Zeiten in des

einen und des andern Landen ſo viel Schiffe / es

ſey zum Krieg oder zur Handelſchaft / bauen oder

außruͤſten laſſen / als ihnen belieben wird / wie

auch ſo viel Krieges⸗Munition einkauffen / als

ihnen wird noͤthig ſeyn / und ſollenihre Authori —
taͤt oder Macht und Gewaltbrauchen / zu dem

Ende / damit erwaͤhnte Schiffe und Kriegs⸗Mu⸗
nition auff gute Treue und Glauben / und fuͤr ei⸗

nen redlichen Preyß gekaufft werden ; Jedoch
daß weder Se . Maj noch die Hun . Gen . Sta⸗

zulaſſen ſollen / zumahlen und im Fall beſagte
Feinde den Angriff gethan haͤtten .

XLIII .

Solte es geſchehen / daß Kriegs⸗oder Kauff⸗
fahrdey Schiffe / durch Sturm oder einen an⸗

dern Zufall / auff des einen oder andern Bunds⸗

genoſſen Kuͤſten ſtrandeten / ſo ſollen beſagte
Schiffe / Ruͤſtung / Geraͤth / Guͤter und Kauff⸗
mannſchafften / und alles dasjenige / was ſich be⸗

haͤlt oder davon kompt/ da auch dief . Dinge ſchon
verthan und verkaufft waͤren / wann ſie von dem

Eygener / oder anderen ſeinen Gevollmaͤchtigten
wieder gefordert wuͤrden / alsbald ſonder Proceß
wieder gegeben / und dafuͤrallein die billiche Ko⸗
ſten / oder was die Bundsgenoſſen unter ſich fuͤr
Berg⸗ohn / oder zum Trinckgeld fuͤr die geberg⸗
te oder auffgehabene Sachen / ſetzen wollen / ge⸗
zahlet weꝛden . Und im Fall dieſem Artickel ſolte zu⸗
wider gehandelt werdẽ ; So verſprechen S. Maj .
und die Hnn . General⸗Staten / ſich ihrer hohen
Obrigkeitlichen Gewalt kraͤfftiglich zu gebrau⸗

Frantzöſiſche
nach aller Moͤglichkeit ſtreng und ernſtlich abzu⸗
ſtraffen .

XLIV .

Sollen SeKoͤnigl. Maj. und die Hnn . Gen.
Stcaten durchauß nicht leyden noch dulden / daß
ihreUnterthanen an keinem Ort thres Gebieths /

einige Piraten / Seeraͤuber / Freybeuther oder
Streiffer / werundwie ſie auch feyn moͤgen/ auff⸗

nehmen / ſondern ſie verfolgen / ſtraffen oder auß
ihren Haͤven verjagen laſſen / und die abgenom⸗
mene Schiffe / wie auch die Guͤter/ welche beſag⸗
te Piraten und Freybeuther werden genommen
haben / und man finden wird / ſollen gleichalſo⸗
bald / und ohne Proeeß anſtellen / den Eygenern /die ſich darzu bekennen / und denſelbigen nachſe⸗
tzen / frey und unbeſchwert wieder zugeſtellet
werden .

XIV .

Moͤgendie Einwohner und Unterthanen von
der einen und andern Seyte / uͤberall in den Lan⸗
den/ ſo unter hoͤchſtgedachter Sr . Koͤnigl. Maäj.

und der Hnn . Staten Bothmaͤſſigkeitſind/ſich
ſolcher Advocaten oder Beyſtaͤnde / Procurato⸗

ren oder Fuͤrſprecher/ Notarien und Rechtsfůh⸗
ren bedienen / als es ſie wird gut duͤncken Wor⸗
zu ſie auch von den ordentlichen Richtern / wann
es noͤthig ſeyn wird / und ſie darum werden er⸗
ſucht ſeyn / werdenbefehlicht werden . So ſoll
auch beyderſeits Unterthanen und Einwohnern
vergůnſtigt undzugelaſſen ſeyn / an den Orten/

wo ſie wohnhafftig ſeyn werden/ ihre Handels⸗
und Correſpondentz⸗ oder Brieff⸗Buͤcher / in
ſolcher Sprach / als ſie wird gut düͤncken /zu hal⸗
ten / ſondern daß ſie in dieſem Stuͤck mogen be⸗
ſprochen oder beunruhiget werden .

XLVI .
Moͤgenhoͤchſtermeldte Se. Koͤnigl. Maj . wie

len des einen oder des andern Feinden ein ſolches
auch hochgedachte Hnn . Gener . Staten / ihren
Unterthanen / die da in des einen und des andern
Koͤnigr. und Landen handeln und wandeln / um

beſten / Conſoles oder Vorſteher uͤber die Han⸗
delſchafft und Kauffleute auß ihren Landsleuten
und Unterthanen einfuͤhren und ei nſetzen / welche

aller Rechten / Freyheiten und B efreyungen/ ſo
ihnen Krafft ihresAmptesundDienſtes zutom⸗
men / genieſſen und an Ort und Stelle eingeſetzt
werden ſollen / wo es ins geſampt wird amnoth⸗
wendigſten geachtet werden.

XLVII .

Sollen Seine Koͤnigliche Majeſtͤͤt und die
Herren General . Staten nicht zulaſſen / daß ei⸗

nig Kriegs⸗noch ander Schiff / ſo auff Beſtal⸗
lung einiges Potentatens / einiger Republic /
oder einiges Staats / wer der auch ſeyn moͤchte/
außgeruͤſtet worden / auff ihren zugehoͤrigenRee —

den / Haͤven oder Stroͤhmen / von des einen oder

andern Unterthanen einige Pryſen auffbringen ;
Und im Fall ſolches geſchehen würde ; Sollen
Hoͤchſt⸗ und Hoch⸗erwaͤhnte Seine Majeſtäͤt

chen und die Herten General⸗Staten ſich ihrerchen/ um diejenigen / die von ihren Unterthanen Macht und Gewalt
ſich / zu ihrem groſſen Schmerß / bey dergleichen ehrlich und redlich wieder gegeben und erſetzetBegaͤbnuͤſſen werden haben gebrauchen laſſen /

gebrauchen / daß alles

werde .

XIVIII . Soll
— — ů —
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Soll der eineBundsgenoſſe des andern jetzi⸗
gen und zukůnfftigen Feinden / wann ſie ihn an⸗

greiffen / weder zuLand noch zu Waſſer mit

Bolck / Geld / Lebens⸗Mitteln / Kraut und Loth/
oder anderen Sachen / welche beſagteFeinde ſtaͤr⸗

cken moͤchten/ zu Huͤlff kommen jedoch der Han⸗

delſchafft und Schiffahrt ihr Lauff / zwiſchen des

einen Bundsgenoſſen Unterthanen und des an⸗

dern Feinden / laut vorhergehenderArtickel / frey

bleiben .
XLIX .

Und damit ſo wolHoͤchſtgedachte Se. Koͤnigl.
Maj. als Hochermeldte Herren Gener . Staten
vollkoͤmmlich moͤchten verſichert ſeyn / daß dieſer

gegenwaͤrtigen Buͤndnüß alſo in der That und

Warheit kraͤfftiglich ſolle nachgelebet werden ;

So erklaͤren ſie ſich hiermit / daß ſie keine Tracta⸗

ten noch Vertraͤge haben/ ſo dieſen zuwider waͤ⸗

ren / oder welche ſie auff einigerleyh Maaß und

Weiſe ſoltenverhindern koͤnnen / gegenwaͤrtigen
Tractat in allen ſeinen Puneten und Artickeln

getreulich zu vollziehen .

ö Soll dieſer gegenwaͤrtige / ſo wol von wegen

der Buͤndnuͤß als wegen der Handelſchafft und
Schiff⸗ und Seefahrt / abgehandelte Traetat /
fuͤnff und zwantzig Jahr waͤhren: Anzufangen

von dem Tag / da er wird unterſchrieben ſeyn/ je⸗
doch wol verſtanden / daß / da man ins kuͤnfftig
ſeinem Bundsgenoſſen zu gut / Kraft dieſes Tra⸗

wuͤrckliche : Guarantie odeꝛSchutzleiſtung ſchrei⸗

cken bey ſeiner Krafft bleiben und beſtehen ſolle/
biß daß man / auff oberzehlte Maaß und Weiſe /

den Krieg wuͤrde beygelegt haben .
E

Soll die Ratification oder Genehmhaltung

dieſes Tractats in guter Form verfertiget / und

innerhalb dreyen Monaten / von dem Tag an⸗

zurechnen / da die Unterſchreibung geſchehen
wird / beyderſeits gegeneinander außgewechſelt
werden .

( Hierauff folgte der verglichene Paß⸗
port / welchen die Niederlaͤndiſche Schiffs⸗ - Pa⸗

tronen von dem Admiral der Krone Franck⸗
reich haben ſolten / alſo lautend : )

Paßport Cæſar , Hertzog von Vendoſme , Mercœur ,

vom Ad⸗ Beaufort , von Dont - Bieuvre und Eſtrampes ,

99 Printz von Aner und Aarrigues,Par⸗Herr und

Funck. Groß⸗Meiſter Haupt und Sur⸗Intendant/
leachfür General uͤber die Schiffahrt und Handelſchafft

dedueder/ der Kron Franckreich und zugehoöriger Landen /
lindiſche allen die dieſen gegenwaͤrtigen Brieff ſehen wer⸗

Schlffs⸗ den / unſern Gruß .
Hotronen

Fuͤgen hiertnit zu wiſſen / daß wir N . N Her⸗
ren und Befrachtern des Schiffs / genañt / N. N.
auß der Stadt / N. N . fuͤhrend ohngefehr . . .

Laſten / ſo gegenwaͤrtigauff der Reede vor dem

Haven dꝛ. Y. ligt / zu gelaſſen und erlaubt haben /
nach N. N. geladen mit . . . zu fahren / nach⸗

dem ſein Schiff wird ſeyn beſichtiget worden / ehe

ctats brechen oder Huͤlff ſchicken / und alſo zu

ten můͤſte/ ſelbiger gleichwol in allen ſeinen Stuͤ⸗

und bevorer wirdabfahren / ſoll er vor den Offt⸗ 1662 .

cirern / ſo uͤber die See⸗Sachen zu gebiethen ha⸗
ben / einen Eyd ablegen / daß ſolches Schiff ei⸗
nem oder zween Sr . Maj . Unterthanen zugehoͤ⸗
re / wovon eine Uhrkund unter N . N . ſoll gegeben
werden / wie auch daß er die / wegen der Seefahrt /

eingefuͤhrte Ordnungen und Befehle fuͤr ſich in

acht nehmen / und durch die / ſo er auff ſeinem
Schiff fuͤhrt / in acht nehmen laſſen wolle / auch

ſoll er bey der Kantzley oder Schreib⸗Stube ein

unterſchriebenes und bewehrtes Verzeichnuͤß
eingeben / darinnenenthalten / wie die Perſonen
mitihrem Vor⸗ und Zunahmen heiſſen / wo ſie
gebohren / und wo ſie wvohnhafftig ſind / die mit
ihm fahren und mit ihm fahren werden / welche
er ohne der See⸗Officirer Wiſſen und Willen

nicht mitnehmen ſoll / und in einem jeglichenPort
und Haven / darein er mit ſeinem Schifflauffen
wird / ſoll er die Officirer undRichter uͤber die
See⸗Sachen / gegenwaͤrtige Erlaubnuͤß ſehen
laſſen / und ihnen getreulich anſagen / was er bey
wäͤhrender Reyſe gethan / und was mit ihm wird

vorgelauffen ſeyn / und auffſolcher ſeinerReyſe

die Koͤnigl. und unſere Flaggen / Wapen und

Zeichen fuͤhren . Zullhrkund deſſen haben wir ge⸗

genwaͤrtiges eigenhaͤndig unterſchrieben / und
unſer Pitſchafft darauff getruckt / auch durch un⸗

ſern See⸗Secretarium N N . dargegen beſiegeln
laſſen / geſchehen den. . . Tag / imJahr

( Hierauf folgte eine Abſchrift derjenigen Ur⸗

kunde / ſo die Schiffs⸗Patronen wegen des ab⸗
gelegten Eydes / von dem See⸗Secretario bey

derAdmiralitaͤt bey ſich haben ſolten / alſo lau⸗

—ͤ—

tend: )
Moritz . ben der Adtniralitaͤt zu . . . . Urkund

5
bezeuge / daß der Herr des in obbeſchriebener 18
Paßport gemeldten Schiffs / den Eyd / ſo darin⸗ Eydes .
nen verfaſt / abgeleget habe: Geſchehen zuu . .

den . . Tag / Monats des

Jahrs .
( Mehr war hierbey auffgeſetzt eine Abſchrifft

derjenigen See⸗Brieffe / welchein denStaͤd⸗

ten und See⸗Haͤven der Vereinigten Nie⸗
derlande den Schiffen und Barcken / wenn ſie
von dannen außfahren wolten/ vermoͤgedesoben
eingefuͤhrtenArtickels / ſolten mitgegeben wer⸗
den / alſo lautend : )

Den Allerdurchleuchtigſten / Durchlaͤuchtig⸗
ſten / Großmaͤchtigſten / Hoch Edlen /

digen uud Vorſichtigen Herren / Kaͤyſern/ Koͤ⸗

nigen / Republicken / Printzen / Hertzogen / Gra⸗

fen / Freyherren / Herren / Buͤrgermeiſtern/
Schoͤffen / Raͤthen / Richtern / Offieirern / Ju⸗ ſſie von

ſticirern und Regenten in allen/ ſo wol Geiſt⸗als Hauß
weltlichen Staͤdtenund Plaͤtzen/ ſo dieſen offe⸗ außfahren
nen Brieff ſehen oder leſen werden / thun wir
Buͤrgermelſter undRegenten der Stadt N. N .

zu wiſſen / daß N . N . Schiffer auff dem Schiff
N. vor uns erſchienen / und eydlich außgeſagt /

daß das Schiff N. von ohngefehr . . . . Laſten/
worauff er gegenwaͤrtigSchifferiſt / ugehoͤre den

Einwohnern der vereinigten Niederlande ; So

wahr als ihm Gott helffe ! Und dieweil

Seebrieff
Ehrwuͤr⸗ fuͤr die

Niederl .

Schiffe
und Bar⸗

cken / wenn

Uuẽn ij wir
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wir ermeldtem Schiffer auff dem Schiff in ſeinẽ

billichenVoꝛhaben gern moͤchtengeholffen ſehen⸗
Als erſuchẽ wir alle und jede / wo beſagter Schiffeꝛ
mit ſeinẽ Schif und Wahren anlaͤnden wird/ daß
ſie ſich wollen belieben laſſen / ihn gnaͤdiglich und

freundlich zu empfahen / und gebuͤhrlich zu tracti⸗

ren / gegen Erlegung gewoͤhnlicher Zoͤlle und Be⸗
ſchwerden / aufund in ihren Stroͤmen und Herr⸗
ſchaften zu dulden / und hin und wieder fahren uñ

handeln zu laſſen / wo ünd wie es ihn gut duͤncken

wirdz Welches wir gern erkennen wollen . Zu Ur⸗

kund deſſen / haben wir unſer Stadt Inſigelhier⸗
auff drucken laſſen .

( Solchem nach folgten die beyderſeits Voll⸗

machten / ſo wol fuͤr die Koͤnigl. Herren Com̃i⸗
ſarien / als auch fuͤr die Niederlaͤndiſche Herren
Abgeſandten / davon die Koͤnigl. Frantzoͤſiſche
dieſes Inhalts : )

Wir Lüůdwig von Gottes Gnaden / Koͤnig
in Franckreich und Navarren / allendenen /
ſo dieſen gegenwaͤrtigen Brief ſehen werden / un⸗

ſern Gruß . Demnach Uns unſere ſehr werthe uñ

groſſe Freunde / Geallürte und Bundsgenoſſen /
die Herren Gen . Staten der vereinigten Nieder⸗

lande / bey allen Begaͤbnuͤſſen deꝛo Wolgewogen⸗
heit uñ Reſpeet ſpuͤhren laſſen/ ſich auch entſchloſ⸗

ſen / die Hun . Johann / Freyherrn von Gent /
Hn . von Oſter⸗Weede / Lieutenant 5uͤber die

Lehen / und Primat des Landes Fauquemont ;
Conrad von Beuningen / Rath der Stadt

Amſterdam / Jnſto von Huybert / Rath uñ
Penſtonaris der Stadt Zterichſee / alle Abge⸗
ordnete zu ihren Verſamlungen im Namen und

von wegen der Provintzien Selderland / Hol⸗
land und Seeland / als ihre Extraordinaire

Abgeſandten / anuns dahero abzuordnen / um ins

geſampt / nebenſt dem Hn . Wilhelm Horeel /
Rittern / Frehh. vonUrenhofe / Urendyck/ Hn.

von Steland / Duynbeke / Peerebaum ꝛc

ihrem Ordinar⸗Abgeſaũten/ beyGelegenheit des

zwiſchen uns und unſerm freundlich⸗geliebten
Bruder undOheim / dem Koͤnig in Spanien ge⸗
ſchloſſenen Friedens und unſers Heuraths / uns
durch dero HoͤfflichkeitundBeſcheidenheit ſehen
zu laſſen / wie weit ſie ſich des Unſrigen annehms /
mit dem Befehl / uns vorzutragen / daß ſie ſich mit
uns durch einige Tractaten von Freundſchafft /
Bündnuß und Handelſchaft / ſo mit gegenwaͤrti⸗
ger Zeit und der Sachen Beſchaffenheit uͤberein⸗
kaͤmen/ als welche der Stand des Friedens / durch
eine gute und veſte Vereinigung zwiſchen unſern
Landen und ihren Unterthanen verſichern moͤch⸗
ten / von neuem vereinigen wolten / damtt ſie die⸗
ſelbigen die vortheilhafftigen Fruͤchte hiervon
loͤnten ſchmaͤcken und genieſſen laſſen / worzu er⸗
meldte Geſandten ſich erklaͤren / daß ſie uns hier⸗
iñen wol vorſtehen wolten : Und demnach ſie auch
alles dasjenige / was von uns ben dieſer vorfallen⸗
den Gelegenheit koͤnne erwartet werden / mit bey⸗
zutragen begehren : So haben wir fuͤr gut angeſe⸗
hen/ zur Abhandlung dieſer Tractaten ſolchePer⸗
ſonen zu verordnen und zubevollmaͤchtigen / die
da ihre Wuͤrdigteit und Guͤltigkeit/ und ihre ei⸗

—

gene Verdienſte hierzu recommendirten . Und zu
dem Ende haben wir vermeynet / daß niemand
beſſer und würdiger darzu zu ernennen ſeh / als

unſer ſehr werther und getreuer / der Hr . Gr . von
Gien / Ritter und Cantzler in Franckreich ; Un⸗
ſer ſehr weꝛther und vielgeliebter Vetteꝛ/ derMaꝛ⸗
ſchall von Villeroy , wie auch unſere liebe und ge⸗
treue Raͤthe/ auß unſermRath / die Hnn . Gr . von
Brienne und le Tellier , Staats⸗Bediente und
Staats⸗Secretarien / und der von Lionne, auch
unſer Staats⸗Bedienter / alle Commandeuren
oder Befehlshaber uͤber unſere Orden / und des
Hn. Gr . von Brienne Sohn / gleichfalls Staats⸗
Secretarius ,und von unſeren Commandementẽ /
und dann der Hr . Colbert ,Rathin allen unſeren
Rathsſchlagungen / und Intendant unſerer Fi⸗
nantzen / als welche wir wiſſen / beydes/ daßſiedie
ũwichtigſten Sachen erfahren / und ohne Weit —

laͤufftigkeit außzuführen wiſſen / und denn auch /
daßſie in unſern Dienſten getreu und eiffrig ſind.
Wegen dieſer und anderer Urſachen nun / ſo uns

hierzu bewogen / uñauf Gutachten unſers Raths /
worinnen zugegen waren die Koͤmgin/ unſere
höchſtgeehrte Fr . Mutter / unſer hochwertherund

hochgeliebter einiger Bruder / der Hertzog von
Orleans / und andere Fuͤrſten unſers Gebluͤts /
groſſe und vortreffliche Perſonen auß unſerm
Rath / ſo haben wir mit unſerm Wiſſen / und auß
Koͤnigl. Macht und Gewaltihnen gegeben / und
geben ihnẽ mit gegenwaͤrtigem dieſem/ ſo mitun⸗

ſer eigenen Hand unterſchrieben worden / voͤllige
Macht / Gewalt und Commiſſion oderBefehl /
anzuhoöͤren/ ſich zu beſprechen / u tractiren und zu
handeln / mit obgedachten der Hnun. Gen, Staten
Hnn . Ertraord . und Ordin . Abgeſandten / ſo mit

gnugſamer Vollmacht verſehen / um einige Tra⸗
ctaten von Bůndnuͤß/ Handelſchaft/ Schif⸗ und

Seefahrt / ſo wie ſie es wuͤrdenambeſten und
thunlichſten befinden/ zu unſeꝛsStaats und We⸗
ſens gemeinen Beſten / auffzuſetzen / zu ſchlieſſen /
und zu beſchlieſſen / und die Artickel zu unterſchrei⸗
ben . Verſprechen demnach getreulich / und bey
unſerm Koͤnigl. Wort / alles dasjenige / was von
obermeldtem Hnn. Seguier , Rittern und Kantz⸗
lern in Franckreich / von beſagtem unſerm Vet⸗

tern / Hertzogen von Villeroy , und denen Herren
Gr . von Brienne , le Tellier , des von Brienne

Sohn und Colbert , von allen ins geſampt / und
im Fall einer oder der ander von ihnen nicht ſolte
zugegen / oder kranck ſeyn oder ſonſt rechtmaͤſſige
Verhinderung haben / von den meiſten werde ge⸗
ſchloſſenundunterſchrieben werden / fuͤr veſt und

geſchloſſen anzunehmen / in beſter Form / als moͤg⸗
lich ſeyn wird / zu ratifielren / und unſere ſchrifftli⸗
che Ratification an Worten und Innhalt / als

wiein dieſen Tractaten vorbracht und berahmet
worden / hieruͤber außlieffern zu laſſen : Denn das

iſt unſer Will. Zu Urkund deſſen/ habẽWir unſer
Sigel auff dieſes ge genwaͤrtiges druͤcken laſſen .

Gegebenzu Paris den 10 . Tag April imJahr
der Gnaden 1662 unſers Reichs im achtzehende .
War unterſchrieben Ludwig . Und etwas wei⸗

ter drunten ſtund : Von wegen des KoͤnigsPhil⸗

lep eaux :
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lepeaux : Und war geſiegelt mit doppelter Schnur ſchlieſſen / auch abſonderlich oder ins geſampt mit

und dem groſſen Sigel in gelb Wachs .

( Soweit des KoͤnigsVollmacht. DerHer⸗
ren General⸗Staten ihre Vollmacht fuͤrih⸗
re Herren Extraordinar⸗ und Ordinar⸗Abge⸗

ſandten war dieſes Innhalts : )
Die General⸗Staten der vereinigten

Niederlande / entbiethen allen denen / ſo ge⸗

genwaͤrtigen Brieff werden hoͤren leſen / dero

Gruß .
Demnach wir bey dem Nordiſchen Friedens⸗

Schluß unſern fuͤr bie Ruh der gantzenChriſten⸗
heit tragenden Eyffer offentlich gewieſen / ſo hiel⸗
ten wir dafuͤr / wir koͤnten denſelbigen noch ſtaͤr⸗
cker machen und erweiſen / wenn wir mit dem Al⸗

ler⸗Chriſtlichſten Koͤnige/ zu Beſchuͤtz und Er⸗

haltung beyderſeits danden und Unterthanen / uñ
des einen oder des andern ſeiner Freyheiten und

Gerechtigkeiten / abſonderlich aber was anlangt
die Schiff und Seefahrt und die Handelſchafft /
und dann ins gemein ihr allgemeines Intereſt
oder Anltegen / eine neue / gute und auffrichtige /
beſtaͤndige und mutuelle oder gleichguͤltige
Freundſchafft / Vereinigung und Buͤndnuß /
wider alle diejenigen / ſo ſie hierinnen zu Waſſer
und zu Lande verhindern wolten / abhandelten .
Weilen wir denn hierzu alles dasjenige / was

von uns wird koͤnnen erwartet werden / mit bey⸗

tragen wollen ; So haben wir uns entſchloſſen /
eine Extraordinar⸗oder beſondere Geſandſchaft

von etlichen tuͤchtigenPerſonen nach Franckreich
abzuſchicken / die mit hoͤchſtgedachter Sr Koͤntgl .
Maj . oder mit dero Commiſſarien / welche Se .

Majeſt . zu dem End ernennen wuͤrde/ tractiren

ſolten . Demnach uns auch bewuſt / daß wir hie⸗
zu niemanden beſſer erwaͤhlen koͤnten / als den

Hn. Jan / Freyherrn vonGent / Statthaltern
uͤber die Lehen / und Primaten der Lande Fau -

quemont ; Conraden von Beuningen /
Rath der Stadt Amſterdam / und Juſt
Huhberten / Rath und Penſionaris der Stad

Zierichſee / Abgeordnete bey unſeren Verſam̃⸗
lungen / von wegen der Provintzien Gelder⸗

land / Holland und Seeland / ſo wol wegen
dero ſonderbaren Wiſſenſchafft / die ſie von den

allgemeinen Lands⸗Geſchaͤfftenhaben / als we⸗

gen ihrer Geſchicklichkeit / Vorſichtigkeit und

Treue / ſo wir bey ihnen verſpuͤhren . Wir geben
hierauff in Krafft dieſes jetztermeldten Herren /
dem von Gent / dem von Beuningen / und

dem von Huybert / und einem jeden von ihnen
inſonderheit / daß ſie faͤmptlich / wegen Kranck⸗

heit und anderer Verhinderungen / bey dieſen
Tractaten nicht koͤnten zugegen ſeyn / voͤllige
Macht / Gewalt / Commiſſion und abſonderli⸗
chen Befehl / um ins geſampt / und mit dem Hn .
Wilhelm Boreel / Hn . von Duynbeck / ꝛc.

Unſerm Ordinar⸗Abgeſandten am Koͤniglichen
Frantzoͤſiſchen Hofe / im Namen und von wegen

Unſer / jetztbeſagte Schuß⸗Buͤndnüß und die

Tractaten von der Schiff⸗ und Seefahrt und

von der Handelſchafft / mit hoͤchſtgedachter Sr .

Aller⸗Chriſtl . Koͤnigl. Majeſt . zu machen und zu

Sr Koͤnigl. Maj in Groß⸗Britannien / und zu
dem Ende mit Sr . Maj . oder dero Commiſſa⸗
rien / die ſie hierzu ernennen wird / ſich zu beſpre⸗
chen / wie auch zuvergleichen / zůverſprechen / zu
ſchlieſſen / und zu beſchlieſſen / und zugleich auch

zu verabſcheiden / alles dasjenige / was zu der

Kron Franckreich und dieſer Republick ihrem
allgemeinen Beſten wird thunlich und noͤthig er⸗

achtetwerden / und fuͤr ſich ſelbſt einige Tracta⸗

ten zu ſchlieſſen und zu unterſchreiben / und die

Inſtrumenta , Acta , Schluͤſſe und Verſprechun⸗
gen datuͤber ſolcher Geſtalt in guter und gebuͤhr⸗
licher Form außzufertigen und außfertigen zu

laſſen / als wir ſelbſt thun koͤnten / wann wir zuge⸗

genwaͤren / und mannaͤhern Befehl vonnoͤthen
haͤtte. Verſprechen ſolchemn nach hiermit auff⸗
richtig und getreulich / alles dasjenige / was er

waͤhnte Hnn. Abgeſandten verſprechen / verglei
chen/ und bey dieſer Handlung unterſchreibẽ wer⸗

den / fuͤr angenehm zu haben / und fuͤr veſt und

ſtandhaftig zu halten / daß nemlich ſelbiges ſolle
unverbruͤchlich in acht genommen / vollzogen und

werckſtellig gemacht / und niemals weder directè

noch indirectè , auff waserley Weiſe ſolches ge⸗

ſchehen moͤchte/ darwider gehandelt werden / und

wir unſere Ratification in beſter und beglanbter
Form / als es wird ſeyn koͤnnen / und ſo bald es

wird noͤthig ſeyn / außfertigen laſſen wollen . Ge⸗

geben im Haag / in unſerer Verſammlung / un⸗

ter unſerm groſſen Sigel / undlinterſchrift unſers
Secretarii , den 5. October / 1660 .

Dieſes war unterſchrieben vonP. Schwa⸗
nenburg : Und etwas weiter drunten ſtund :

Auff Befehl hochgedachterHun . Gen . Sta⸗

ten / N. Ruyſch . Und war geſiegelt mit doppel⸗
ter Schnur und dem groſſen Sigel von gelbem

Wachs .
Zullrkund deſſen/ haben wir obgemeldte Com⸗

miſſarien und Abgeſandten / Krafft unſer reſpe⸗
ctivè Vollmachten / dieſes gegenwaͤrtigein der⸗

ſelbigen Namen / mit unſer eigenen Hand ſolches
unterſchrieben / und unſer gewoͤnliches Pittſchaft
darauff gedruckt ; Geſchehen in Paris den 27.
April / im Jahr 1662 .

( Hierunter ſtunden zur Rechten der Koͤnigl.
Herren Commiſſarien Namen mit ihren vorge⸗
druckten Pitſchaften nach einander / und zur Ln⸗

cken auch alſo der Niederl. Hnn. Abgeſandten ih⸗
re Namen . Nach denſelbigen aber folgten noch et⸗

liche beſondere Artickel / welche gleichfalls an

dieſem Tage zwiſchen Sr . Aller⸗Chriſtl . Koͤnigl.
Maj . in Franckreich und Ihr . Hochmoͤg. den

Hnn . Gen . Staten der Vereinigten Nieder⸗

lande / zu Erlaͤuterung des abgeſetzten j . wie auch

3. und 4 . Artickels / waren beſchloſſen und unter⸗

ſchrieben worden / alſo lautend : )
Da es zu obberuͤhrtem Fall kominen ſolte / ſo

ſollen hoͤchſtgedachte Se . Koͤnigl. Maj . und dero

Koͤnigl . Nachfolger verbunden ſeyn / hochermeld⸗
ten Hun Gen Staten der vereinigten Nieder⸗
lande / allemal / ſo offt ſie werden angegriffen oder

beunruhiget werden / gleichwie in ſelbigem Tra⸗

Uẽnẽ iij

1662 .

Erlaͤute⸗

rung des

5. Art ickels
der obigen ,
Alltantz⸗
Tractaten
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ctat weitlaͤuftig außgefuͤhrtiiſt/ mit r2000. Mañ /
wol außgeruͤſt / unter ſolchen Regimentern / Com⸗

33ꝗP cgieidoen /ie
pagnien / Oberſten und anderen Officirern / wie

hochſtbeſagte Seine Koͤnigl. Maj . wird gut und
f

thunlich / auch zu ſolcher Beyhuͤlffbequaͤm erach⸗
ten / zuHuͤlff zu kommen / und ſollſie Hochge⸗
dachten Hun . Gen . Staten liefern und zu deren

Dienſt auff ihren eigenen Koſten unterhalten / ſo
lang / als man nicht wird gehalten ſeyn / zu bre⸗

chen vermoͤge obigen Tractats und des darin⸗
nen enthaltenen J. Artickels . Auch ſollen die Hnn .
Gen . Staten verbunden ſeyn / Hoͤchſtermeldten
Sr . Koͤnigl. Mʒaj. hinwiederum allemahl / wann

ſie auff vorgedachte Weiſe wird angegriffen oder

beunruhtget werden / mit einem Entſatz vonſechs
tauſend Mann zu Fuß / wol außgeruͤſt / unter ſol⸗
ſchen Regimentern / Compagnien / Oberſten und

anderen Officirern / als wie es Hocherwaͤhnte
Hnn . Gener . Staten gut und thunlich / auch zu

ſolchem Entſatz bequaͤm duͤncken wird / zu Huͤlff
zu kommen / und ſollen ſelbigen Hoͤchſtgedachter

Sr . Köͤnigl. Maj . lieffern / und zu dero Dienſt
auff ihre eigene Koſten unterhalten / allezeit / ſo

lang man nicht wird brechen doͤrffen / vermoͤge
dieſes Tractats / und des darinnen enthaltenen

Artickels. II.
8

Derjenige / welcher auff obbeſagte Weiſe of⸗
fentlich wird ſeyn angegriffen worden / ſoll die

Freyheit haben / den Entſatz entweder in Solda⸗

ten/ oder in Geld / oder einen Theil an Solda⸗

ten / und einen Theil an Schiffen / Gewehren /
Kriegs⸗Ruͤſtungen / Geld oder anderen Sachen /

ſo zum Krieg bequaͤm/ anzunehmen / ſo daß tau⸗

ſend Soldaten monathlich auff 1000 . Guͤlden /

Amſterdammer Werths / ſollengeſchaͤtzt/ und 12.
Monat fuͤr ein Jahr gerechnet werden / und ſoll

dieAußzahlung zu Aufang eines jeglichen Mo⸗

nats geſchehen / bey gleichen Partheyen / ſolcher
Geſtalt / daß / da im Fall die Zahlung zum Theil /
odergantz an Geld geſchaͤhe / ſolche Gelder zu

Paris ſollen gelieffert werden / oder relpe ctiye
inAmſterdam / imm Fall aber dieſelbige Hülff ent⸗

weder zum Theil oder gautz an Kriegs⸗Ruͤſtung /
Schiffen / oder anderenzumKrieg bequaͤmen
und dienlichen Sachen geſchaͤhe / ſo ſoll der /
demdie Hůlff geſchicht / verbunden ſeyn / die

Kriegs⸗Ruͤſtung oder Schiffe / in desjenigen
Lande / ſo ihm zu Huͤlffe kommen / oder den Ent⸗

ſatz dargeben ſoll / ſelbſt zu holen und zu empfahen .

Wenn der Entſatz an Soldaten ſoll gelieffert
werden / ſo ſollen dieſelbigen / desjenigen Befehl /
welchem ſie zugeſchickt werden/ gaͤntzlich unter .

geben werden / um ſich derſelbigen zubedienen /
und an die Ort und Stellen zu verlegen / wo und

wie es ihn wird gut duͤncken zu Waſſer und zu
Land / zu Feld / zu Belagerungen / zu Verwah⸗

rung der Plaͤtze / und uͤberall / wo es die Notturft /
die Nutzbarkeit und Bequemlichkeit erfordern
und erheiſchen wird . Jedoch mit dieſem Vorbe⸗

halt / daß die Compagnien nicht gantz und gar /
eine von der andern ſollẽ abgeſondert werdẽ / ſon⸗

Beſckreibung
zum wenigſten biß auff zwey oder drey hundert

Soldaten bey jedem Regiment .
IV .

Nachdem derjenige /ſo die Huͤlffe thut / einen
ſolchen foͤrmlichen Entſatz von Soldaten wird

geſchickt / und derjenige / dem geholffen wird / ihn
wird empfangen haben / ſo ſoll dieſer Macht ha⸗
ben/ die leeren Aempter zu beſetzen / biß auff die

Faͤhndriche incluſiys oder mit eingeſchloſſen / von
den Ober⸗Haͤuptern anzufangen / doch daß dieje⸗
nigen Perſonen / welchen die leeren Aempter ſol⸗
len verliehen werden / auff den Truppen der zu⸗

geſchickten Huͤlffs⸗Voͤlckererwaͤhletwerden.
V.

Wuͤrd es die Noth und das Werck erfordern /
daß die beliebte und verglichene Huͤlff muͤſte ver⸗

groͤſſert werden/ ſo ſollen HoͤchſtgedachteSeine
Koͤnigl. Maj . und die Herren General - Staten
ſaͤmptlich dahin trachten / daß ſie ſich deßwegen
vergleichen .

VI .

Obwolin der / auff dieſen heutigen Tag / zwi⸗
ſchen Sr . Aller⸗ChriſtlichſtenKoͤnigl. Majeſtaͤt
Commiſſarien / und der Herren General - Sta⸗
ten der Vereinigten Niederlanden ihren Extra⸗
und Ordinar⸗Abgeſandten geſchloſſenenSchutz⸗

Buͤndnuͤß verglichen worden / daß die in dem
dritten und vierdten Artickel verwilligte Guaran⸗
tie odeꝛ Schutzleiſtung ſich aufden gantzen Staat
der Vereinigten Niederlande / und auff alle Plaͤ⸗
tze / da ſie Beſatzung inn haben / erſtrecken und

außbreiten ſolte : So verſteht ſich jedoch Se Koͤ⸗

nigl . Maj in Anſehung derjenigen Buͤndnuß/
die ſie mit dem Hn . Churfuͤrſtzu Coͤlln/ und dem

Hertzog zu Neuburs hat / nicht verbunden zu ſeyn
zu ſolcher Schutzleiſtung / im Fall hochgedachter
Churfuͤrſt/ oder Hertzog / einjederfuͤr ſich und

abſonderlich / der Erſte die Stadt Rheinberg /
und der Ander die Stadt Ravenſtein / mit ihrer
eigenen Macht angriffen : Wenn ſte ſich aber ei⸗

niger anderer Potentaten / Fuͤrſtenoder Staͤn⸗
de Huͤlffe oder Beyſtands / es waͤre an Volck /
Geld / oder auff einige andere Weiſe / directs

oder indirectè , weñ es nur Huͤlff oderBegſtand
iſt / bedienen thaͤten; So ſolldieſelbige Schutz⸗

leiſtung verbindlich ſeyn/ auch was anlangt hoch⸗
ermeldte Fuͤrſten/ gleich wie ſie ſonſt iſt wider alle

andere / ſo daß gegenwaͤrtige Exception und

lußnahm nicht mag auff einigen Fall / oder auff
einige Sach / ſo darinnen nicht außdrůͤcklich ge⸗

ſetzt worden / demjenigen / woruͤber man ſich in

jetztberuͤhrtemTraetatverglichen / zum Nach⸗
theil / gezogen und außgedehnet werden .

VII .

Dieweilen der Friede / ſo zwiſchen dem Koͤnig
in Portugall und den Herren Staten der Ver⸗

einigten Niederlande gemacht worden / noch nit

ratificirt und bekraͤfftiget iſt / und aber die Schutz⸗
leiſtung weiter nicht / als auff ſolche Tractaten /
die in guter und gebuͤhrlicher Form gemacht und

abgehandelt ſind / zu ziehen : So hat man ſich
mit einander verglichen / daß Se . Majeſt nicht

dern beyſammen unter ihren Fahnen verbleiben / ſolle verbunden ſeyn zu einiger Schutzleiſtung
wider— — ————3———3——————————
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Exlaͤute⸗

rungdes
20, Arti⸗

ckels/ we⸗

gen des

Geſchichte. Denckwuͤrdiger Geſchichten .
K

wider ermeldten Koͤnigin Portugall / als nur /

wenn vorbeſagte Friedens⸗Handlung/ oder ei⸗ langt alle andere Rechte / Beſchwerdeund Auff⸗
ne andere / welche ſie etwann noch machen moͤch⸗
ten / um den Krieg / denſie gegenwaͤrtig gegen
einander haben / beyzulegen / wird gebührlich ra⸗

dieſelbige / gleich wie die anderen Tractaten / in

der Guarantie oder Schutzleiſtung ſoll verfaſt
und begriffen ſeyn/ ſo wie man ſich hierinnen ver⸗

glichen.
IIX .

Welche alle Artickel ſolche Krafft und Wuͤr⸗

ckung haben ſollen / als ob ſie den auff heut dieſen
Tag unterſchriebenen Haupt - Tractaten mit

einverleibt waͤren . Geſchehen in Paris den 27.
April / 1662 .

( Hierauff folgten abermals derKoͤntglichen
Herren Commiſſarten und der Niederlaͤndiſchen
Herren Geſandten Namen mit ihren Pitſchaff⸗
ten / wie oben ; Und dann noch ein anderer und

beſonderer Artickel / ſo zu Erlaͤuterung des
zwantzigſten Artickels / wegen des Faß geldes /
zu beyden Seyten verglichen und beſchloſſen
worden / alſo lautend : )

Da iſt von Sr . Koͤnigl. Maj begehrt / und

von den Herren General⸗Staten der Vereinig⸗
ten Nlederlande / eingewilliget worden / daß die

Gleichheit / welche / in Anſehung des einen oder
Faßgelds. andern Bundsgenoſſen ſeinen Unterthanen / mit

den Einheimiſchenund was anlangt die Rechte/
Beſchwerde und Aufflagen / vermoͤge des in der

Buͤndnuͤß enthaltenen und hernaͤchſt folgenden
20 . Artickels / muß genau in Acht genom̃en wer⸗

den / nichts ſolte benehmen der Aufflage der 50 .
Stuͤber vom Faß / ſo in Franckꝛeich auff die

frembden Schiffe geſchlagen worden / und daß
die Unterthanen der Herren Staten der Verei⸗

nigten Niederlande ſollen verbunden ſeyn/ ſelbi⸗
ge zu bezahlen / gleichwie alle andere Fremdlin⸗
gen / es waͤre dann / daß Seine Majeſtaͤt auff die

Remonſtrationes und Bittſchrifften / ſo Ihr
von wegen der Herren Staten hernachmahls
moͤchten vorgebracht werden / ein ſolches / nach
dero groſſen Wolgewogenheit / womit Sie die⸗

ſelbigen ehren wollen / uͤberlegte/ und andere An⸗

ſtalt / deßwegen machte . Von nun an aber ſoll
von Seiner Majeſtaͤt die noͤthige Verordnung
gethan werden / damit dieſe Aufflage der 50 . Stuͤ⸗
ber von den Schiffen und Unterthanen der Ver⸗

einigten Niederlande nicht mehr als einmahl fuͤr
jede Reiſe / nemlich wenn ſie auß den Haͤvendes

Koͤnigreichs abfahren / und nicht wenn ſie an⸗

kommen / ſolle gefordert werden . Und daß dieje⸗

nigen Schiffe / ſo mit Saltz beladen ſind / nicht

mehr als die Helffte von beſagten 50 . Stuͤbern

bezahlen ſollen / mit dem Beding / daß/ da hoch⸗

den / dergleichen Aufflagen auff die frembden
Schiffe / die in ihr Land kommen / zu ſchlagen /

ſolches ihnen frey bleiben ſolle : Doch daß ſie bey
Seiner Majeſtaͤt Unterthanen den Tax oder die

Schatzung nicht hoͤher/ als wie ſie ihre Untertha⸗
nen in Franckreich bezahlen / ſpannen ſollen .

tifieirt und beſtaͤttiget ſeyn / auff welchen Fall Außnahm oder Umſchraͤnckung/ als wie oben ge⸗

gedachte Hnn . Staten zutraͤglich befinden wuͤr⸗

Sonſten bleibtberuͤhrter 20. Artickel / was an1662 .

lagen / gegenwaͤrtige oder zukuͤnfftige / bey ſeiner
vöͤlligen Krafft und Wuͤrckung / ſo daßer nicht
durch einige andere Kxception oder Keſtriction ,

dacht worden / moͤgelimiriret oderexcedirt / en⸗

ger eingezogen / oder weiter außgedaͤhnet wer⸗

den .

( NB. Der allhier erwaͤhnte zwantzigſte Arti⸗

ckel iſt bereits droben eingefuͤhretworden / und

dahero unnoͤthig allhier von Wort zu Wort zu

wiederholen . )
Welche Artickel gleiche Krafft und Wuͤr⸗

ckung haben ſollen / als ob ſie dem auff heut
dieſen Tag abgehandelten Haupt⸗Tractat mit

einverleibt waͤren. Geſchehen in Paris den 27 .

April / 1662 .
( Var beyderſeits unterſchrieben und beſie⸗

gelt / wie zuvor oben die anderen Artickel. )

Unter dieſen noch waͤhrenden Tractaten fan⸗Dem Kd⸗

den ſich mit Eingang dieſes Jahrs auch noch nige wud
mehr andere außlaͤndiſche Geſandten bey hieſt⸗ 5197
gem Hofe ein / und zwar inſonderheit von dem Delphins
Groß⸗Hertzoge von Florentz und von den Her⸗ unter⸗

bornen Delphins / oder Koͤnigl. Printzens /
Glůck zu wuͤntſchen. Zu dieſen kam auch auß

Spanien der Don Chriſtoval Gavira . ſelbiger
Koͤnigl. Maj . Ceremonien Meiſter / ſo die frem⸗

den Geſandten pflegt bey Hofe einzuholen / der
hatte / am / 19 . Januarit / allhie in Paris bey

dem Konige Audientz / worinnen er Sr . Majeſt .
Anfangs gleichfalls eine froͤliche Zeitung von
dem Koͤnigl. Spaniſchen Hofe eroͤffnete / daß
auchdaſelbſt ein junger Infante , oder Koͤnigli⸗
cher Printz / gebohren worden / und darnach auch

wegen des jungen Delphins einen Gluͤcks⸗
Wundſch ablegte . 3

Hingegen nahm der Koͤnigliche Schwediſche Skanck⸗

Extraordinar⸗Abgeſandter / Herr Grafe Tott / 8
am 16 / 26 . Januarii / von dem hieſigen Hofe verbinden

ſeinen Abſchied / nachdem er / am 12/22 . zuvor / ſich mit

die Ratification uͤber die / in dem verwichenen einander .

Jahre zu Fontaineblo / zwiſchen den beyden
Kronen / Franckreich und Schweden / ge⸗

ſchloſſene Buͤndnuͤß / gegen die Frantzoͤſiſche
außgewechſelt hatte / welche Buͤndnuͤß ( mit

Kurtzer
Außzug

ruhete / daß beyde Koͤnige dardurch eine beſtaͤn⸗ halt ſol⸗

dige und auffrichtige Freundſchaft auffrichteten cher
und erneuerten / Krafft welcher die Commer⸗Buͤndnuͤß.
cien / zwiſchen beyderſeits Unterthanen / bluů⸗
hen / getrieben und vermehret werden ſolten /
alſo daß ihnen / ſo viel die Rechte und Statuten

behder Reiche zulieſſen / alle Haͤven / Staͤdte
und Landſchafften zum Handeln und Wandeln

offen ſtehen / undſte / jedoch denjenigen Vertraͤ⸗

gen / ſo beyde Koͤnige mit anderen Nationen

gemacht / ohne Schaden / mit ſonderbarer Frey⸗
heit befoͤrdert werden ſolten . Und damit

Uuẽn ſiij ſolches

tzogen zu Mantua / Modena und Wey⸗ ſchiedlich
mar / um beyden Majeſtaͤten wegen des neuge⸗ Wibte4untſchet

wenigem zu melden ) vornemlich darauff be⸗ and Inn⸗

*
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1662 . ſolches deſto beſſer geſchehen koͤnnte / ſolten die

Unterthanen der Krone Schweden dahin ver⸗

mocht werden / daß ſie Saltz /Wein / und andere

Wahren ins kuͤnfftig auch in Franckreich ho⸗

leten / die ſie denn um eben den Preiß / als wie die
Hollaͤnder und andere Nationen / einkauffen
koͤnten : Dagegen ſolten auch die Unterthanen
der Krone Franckreich die Schwediſche ein⸗

laͤndiſche Wahren abfuͤhren/ dieihnen gleichfalls
um den Preiß ſolten gelaſſen werden / wie ihn

Hollaͤnder und andere Fremde genoͤſſen. Fuͤhrte
einer von beyden Konigen Krieg / ſo ſolte ihm

frey ſtehen / in des andern Reichen und Landen
Soldaten und Boots⸗Volck zuwerben / Schiffe

zu bauen / und allerhand Kriegs - Ruͤſtungen
einzukauffen / welches hergegen ſein Feind nicht

ſolte thun duͤrffen: Machte er aber Friede / ſolte
er den andern mit in den Vertrag ſchlieſſen / da⸗

mit er / wegen geleiſteter Dienſte / ſchadloß ſeyn
moͤchte. Die vor dieſem mit anderen Potenta⸗
ten auffgerichteten Vertraͤge / ſolten bey ihrer
Krafft verbleiben . Vornehmlich ſollte dieſe
Buͤndnüß zu Beobachtung des zu Hßnabrůck
und Münſter geſchloſſenen Friedens / zu Er⸗

haltung der Reichs⸗Staͤnde ihrer Hoheit und

Wuͤrden / zu Befreyung der Schiffahrt und

Handelſchafft im Ocean / und auff der Oſt⸗
See / wie auch zu beyder Reiche und derenHerr⸗
ſchafften Sicherheit dienen : Maſſen ſolches al⸗

les der vornehmſte Zweck dieſer Alliance gewe⸗

ſen/ und damit beyde Koͤnige anderen / ſo bey vor⸗

gedachtem Frieden mit intereſſiret waͤren / ein

Exempel ſeyn moͤchten / daß auch ſie das daruͤber

auffgerichtete louſtrumentum in allen Dingen be⸗

obachten moͤchten/ wie ſie dann beyde zuſammen /

und auch ein jeder fuͤr ſich inſonderheit / bey der

Roͤmiſch⸗Kaͤiſerlichen Majeſtaͤt und den Staͤn⸗

den des Reichs kraͤfftig anhalten wolten / auff
daß alles / was in dem Iaſtrumento Pacis und

in dem Nuͤrnbergiſchen Executions⸗Receß ver⸗

ordnet worden / ungeſaͤumt vollzogen werden

moͤchte. Und wofern jemand wider ſelbigen Uni⸗

verſal⸗Frieden etwasthun wuͤrde / den wolten

ſie davon freundlich abmahnen / und Falls ſol⸗
ches nichts verfangen ſolte / mit den Staͤnden

des Reichs / oder der Ordinar⸗Reichs⸗Deputa⸗
tion daruͤber communiciren / und mit ihnen nach

allerhand Mitteln trachten / esdahin zu brin⸗

gen / damit dem beleidigten Theile vollkoͤmmlich
und gebuͤhrend geholffen wuͤrde. Wuͤrden aber

ſie beyde conföderirte Koͤnige zugleich deſſentwe —
gen / oder auch um des vorigen Krieges Willen /
feindlich angegriffen werden / wolten ſie ſich mit

einander berathen / wie dein Feinde mit geſamm⸗
ter Macht zu begegnen : Oder da nur dem einen /

obſchon nicht ebendurch Krieg / ſondern ſonſt in
ſeinem / durch den gedachten Frieden / erworbenẽ

Rechte ungleich geſchehen ſolte / ſo wolte der an⸗
dere alſobald mit Huͤlffe / Rath und Authoritaͤt
verſchaffen / daß das Unrecht abgewendet / und

der Schaden erſtattet werden moͤchte : Oderda

auch der eine allein mit Krieg moͤchte angegrif⸗
fen / und ihm weder durch Recht / noch durch

Beſchreibung Frantzöͤfiſche
Zwiſchenkunfft eines andern Confoͤderirten/
noch auch ſonſten / koͤnte geholffen werden / ſo
wolten beyde Confoͤderirte Koͤnige dergleichen

Fried⸗Brecher / nachvorher gegangenerfreund⸗
lichen Abmahnung / zugleich bekriegen / biß ihnen
wieder Friedegeſchafft vorden .Diezu Franck⸗
furt auffgerichtete Alliantz wolten beyde Koͤnige
nicht allein biß auff den bereits beſtimmten Ter⸗
min zu erhalten / ſondern auch zu verlaͤngern/
und mit Huͤlffe der anderen Confoderirten/ durch
Herzubringung mehrer und neuer / zu erweitern
ſuchen . Welche Fuͤrſten innerhalb 2. Jahren
ſich in dieſelbige würden begeben wollen / die ſol⸗
ten mit beyderKoͤnige Bewilligung eingenom⸗
men / und wennein Fuͤrſt / oder Stand / des
Reichs / auſſer dieſer Alliantz verungleicht / oder
mit Krieg angegriffen wuͤrde / ſolchem / nicht

vermoͤge dieſer Buͤndnůß / ſondern Krafft des

Friedens⸗Schluſſes / geholffen werden . Dieſe
gegenwaͤrtige Alliance aber / wie auch alle und

jede andere mit den Fuͤrſten und Staͤnden des
Reichs / ſolten anderſt nicht als auff dieſe Be⸗
dingung und Vorbehalt / daß nemlich in ſtatu

præſenti Religionis vel Eccleſiæ ( oder in dem

jetzigen Reltgions⸗oder Kirchen⸗Weſen )nichts
moͤchte geaͤndert werden/ geſchloſſenund auffze⸗
hen Jahre guͤltig ſeyn / da unter waͤhrender Zeit
beyde Conföderirte Koͤntge einander mit Rath
und That helffen ſolten / damit ſie dem Zwecke
dieſer Alliance deſto beſſer obliegen / und ſolchen
befoͤrdern koͤnten. Hiermit machte ſich der Herr
Abgeſandte / Herr Graff Tott / wieder nach
S chweden .

Deroͤnigbrachte ſolchem nach auch mit dem

Hertzoge Carln in Lotthringen die eine
Veile her vorgehabꝛe Tractaten zum voͤlligen
Schluſſe / Krafft welcherder Hertzog/ weil er

für ſich keine eheliche Leibs⸗Erben hatte / ſeine
Souverainitaͤt uͤber die Hertzogthuͤmer Lot⸗

thringen und Barr / dem Koͤnige verhandel⸗
te / und zwar auff dieſe Weiſe :

1. Solte der Koͤnig/ nach des Hertzogs Ab⸗
ſterben / beſagte Hertzogthüͤmer Lotthringen
und Barr / ſammt aller Zugehoͤr eigenthůmlich
und mit allen Rechten / wie ſie anjetzo der Hertzog
beſaͤſſe / in ſeine Gewalt bekommen / der Her⸗
tzog aber indeſſen / weil er noch Souverain dar⸗
ůber waͤre / keine neue Schatzung noch Extra⸗
ordinar⸗Aufflagen darinnen einfuͤhren / welches
zu verwehren der Koͤnig die Stadt undVeſtung
Marſal mit ſolcher Beſatzung und Commen⸗
danten verſehen moͤchte / als ihn gut duͤncken

wuͤrde .
2. Welche von dem Herrn Hertzoge Aemter

und Beſtallungen haͤtten / ſolten auch nach ſei⸗
nem Tode dabey gelaſſen werden .

3. Wolte der Koͤnig den Herrn Hertzog und

die Seinigen gegen und wider alle / welche ſie /
dieſer Tractaten halben in dem Beſitz und Ge⸗

nieß ihrer Guͤter/ ſo ſie etwann in Teutſchland /
Flandern / Burgund und anderswo haͤtten/ ver⸗
hindern und beunruhigen wolten / beſchuͤtzenund

beſchirmen .

4 . Wolte

—

—
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4 . Bolte der Koͤnig alle FuͤrſtenvomHauſe ſetzten Kleide erſchiene/ wobey ſich auchdie Koͤni⸗
Lotthringen / wegen dieſer Ubergabe der gin mit der Mademoiſelle verſtehe die Koͤnigl.
Hertzogthümer Lotthringen und Baar an Printzeſſin des Koͤnigs Fraͤulein Schweſter ) der
Franckreich / ihm ander Krone zu ſuccediren Printz von Conde , deſſen Hr. Sohnder Hertzog
und nachzufolgen / fuͤr tuͤchtig/ auch zu dem En⸗ von Enguien , die beyden Printzeſſinnen von A⸗

de in ſeine Koͤnigliche Familie auff⸗ und ange⸗ lencon und Valois / die Graͤfinnen von Arma -
nommen haben / dergeſtalt / daß ſie nach dem Koͤ⸗ gnac und Soiſſons, die Hertzogiñenvon Luynes ,
niglichen Hauſe von Bourbon darzu ſolten er⸗ Sully und Crecquy , die Graͤfin von Guiſe und

fordert werden / und vor allen anderen Printzen / noch vtel andere hohe Stands⸗Peꝛſonen / uͤber die

1662

ſo von hohen außlaͤndiſchen Haͤuſern oder von 70. ſtarck / gebrauchen lieſſen . An dieſem Ballete

den natuͤrlichen Kindern der Koͤnige herkaͤmen / wurden etliche Tage / aberzu unterſchiedlichen
den Vorzug haben . Zeiten / biß auff die Faſtnacht / getantzt / und war

Solte der Hertzog von allen Einkuͤnfften uͤberauß wol zů ſehen / beydes wegender Materie
und Renten beſagter Hertzogthuͤmer / Zeit ſeines und derjenigen Sachen / die dardurch vorgebil⸗
Lebens / alle Jahre fieben hundert tauſend detwurden / und dann auch wegen der loͤſtlichen
Pfund / ohn alle Beſchwernuͤß hinweg nehmen ; und reichen Kleider / wegen der kuͤnſtlichen Taͤn⸗

Solten aber die Einkuͤnffte und Renteneine ſol⸗tzer/ wegen der ſchoͤnen Erfindungen / wegen
che Summe nicht außtragen / ſo wolte derKoͤnig offtmahliger Veraͤnderung des Iheatri , und
das uͤbrigeſelber darzu ſchieſſen . wegen des herrlichenOrtes; DiebeydenGraͤfin⸗

6. Wolte der Koͤnig dem Hertzoge an Land⸗ nen von Armagnac und von Soillons , derendie
und Herrſchafften ſo viel einraͤumen / daß er eꝛſte auß dem Hauſe Lotthringen / und die

zweymahlhundert tauſend Pfund Ein⸗ andere von Savoyen entſproſſen / kamen hier⸗
kommen davon haben koͤnte / und ſolches Land bey / wegendes Vorgangs / in Streit / worauff
ſolte den Namen eines Hertzogthums und derKoͤnig der Graͤfin von Armagnac die Ober⸗
Pairſchafft haben : Er ſolte auch uͤber das hand und den Vorzug zuſprach /und als die von
noch hundeꝛt tauſend Pfund auß des Koͤnigs Soillons ſich deßwegen bey demKoͤnigebeſchweꝛ⸗
beſtaͤndigen Renten / woer ſie ſelber begehren te / antwortete ihr derſelbige / dz er ein ſolches / ver⸗
wuͤrde/ zu genieſſen haben / und zwar dieſe fuͤr moͤgedes mit dem Hertzoge von Lotthringen
ſich und ſeine Nachkommende / und alle die ihm getroffenen Vergleichs / ſchuldig waͤre zu thun :
angehoͤrten/ fuͤr und fuͤr/ zuſampt den vorer⸗ Wolte aber der Hertzog von Savoyen / nach ſei⸗
waͤhnten Land⸗ und Herrſchafften / ſonderlich nem Tode ihme gleichfals all ſein Land uͤberlaſſẽ/
ſeinem natuͤrlichen Sohne / dem Printzen von ſolte ſte nit allein denen vom Hauſe Lotthringen /
Vaudemont , oder dergleichen andern Perſon ſondern

auch gar ſeinemm Bruder / vorgehen .
jum beſten/ die er darzu verordnen moͤchte/ allesEs ſchien aber ſchon allbereit / alswenn dieſer
fren und unbeſchwert von aller Schuld und Ver⸗ Kauf nit lange beſtaͤndig bleibẽ wuͤrde /weil ſchon
pfaͤndung. unterſchiedliche Schwerigkeiten mit unterlteffen .

7. Wolte der Koͤnig alle die Schulden / wel⸗

che die Herren Hertzoge heinrich und Frantz / lete gieng / nahm Printz Carl / Hertzog

＋

Fran⸗

Bruder / wie auch welche deren Vorfahren / or⸗ Carls Brudern / Sohn / als noch uͤbriger Erbe
dentlicher Weiſe gemacht haͤtten / auff ſich neh⸗der Hertzogthuͤmer Lotthringen und Baar /
men / damit weder er / Hertzog / noch ermeld⸗ die Gelegenheit in Acht/ und von dem Koͤnige ſei⸗
ter Printz von Vaudemont , oder deren Ange⸗ nenAbſchied / mit demVermelden / dieweilſein

Deni als der Koͤnig einsmahls auß dem Bal⸗

hörige/ um ſelbiger Willen / in Genieſſung vor⸗

gedachter Renten und Landſchafften / nicht ſol⸗
ten angefochten werden . Und dieſe jetzterzehlte
Puncten wurden am 6Februarii ( 27 . Januar. )
beydes von Seiner MajeſtaͤtdemKoͤnlge/ und

auch von dem Herrn Hertzoge / eigenhaͤndigun⸗

terſchrieben .
Bey ſolchen wichtigen Geſchaͤfften ließ der

Hoff auch einige Luſt und Kurtzweil zur Ergoͤ⸗
tzung mit unterlauffen / und ſonderlich am 15/

29 . Januarit / mit dem uͤberauß praͤchtigen und

koſtbaren Ballet / woran man uͤber die zwey

Jahre gearbeitet / und bey die zwo Millionen ver⸗

wendet hatte / und dahero das groſſe und Koͤ⸗
nigl . Ballet genannt / in dem Pallaſt Royale ,
der Anfang gemacht / wobey der Koͤnig in einem

Kleide voller Perlen / und der Monſieur , als

Seiner Majeſtaͤt Herr Bruder und jehiger
Hertzog von Orleans ( zuvor der Hertzog von

Anjou genannt ) in einem mit Diamanten be⸗

Vatter ihn um ſein Land / wozu er doch gebohren
worden / bringen wolte / ſo waͤre er entſchloſſen /
ſein Glůͤck anderswo zu ſuchen . Se . Maj derKoͤ⸗
nig antwortete / es ſtuͤndeihm frey hinzu ziehen/
wohin er wolte / jedoch aber wolte er nicht unter⸗

laſſen / ihm / wegen deſſen / was er mit dem Her⸗
loge von Lotthringen gehandelt / alles Gu⸗

tes zu erzeigen / und ihn eben ſo wol unter den

HertzogenvonLotthringen nach den Prin⸗
hen vom Koͤnigl. Geblůͤte / in der Ordnung ge⸗
henzu laſſen/ biß daß er ſeinen Willen drein gaͤbe/
uñ die mit ſeinẽ Vetteꝛ voꝛgehabte Handlung un⸗

terſchriebe . Er aber weygerte ſich noch ſolches zu
thun / und nachdem er des andern Tags auch bey
der verwittibten Hertzogin von Orleans Abſchied
genommen hatte / zog er davon / und nahm ſeinen
Veg uͤber Biſantz nach Teutſchland und

Die Graͤ⸗

ſinnen von
Arma .

gnac und

Soiſſons
zancken
ſich uͤber

den Vor⸗

zug ·

Der junge
Hertzog
Tarl von

Lotthringe
wil den

Kaufnicht
als des Herrn Hertzogs Vatter und Vatters⸗tens in Lotthringen / als des alten Hertzog unter⸗ -

ſchretben
/

ſondern
reyſet von

Paris
weg⸗

Italien / mit ſich fuͤhrenddiejenigenTracta⸗
ten / welche der Hertzogvon Lotthringen / ſein
Vetter / mit ſeinem Vater Hertzog Frantzẽ und

mit
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1662 . mit ihm ſelbſten / auffgerichtet hatte / von wegen Hauſe Lotthringen nicht / und wolte anitzo der

DeꝛKoͤnig
ſchickt ihm

vergeblich
nach .

Den alten
Hertzog
Carln
reuet ſchieꝛ
der Kauff

ſelbſten .

DeꝛKoͤnig
laͤſt ſihn

doch im

Parlamẽt
einſchrei⸗

den .

Die Lot⸗

der voꝛgeweſenen Heurath/ wiſchen ihm und der
Hertzog

von Guiſe , der doch den Kauffbefoͤrdern
Prinzeſſin vonNemours , als worinnen er ihn helffen / auff Verſprechen / daßer ſolte Gouyer-
fuͤr einen rechtmaͤſſigen Erben aller ſeiner Lande

und Staten in Lothringen erklaͤrte / umb ſich

deßwegen bey ſeinen hohen Anverwandten und

anderen Teutſchen Reichs⸗Fuͤrſtenuͤber ſeinen

Herrn Vattern zu beklagen .
Der Koͤnig ſchickte ihm alſobald den Herrn

Gr. von Fuüͤrſtenberg mit neuen Voꝛſchlaͤgen
und mit der beſtaͤttigtenHeurath der Prinzeſſin
von Nemours nach / welcheꝛ ihn auch zu beſagtem
Biſantz noch ereylete / aber weder mit guten

Worten / noch groſſen Verſprechungen / dahin
vermoͤgen konte / daß er die zwiſchen Sr . Koͤnigl.
Maj . und ſeinem Herꝛn Vettern abgehandelte
Tractaten gebillichet und unterſchrieben haͤtte;
Sondern er ſchrieb von dar aͤuß / unterm 12/2.
Februari ,an Se Majeſt . die Urſache ſeines ſo

ſchleunigen Abreiſens / worzu ihn anders nichts

gebracht haͤtte/ als das Unrecht / ſo ihmevon ſei⸗
nem Vettern zugefuͤgt worden / und weil ſeine

Freunde ihm ein folches gerathen haͤtten / weß⸗

wegen Se . Maj ihn entſchuldiget halten / und /
was ihm von Gott und Rechtswegengebührte /

ihm nicht entziehen wolte / maſſen ſie viel beſſer

und Lobwuͤrdiger thun wuͤrde / wann ſie ihr die

Hertzen dero rechtmaͤſſigen Fuͤrſten auff ſolche

Weiſe gewinnen / als ſelbige ſolcher Geſtalt be⸗

herꝛſchen wolte .

Den alten Hertzog Carln ſchiene der Kauff
ſchon wiederumb zu reuen / geſtalt er zu Eut⸗

ſchuldigung deſſen unterſchiedliche Proteſtatio

nes und Einwuͤrffe / ſo ihme ſeine Freunde vom

Hauſe Lotthringen / wie auch der hohe Adel

deß Landes machten / zu Papier brinzen / und

nebenſt einem beſondern Schreiben / erſt zweene

Tage vorhero / als die Tractaten im Parlamen⸗
te ſolten eingeſchrieben werden / dem Koͤnige
uͤberlieffern lieſſe . Se. Maj . aber wolte ſolches
nicht einmahl annehmen / ſondern ſagte / ſie wüſte
noch wol Rath / das Werck zum Stande zu brin⸗

gen . Und deſſen ungeachtet gieng der Koͤnig/
am 17/7 . Februarĩi ,in Begleitung deß Hertzogs
von Orleans / deß Printzens von Conde , deß

Hertzogs von Enguien und vieler anderer Her⸗
tzogen/ pairen und der 4. Marſchaͤlle vonFranck⸗

reich / in das Parlament / welches in rothen Roͤ⸗

cken verſammlet war / allwo der Cantzler eine

ſtattliche Rede / zum Lobe deß Koͤnigs/ und daß
Se . Majeſt . ihro die Regierung deß Koͤnig⸗
reichs alſo lieſſe angelegen ſeyn/ fuͤhrte / darzu

fügend / daß ſichs gebuͤhrte/ die Graͤntzen zu er⸗

weitern . Der Ober- Praͤſident that deßglei —
chen / und lobte deß Koͤnigs Gottsfuͤrchtigkeit /
und wie hoch Se . Maj . den rechten Adel / als der

von Tugend herruͤhrte/ hielte / und daß die Par⸗
tiſans / welche ſich mit uͤbelgevonnenen Guͤtern

bereicherten / die falſche vom Adel waͤren : Her —
nach laſe er die dotthringiſche Tractaten laut ab /

neur . oder Koͤnigl. Stadthalter / in der Provintz
Guienne werden / die Tractaten in dem Parla⸗
mente ſelber nicht unterſchreiben / unterdem Voꝛ⸗
wand / daß er unpaͤßlich waͤre. Es kamen auch
bald hierauff von den Lotthringiſchen Staͤnden
etliche Deputirte nach Hofe / welche dem Koͤnige
außdruͤcklichvorbrachten / daßHertzog Carl von

Lotthringen ohneſie gar nichts haͤtte thun
koͤnnen / wolten dañenhero allem und jeden / was
er gehandelt haͤtte/ auffs kraͤfftigſte widerſprochen
haben . So weigerte ſich ingleichem der Com —
mendant in Marſal zugehorſamen / und ſol⸗
chen Platz deß Koͤnigs Leuten zu raͤumen .

Unterdeſſen da man allhie bey Hofe ihm mit

Tantzen und Springen wol ſeyn lieſſe / und in

vollen Freuden lebte / hoͤrte man anderswo die

hungeꝛigen Baͤuche jaͤm̃erlich knorꝛen / weiltheils
Orte / ſonderlich die Landſchafft umb Blois , von
der Hand Gottes mit ſchwerem Hunger geſchla⸗
gen wurden / da man doch dieſes Land / wo die

Theurung am groͤſten war / ſonſt das Paradis
Franckreichs zu nennen pflegt : Denn wenn gute

Wachs,⸗Jahre ſind/ iſt es auff 0 . Meilen herum
ſo fꝛuchtbar / als dergleichen dand wol kaumin deꝛ

Welt mag gefunden weꝛden . Anitzo aber war das

Elend uͤberauß groß / und wo mã ſich hin wande /
nichts als erbaͤrmliches Heulen und Flehen hun⸗

geriger Baͤuche / welche biß an die Seele injaͤm⸗
merlicher Noth ſtacken/ zu hoͤren/ da man doch bey
Menſchen Gedencken faſt von keinem Mangel
etwas gewuſt hatte . Das Pariſiſche Maaß Korn

galt 200 . Kronen / und ſchlug noch taͤglich mehr
auff . Die armen Leute / welche kein Geld hatten /
behalffen ſich mit Graß und Wuͤrtzeln auß der

Erde / und ſahe man ihrer viel / die daſſelbige noch
im Munde hatten / todt liegen : Ja der Woͤlfffe
Speiſe war nunmehr der Menſchen Auffenthalt /

als welche die todtenAeſer / ſo ſelbſt fuͤr Hunger
geſtorben/ als Pferde / Eſel und andere unnatür⸗

liche Speiſen / ja auch ſolche Aeſer / die ſchon halb
vermodert waxen/ heꝛvor ſuchten und auffzehꝛten/
andere aſſen/ gleichwie die Schweine / die Tꝛebern
und andere Sachen auß klarem Waſſer / achte⸗
ten ſich noch gluͤckſeelig / wenn ſie die haben kon⸗

ten ; Andere ſuchten auff den Gaſſen / in den Hoͤ—
fen / an den Zaͤunenund auff den Feldern die bey
nahe gantz verfaulte Kraut⸗ und Kohlſtruͤncke/
und aſſen ſie. Viel ſchamhaffte Familien fand
man in ihren Haͤuſeꝛn fuͤr Hunger veꝛſchmachtet /
weil ſie ſich geſcheuet ihre Noth zu erkennen zu ge⸗

ben ; Die auff der Straſſe ihre Speiſe ſuchen wol⸗

ten / fielen daꝛnieder / und blieben todt . Unter ande⸗

ren war ein Mañ / welcher ihm mit einem Meſſer
vom Brod halff / auß Furcht / daß er doch ſonſt fuͤr
Hunger das Leben wuͤrde verlieren . So fand
man auch eine Frau fuͤrHunger todt / welche noch

das Kind an ihren Bruͤſten liegen hatte / das aber

wie der Innhalt davon bereits droben kuͤrtzlich quch bald in 3. Stunden heꝛnach ſtaꝛb . Ein armer

eingeruͤcket worden .

Dieſesalles gefiel auch anderen

Mann / welchen z. ſeiner Kinder mit heiſſen thraͤ

Fuͤrſten vom nenden Augen umb ein Stuͤck Brod bathen/
—

brachte

— - :

—
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brachte ſie alle dreye und darnach auch ſich! Inzwiſchen wurde von Sr. Maj . dem Koͤni⸗
ſelber umb / welcher dahin verdammet ward /
daß er ſolte unter einen Miſthauffen geſchleppt
werden . Ein anderer hackte ſeiner Frauen /
ſo ihm ein Stuͤck Brod / ihren Hunger zu ſtil⸗
len / genommen hatte / die Fuͤſſe ab / und gab
ihr noch darzu mit dem Beyle ſechs Schlaͤge
in den Leib / und machte ſich darauff mit der

Flucht davon . Alſo lieff nicht ein Tag vorbey/
daß nicht arme Menſchen fuͤr Hunger todt in

ihren Haͤuſern / auff den Gaſſen und in dem

Felde gefunden wurden / welches Elend und

theure Zeit ſo uͤber hand nahm / daß die Helff⸗
te deß Landvolcks ſich mit Kraͤutern erhalten
muſte / und waren wenig Wege / auff wel⸗

chen nicht todte Menſchen gefunden wurden .

Dieſer Jammer aber betraff nit allein die Keute

zu und umb Blois , ſondern auch die zu Sedan⸗
Donchery , Mezieres, Charleville , Kocroy und

an anderen Orten mehr / auff den ruinitten

Graͤntzen. Der Koͤnig lieſſe auß Mitleyden
achttauſend Maaß Korn in Polen einkauf⸗
fen/ und zu Paris in der Gallerie deß Louvre

verkauffen / ſchickte auch hundert tauſend Guͤl⸗
den nach Blois , welche daſelbſt / daherumb
und laͤngſt dem Strohme de Loire unter die

Armen ſolten außgetheilet werden . Die Geiſt⸗
lichen thaten zwar auch ihr Beſtes mit Pro⸗

ceſſionen und Vorbitten ; Allein der Zorn
Gottes wolte ſich ſo bald nicht wieder verſoͤh⸗
nen laſſen . Zu Poictiers ordnete der Biſchoff

dasviertzigſtuͤndige Gebette/ mit einer General -

Proceſſion in den dreyen vornehmſten Kir⸗

chen an / den Allmaͤchtigen GOTT umb Gna⸗

de und Barmhertzigkeit anzuruffen / uͤber die

armen Menſchen / ſo auch an ſeinem Orte /
wegen deß lieben Brod⸗Korns und deſſen
Mangel / in groſſer Noth ſtacken . Man mach⸗
te auch ein Verzeichnuͤß der armen Leute in be⸗

ſagter Stadt / und fand derſelben / ohne die je⸗
nigen/ welche bereits im Spittal waren / 3200 .

Perſonen / die in unterſchiedliche Hauffen ab⸗

getheilet wurden / damit ſie koͤnten unterhal⸗
ten werden : Und dieſes ſolte alſo waͤhren biß
auff den j / 15. Junii naͤchſtkuͤnfftig/ und einer

jeden Perſon taͤglich zwantzig Untzen Brod /
oder ſo viel an Gelde / wofuͤr ſie ihnen ſolches
ſelber einkauffen moͤchten / gegeben werden .

Neben dem ward auch die Anordnung gemacht /
daß alle frembde Landſtreicher und ande⸗

re nicht Eingeſaͤſſene die Stadt innerhalb 24 .
Stunden / bey Vermeydung der darauff ge⸗

ſetzten Straffe / raͤumen ſolten . Dergleichen
geſchahe auch in anderen Staͤdten / wo es an

Korne und Brode mangelte . Dieſe unnütze
Purſche nun ſuchte ihren Unterhalt anderswo

und auff andere Weiſe / und begab ſich auff die

Landſtraſſen zu rauben / zu morden und zu pluͤn⸗
dern / maſſen umb Orleans herumb gar uͤbel

zu reiſen war / woſelbſten auch eine ſolche Mauſe⸗
Parthey eins mahls das jenige Getreyde / ſo be⸗

ſagter Stadt von anderen Orten zur Beyhuͤlffe
zugeſchicktward / erwiſchte und wegfuͤhrte.

ge und ſeinen Raͤthen in Paris aller moͤglicher
Fleiß angewendet / die armen nothleydende
Unterthanen mit Brode zu verſehen / geſtalt ſie
dann deßwegen auß anderen Provintzien / da
kein Korn⸗Mangel war / Getreyde holen /
und den Nothduͤrfftigen zuſchicken lieſſen . Und
weil in einem Biſtume alleine ſechzehentauſend
Menſchen Hungers geſtorben waren / ſo ließ
der Koͤnig offentlich anſchlagen / daß die jeni⸗
gen / ſo Franckreich mit Getreyde behuͤlfflich
ſeyn wuͤrden / mit allen Wahren frey und ohne
Zoll herauß fahren ſolten . Es wurde auch ſonſt
ein Decret publiciret / Krafft deſſen die Becker /
oder andere Privat Perſonen keine Kornhaͤuſer
auffrichten ſolten / bey Verluſt des Korns
und fuͤnffhundert Pfund Straffe / und hinge⸗
gen den Armen das Korn im Louvre , umb einen

wolfeylern Preiß / als auff offentlichemMarckte /

verkaufft .
Unter ſolchein Verlauffe fand ſich der Mat⸗

quis ( oder Marggrafe ) de la Fuente , als ein
Extraordinar - Abgeſandter deß Koͤnigs in

Spanien / u St . Denys ein / welcher dem Koͤ⸗
nige in Fr anckreich wegendeſſen / ſo im ver⸗
wichenen Jahre zu Londen / zwiſchen demBa⸗
ron de Batteville ,als Köͤnigl. Spaniſchem / und

demrafen de Eſtrades ,Koͤnigl. Frantzoͤſiſchem
Geſandten an dem Koͤnigl. Hofe in Engel⸗
land / bey Einholung desKoͤntgl. Schwediſchen
Extraordinar -Abgeſandtens/ Graf Brahes /

vorgegangen / ein Gnuͤgen geben ſolte ; Es gieng
ihm aber ein gantzer Monat Zeit auff die Auß⸗
kleidung ſeiner Leute / und konte er erſt / am 13/23.
Martii , ſeinen offentlichen Einzug in die Stadt

Paris thun . Den naͤchſtfolgenden Tag ward
der Hr . Abgeſandte nach Hofe zur Koͤnigl. Au -
dientz auffgeholet / allwo zugegen waren der

Hertzog von Grleans / als deß Köͤnigs einziger
Herꝛ Bruder / der Printz von Condé , der Her⸗
gog von Enguien , der Kantzler / viele Hertzo⸗
gen/ Paires und Bediente der Cron / dievier
Staats⸗Secretarien und andere hohePerſonen
mehr/ wie auch alle frembde Abgeſandten / Reſt⸗
denten und Agenten / welche ſich zu der Zeit bey
dieſem Hofe auffhielten / und hierzu waren einge⸗
laden worden / und zwar von den Potentaten und

Fuͤrſten in It alien / der PaͤbſtlNuncius , bie Ab⸗
geſandten von Venedig und Savohen / die
Reſidenten von Savoyen / Florentz / Nan⸗
tua / Nodena und Parma / und von den Po⸗
tentaten und Fuͤrſten in Teutſchland oder in
dem Norden / die oͤn Schwed. Hn. Abgeſand⸗
ten / und die drey Kxtraord. Abgeſandten der ver⸗
einigten Niederlande / ſampt dem Reſiden⸗
ten / deßgleichen die Abgeordneteoder Reſiden⸗
ten und Agenten der Herren Churfuͤrſten zu
Maont / Erier / Brandenb . und Pfaltz /
deß Hn . Ertzhertzogs von Insbruck / derHnn .
Hertzoge zu Neuburg / zu Braunſchweig
und Luͤneburg / deß Heren Landgrafens von
Heſſen⸗Caſſel / deß Hn. Biſchoffs zu Spehyer
und des Printzens von Uranien .
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Dieſe Audientz geſchahe in deßKoͤnigs groſ⸗
ſem Cabinet / oder Zimmer / wohin der Herꝛ Ab⸗

geſandte durch den Herrn Grafen von Arma -

gnac eingefuͤhretward / worauff er das Creditiy

deß Köͤnigs in Spanien / als ſeinesHerrns /

daß er ihn zum Extraordinar - Abgeſandten er⸗

klaͤret haͤtte/ uͤberreichte / und nach abgelegten

gebraͤuchlichen Ceremonien und Ehrerbietun⸗

gen uͤberliefferte er Sr . Maj . noch ein anderes

Creditiy von dem Koͤnige in Spanien auff

ſeine Perſon gerichtet / und das begangene Ver⸗
brechen / oder ( wie er es nannte ) die vorgelauffe⸗

ne Exeeſſen deß obgedachten Barons von Bat⸗

teville betreffend / und fieng hernach / in Gegen⸗
wart der vier Koͤnigl. Staats⸗Secretarien / Hn.
Ludwig Philippeaux ( oder Philippſes )
Herꝛns vonVrilliere, Grafens von St . Floren -

tin , Barons von Hervif und Chaſteauneuf an

der Loire , Commenthurs der Koͤnigl. Orden ;

Herꝛn Heinrichs von Guenegaud , Herrns
von Pleſſis , Marckgrafens von Plancy , Vice -

Grafens von Semoine , Barons von S. Juſt ,
und Commenthurs der Koͤnigl. Orden ; Herꝛn
Michaels le Tellier , auch Commenthurs beſag⸗
ter Orden / und dann deß Herm Ludwig
Heinrichs von Lomenie , Grafens von Bri⸗
enne und Montbron , Barons de Pougy , alle⸗

ſampt Raͤthe in deß Koͤnigs Rathſchlaͤgen/ und

( wie gedacht ) Staats⸗Secretarien in deſſen

Befehlen und Finantzen / als gleichſam hierzu
verordneter Zeugen / mit erhabener Stimme

und verſtaͤndigen Worten alſo an zu reden :

Der Koͤnig / mein Herꝛ / hat mir an⸗
befohlen / in E Koͤn . Maj . Hand dieſen
Brieff/als ein Creditiy für mich / zur Wie⸗
derantwort auff das ſenige Schrei⸗

ben / ſo er zu Madrit von E . Maſ auß
der Hand deß Ertzbiſchoffs von Am⸗

brun ; als dero Ambaſſadoͤrs / den 29 .

Octob . deß verwiechenen 1661 . Jahrs /
unt erm dato Fontainebleau , den 17 . deſſel⸗
bigen Monats / empfangen / zuüber⸗

lieffern / Er hat mir auch ůber das be⸗

fohlen / E . Maſ . anzuzeigen/ wieſehr er

entrůſtet woꝛden uͤber den jenigen Fall /
welcher ſich zu Londen den 10 . Octob ,

zwiſchen den beyden Ambaſſadoͤren
beyder Majeſtaͤten bey dem Koͤnige in

Engelland / wegen deß Vorgangs /
welchen dero Caroſſen / beh offentlicher
Einholung eines Schwediſchen Extra⸗

ordinar - Ambaſſadors, haben nehmen wol⸗
len / zugetragen hat / darumb weil E .

Maj ſolche Begebenheit mit groſſem
Verdruſſe verſtanden / welche denn

auch der Koͤnig mein Berr nicht weni⸗

ger / als E . Maj . empfunden / ſo daß er

auch un veꝛzůglich / ſo bald er nur Nach⸗
richt davon bekommen / umb E . Maj .
Satistaction zu thun / und wider den

Batteville ſeine Empfindlichkeit / welche
deſſen Exceſſe verdienet / zu bezeigen /
dem gedachten Baron de Batteville ſeine

ihm auffgetragene Geſandten⸗Stel⸗
le wieder abnehmen / ſich von
Londen hinweg zu begeben / und
wieder in Spanien zu ſtellen / anbefeh⸗
len laſſen . Er hat mir auch noch ferner
anbefohlen / EMaj . zu verſichern / daß
er an alle ſeine Ambaſſadoren und Be⸗
diente / ſo wol in Engelland / als auch
an allen anderen Hoͤfen und Orten / wo

ſeine Bediente bereits ſich auffhielten
oder noch auffhalten moͤchten / habe
Befehl ergeyenlaſſen / daß / welcher Or⸗
ten ſich dergleichen Schwerigkeiten
deß Vorgangs halben eraͤugnen koͤn⸗
ten / ſie ſich deren enthalten / und bey ei⸗

nigen Handlungen und offentlichen
Ceremonien / denen E . Maſ . Abge⸗
ſandten und Bediente beywohnen
wuͤrden / nicht finden laſſen ſolten .

Der Koͤnig gab hierauff zur Antwort :

Ich bin wol zu frieden / wie ich euere

Erklaͤrung / die ihr / wegen deß Koͤ⸗

nigs / euers Herrns / mir gethan habt /
vernommen habe / dahero er mich auch
verbinden wird / umb ferner mit ihm
mich wol zu begehen . Damit gieng der

Herꝛ Abgeſandte / Marquis de la Fuente , wie⸗

der zu ruͤck/ und der Koͤnig wandte ſich zu dem

Paͤbſtlichen Nuncis und allen anderen anwe⸗

ſenden Abgeſandten und Reſidenten / und redte

ſie alſo an : Ihr habt vernommen /
weſſen ſich deß Koͤnigs in Spanien
Ambaſſador gegen mich erklaͤret hat /
bitte / wollet ſolches euren Herren zu⸗

ſchreiben / damit ſie wiſſen / daß der

Koͤnig in Spanien allen ſeinen Am⸗

baſſadoren anbefohlen / den Meini⸗

gen in allen Begebenheiten / den Platz
zu laſſen .

Hiermit endigte ſich dieſe Audientz , und

ließ der Koͤntg alles / was hierbey vorgegan⸗

gen / auch ſo gar deß Herrn Abgeſandtens
Reden von Worte zu Worte / durch die ob —

genannte vier Herren Staats⸗Secretarien

ſchrifftlich auffſetzen und unterſchreiben / und

auch gar in Druck kommen / wovon nachge⸗
hends ein groſſer Politicus , ſo bey dieſem Han⸗
del mit zu gegen geweſen / einsmahls ſein Gut⸗

achten eroͤffnete/ und ſagte/ daß der Koͤnig in

Franckreich eine von den groͤſten Fauten .

hergegen der Koͤnig in Spanien die groͤſſeſte
Weißheit / ſo ſie jemahls gethan / began⸗
gen haͤtten : Denn hierdurch wuͤrde nothwen⸗
dig der Grund zu einer Jalouſie und Eyffer⸗
ſucht bey allen Koͤnigen und Potentaten ge⸗

legt werden / als die dermaleins endlich dem

Koͤnige in Franckreich wuͤrden auffſatzig
werden ; Maſſen man in allen vorherge —
henden Zeiten geſehen / daß Engel —
land ſo wol / als andere Potentaten / zwi⸗

ſchen Franckreich und Spanien / die

Wage gehalten haͤtte/ und noch anitzo / da es

Spanien
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Spanien ſo unten ligen ſaͤhe/ Zweiffels ohne

dergleichen thun würde / indem es der Men⸗
ſchen / ſonderlich der groſſen Herren Art ſo

waͤre/ ut ellenradverſus Potentes ſemper ob-

liquidaß ſie nemlich einen Starcken und

Maͤchtigen allezeit mit ſchelen Augen anzuſe⸗

hen pflegten .

Der Herꝛ Abgeſandte blieb noch eine Zeit

lang allhie ; daentgegen ſchickte der Koͤnig den

Hertzog von Crequi , als einen Extraordinar -

Abgefaudten / nach Kom / allwo an dem

Paͤbſtl. Hofe von einer allgemeinen Bund⸗
nuß mit dem Roͤm . Kaͤiſer / mit dem Koͤnige
in Spanien und der Republic Venedig /

wider den Tuͤrcken / eines und das andere ge⸗

handelt ward/ worein man Franckreich auch

gerne gehabt haͤtte . Dieſer Her: nahmin dem
folgenden Monate April ſeinen Weg üͤber

Aix nach Toulon , und gieng daſelbſt den zo.
dieſes ( ro . May) zu Schiffe / umb ſich durch
die Galleen nach Civira - Vecchia überzufuͤh⸗

ren zu laſſen / zu welcher Zeit bey Hofe der

Chur⸗BrandenburgiſcheAbgeſandte / Her:
Baron Truchſes / vom Koͤnige ſeinen Ab⸗

ſchied nahm / und mit deſſen Bildnuß in einer

mit Diamanten beſetzten güldenen Büchſe be⸗

ſchencket ward . Hingegen langte eben damals

der Herꝛ Bielcke/Koͤnigl . Schwediſcher Ab⸗

geſandter bey hieſigem Koͤnigl . Hofe an⸗ bey⸗
den Majeſtaͤten wegen der Geburt deß jungen

Delphins Gluͤck zu wuͤnſchen .

Dieweil dann nunmehr auch die Nieder⸗

laͤndiſche Herren Extraordinar - Abgeſandten
ihre Geſchaͤffte voͤllig zu Ende gebracht hat⸗

ten / und der abgehandelte Vertrag gleich nach

dem Schluſſe und der Unterſchreibung auff

allen Treutzwegen und Maͤrckten der Stadt

Paris / unter Begleitung 8. Trompeter/ of,

fentlich abgekundiget worden ; So machten
ſie ſich anjetzo iugleichem zur Wiederheimrey⸗
ſe nach und nach fertig / darumb fuhren ſie am
24 . April ( 4. May ) umb 11 . Uhr deß Vor⸗

mittags / mit 4. Karoſſen / nach dem Louvre,
als der Koͤnigl . Reſidentz in Paris / zu / und

wurden allda / durch die Herren Bonvil und

Girant , in deß Koͤnigs Zimmer eingefuͤhret /
worinnen ſie Se . Maj zur Seiten vor einem

grün⸗ſammeten und mit Golde bordirtem

Stuhle ſtehend fanden / beyſich habend zur

Rechten den Monticur , als dero Herꝛn Bru⸗
dern / und zur Lincken den Printzen von Con -

dé. So bald der Koͤnig die Herren Geſand—
ten ſahe in das Zimmer kommen / entdeckteer

ſich ſelber / hielt den Hut in der Hand / und ließ

nach dem dritten Reverentz ( ſo man zu thun

gewohnt iſt ) die Herren Geſandten ſich auſch
bedecken . Dieſe fiengen hierauff ihre Rede
an / welche war eine freundliche und hoͤfliche
Danckſagung / daß Se . Majeſt. ſolche ihre
langgewaͤhrte Handlung dennoch zu einem

Ende gedeyhen /

und Ihro dabey belieben laſſen / auch die alten

Tractaten mit dem Staat der vereinigten

Niederlande zu verneuen / erklaͤrten ſich auch

dabenebenſt von wegen Ihrer Hoch - Moͤg—
der Herren General - Staaten / wie geneigt
und bereit ſie waͤren / Sr . Majeſt ˖zu dienen /
und dem jenigen / weſſen ſie ſich mit einander

verglichen haͤtten / in allen Puncten / getreu⸗
lich nachzukommen / und was ſie ſonſt zu dieſer
Zeit und Materie dienlich zu ſeyn erachteten .
Der Koͤnig beantwortete ſie mit hoher Be⸗

theurung / wie auffrichtig geneigt er zu dem

vereinigten Niederlaͤndiſchen Staat waͤr / und
ſagte unter andern : Er erfreuete ſich uͤber den

gluͤcklichen Außſchlag deß vorgehabten Tra⸗

ctats / worzu er ſo viel mit beygetragen haͤtte/
als die jetzige Zeit haͤtte leyden wollen : Dar⸗

nach recommendirte er ihnen der Malthe⸗
ſer Sache gar ſehr / als die er ihm hoͤchlich zu

Hertzen zoͤge / und ſich dafür interetlirte : Er

befahl ihnen auch noch ferner deß du Pré Sa⸗

che / weil er mit dem ergangenen Urtheile in

der erſten Inſtantz nicht koͤnte zu frieden ſeyn .
Daͤmit giengen die Herren Geſandten wie⸗

der zuruͤck / und wurden auſſerhalb deß Koͤ⸗
nigs Zimmer durch den Hertzog von Nouail -

les , Capitaͤn üͤber die Koͤnigliche Guarden /
biß an die Treppe gebracht . Nach dieſem re⸗

commendirten ſie dem Koͤnige in einem

ſchrifftlichen Memoriale die Wiederabtret⸗

tung deß Fuͤrſtenthums Uranien .

Den 12. 22 . May / umb tr . Uhr vor Mitta⸗

ge / wurden ſie mit 3. Koͤniglichen Karoſſen /
durch den Herin Marſchall d' Albret „ auß
ihrer Behauſung in das Louvre , zur Ab⸗

ſchieds⸗Audientz / zum Koͤnige abgeholt / und

allda eben ſo / wie zuvor / empfangen / einge —

führt und wieder außbegleitet . Se . Majeſt .

ſtund in dem Koͤniglichen Zimmer gantz al⸗

leine vor einem groſſen doppelten Laͤhnſtuhle /
farbicht angethan / well ſie auff den Nach⸗

mittag ſich hinauß auff die Jagt begeben wol⸗
te . Nachdem nun die Herren Geſandten zu

dreyen malen ihre Reverentze gemacht hat⸗
ten / und nahe bey den Koͤnig kommen wa⸗

ren / wolte Se . Majeſt. ſie nicht reden laſſen /
ſie haͤtten ſich denn zuvor bedeckt / worauff
ſie ihr Wort vorbrachten / und ſich bedanck⸗

ten / daß Se. Majeſt . Ihre Hoch⸗Moͤgend .

ſo viel ehren / und dero Alliantze mit ihnen
verneuren wollen / womit ſie dann Ihre

Hoch⸗Moͤgend. und die Einwohner der ver —

einigten Niederlande ins geſampt ſehr wol

vergnuͤget haͤtte/ wogegen Se . Majeſt , ihro

auff Ihrer Hoch⸗Moͤg . Freundſchafft einen

veſten Staat machen koͤnte . Und wuͤrden

beyde Nationées groſſen Nutzen und Vor⸗

theil darvon haben : Sie bedanckten ſich
auch gegen den Koͤnig fuͤr die Gunſt und

Ehre / ſo ſiedie Zeit threr Anweſenheit uͤber

von Sr . Majeſt , in dero Reiche genoſſen /

U
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und das mit ſolchen Worten / wie ſie meynten /
daß ſie ſich zur Sache ſchicken könten . Der
Konig antwortete hierauff gar leutſelig und

freundlich / mit Betheuren / daß er Ihre Hoch⸗
Moͤg. und den Staat der vereinigten Nieder⸗
lande hoch achtete und liebte / auch darbey be⸗

ſtaͤndig verbleiben wolte / daß er ſich uͤberdie

geſchloſſeneAlliantze erfreuete / und an ihrer
direction und fleiſſigen Bemuͤhung/ ſoſie bey
Einrichtung und Vollfuͤhrung derſolben an⸗

gewendet / ein voͤlliges Genuͤgen haͤtte . Letzt⸗
lich recom̃endirte der Koͤnig ihnen nochmals
die Wiedereinraumung der Maltheſer Guͤ⸗
ter / den Taͤuſch einiger anderer Guͤter mit

dem Hertzoge zu Neuburg gegen die Stadt
und Lande Ravenſtein / die Intereſſen deß
Printzens von Tarante , als welcher / wieSe .

Majeſt . ſagte / mit groſſer Zuneigung zur Er⸗

neuerung dieſer Alliantz geholffen haͤtte / und

endlich deß Capitaͤins le Breton du Prẽ ſeine
Sache / wovon Se. Majeſt .ſagte / daß ſie un⸗

gerne vernommen / daß von der Regierung
neue Oppoſitiones und Einwurffe gemacht
wurden . Als nun die Herren Geſandten dem

Koͤnige auff das eine und das andere / nach der

Sachen Beſchaffenheit / geantwortet hatten/
recommendirten ſie dargegen Sr . Majeſt .
abermaͤls die Wiederabtrettung der Stadt
und deß Fuͤrſtenthums Uranien / wie auch
die Abzahlung der rechtmaͤſſigen Schulden an

die Printzen Wilhelm und Moritz von

Naſſau . Der Koͤnig ſagte auff das erſte /
er wolte es thun / und auff das andere / er wolte

guͤnſtig darauff bedacht ſeyn / und ſich daruͤber
in ſeinem Rathenaͤher berathſchlagen . Da⸗
mit nahmen die Herren Geſandten ihren Ab⸗

ſchied / und wurden mit den vorigen Ceremo⸗
nien auß der Andientz - Kammer und dem

Louyre wieder nach Hauſe gebracht .

Deß Nachmittags umb z. Uhr nahmen ſie
auch auff eben dieſe Weiſe von der Koͤnigin
ihren Abſcheid / hernach von dem Delphin /
und die Tage vorher hatten ſie ein ſolches auch
bey dem Hertzoge von Orleans / bey dem

Printzen von Condé , bey dem Hertzoge von

Anguien , bey den Princeſſinnen / bey den

frembden Abgeſandten und anderen vorneh⸗
men Perſonen verrichtet / und dargegen die

Contraviſiten empfangen .

Den 7. 27. Man / kamen / deß Nachmittags
umb z. Uhr / die Herren de Bonvil und Gi -

raut im Namen deß Koͤnigs/ in der Herren
Geſandten Behauſung / und brachten / von S .

Majeſt . wegen / einem jeden deroſelben Con⸗

terfeyt / umb und umb mit vielen Diamanten

beſetzt / deren jegliches auff 4000 . Kronen ge⸗

ſchaͤtzet ward / welche der Koͤnig ihnen zum

Gedaͤchtnüß ſeiner wolte verehren laſſen . Sie
aber weigerten ſich gar hoͤflich / ſolche anzu⸗

nehmen / weil es Ihrer Hoch⸗Möoͤg. Reſolu⸗
tion / ſoſie / den 10 . Auguſti 165r . genommen /

Beſchreibung Frantzoͤſiſche
zu wieder war/ als zu deren Bekraͤfftigung ſie /

Hoch⸗Moͤg. Verſammlung / den gewoͤhnlichen
Eyd / wider Gifft und Gaben / hatten muͤſſen
ablegen / jedoch bedanckten ſie ſich nichts deſto
weniger fuͤrſolche vortreffliche Koͤnigl . Ver⸗
ehrungen / mit Verſicherung / daß ſie deren /
wie auch aller andern Ehre und Gnade / ſoſie
bißher empfaͤngen / nimmermehr vergeſſen /
ſondern ewig dafuͤr verpflichtet bleiben und
Ihren Hoch⸗Moͤg . davon außfuͤhrlichen und
behoͤrigen Bericht thun wolten / damit dieſel⸗
bigen darauß erkennen moͤchten die jenige Eh⸗
re / welche Se . Majeſt . in ihren Perſonen Ih,
ren Hoch⸗Moͤg . haͤtte wollen anthun . Nach
einigen unter ſich hin und wieder vorgegange,
nen Betheurungen / nahmen die obgedachten
beyde Herren die erwaͤhnten Verehrungen
wieder zu ſich / und ſagten / ſie wolten ſolches
dem Koͤnige zu wiſſen thun . Sie hatten uber

dieſelbige auch noch eine guͤldene Nette mit deß
Koͤnigs dran hangendem Bildnüß bey ſich
für der Geſandtſchafft Secretarium , 1600 .

Gülden werth / und noch eine geringere / 900.
Guͤlden werth / fuͤr dero Hofmeiſter / welche

ſelbige auch mit zeziemendem Reſpect und
Danckbarkeit annahmen . Hierauff zogen ſie/
den 20. zo . May / deß Morgens umb § . Uhr/
auß Paris wieder weg / und nahmen ihren
Weg durch Senlis und ſo weiter fort nach
dem Haage zu / von deren Ankunfft und abge⸗
legtem Berichte / unter den Niederlaͤndi⸗
ſchen Staats⸗Geſchaͤffren / noch etwas

mehrers zu vernehmen .

Alſo eilten die Herren Geſandten ſehr wie ,
der nach Hauſe / daß ſie auch das angeſtellte
ſehr praͤchtige Ringel⸗Rennen nicht mit an⸗

ſehen wolten / welches / nachdem man laͤnger
als ein Vietheljahr überauß koſtbare Zube⸗
reitungen darzu gemacht / und ſich etliche
mal probiret hatte / endlich doch Montags
und Dienſtags / den 26 . und 27 . May ( Yund
6 . Junij ) in der Stadt Paris / auff dem/
hinter der Tuillerien , darzu verordnetem

Platze / in Gegenwart der Koͤniginnen / al⸗
ler außlaͤndiſchen Geſandten / deß meiſtens
Frantzoͤſiſchen Adels und vieler 1000 . an⸗

derer zuſchauender Menſchen / gehalten ward.
Die turntrende Perſonen ritten in F. Par ,
theyen / die alleſampt über die maſſen reich⸗
lich und zierlich außſtaffiret auffgezogen ka⸗

men : Die erſte Parthey war auff Roma⸗

niſch bekleidet / und hatte Feuerfarbige Li⸗

berey ; Ihr Haupt war der Voͤnig ſel⸗
ber / und unter demſelbigen ritten 10 . Rit⸗
ter / alleſampt von den vornehmſten Herren
deß Landes und deß Hofes . Die zweyte
Parthey war auff Perſianiſch betleidet /
und hatte Fleiſch⸗farbige und weiſſe Liberey ;
Dieſe fuͤhrte als Haupt der Monlicur , oder

Hertzog von Orleans / deß Koͤnigs Her : Bru⸗

vor ihrer Abreyſe auß dem Haage / in Ihrer

— - -
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vornehmſten Herren deß Landes / und deß Ho⸗
fes . Die dritte war auff Tuͤrckiſchbeklei⸗
det / und hatten blaue / weiſſe und ſchwartze di⸗
berey ; Ihr Haupt war der Printz von Con-
de , und hinter ihm folgten 10. Ritter / an

Stande und Wuͤrden nicht geringer / als die

vorigen . Die vierdte zog in M loſcowiti⸗
ſcher Kleidung auff / und hatte gelbe / weiſſe

und ſchwartze diberey ; Ihr Haupt war der

Hertzog von Anguien ; der hatte auch/ wie die

vorigen / 10. ſolche vornehme Stands Perſo⸗
nen / als Ritter / unter und hinter ſich her rei⸗

ten . Die fuͤnffte und letzte war bekleidet /
als wie die Mohren / und hatte gruͤne und

weiſſe Liberey ; Dieſefuͤhrte / als Haupt / der
Hertzog von Guyſe, welcher noch S. dergleichen
Ritter unter ſich hatte . Aller dieſer groſſen
Herren Kleidung war von feinem Gold⸗ und

Silberſtůck / mit Perlen und anderen koſtba⸗

ren Edelſteinen praͤchtig beſetzt . Den erſten

Tag gewan deß Hertzogs von Orleans ſeine

Parthey / und unter derſelbigen der Marck⸗
grafe von Bellefont ,den Preiß / welcher war

ein Juwel von Diamanten / worinnen der

Koͤnigin / als welche ihn fuͤr den Gewinner

auffgeſetzt hatte / ihr Conterfeyt ſtund ge⸗

ſchaͤtzt auff ꝛ000 . Pfund. Den zweyten Tag

hielt ſich der Grafe von Sault, unter der Con⸗
deiſchen Parthey / am beſten / und bekam ei⸗

nen Ring von 4000 . Pfunden zum Gewin⸗

ne .

Mehrere Ergoͤzlichkeit wolte die groſſe Hi⸗
ze weiter nicht zulaſſen / und der Koͤnig erhub

ſich kurtz hernach mit dem gantzen Hofe nach

§. , Germain , ſolche warme Sommers⸗Zeit
allda mit Jagen und allerhand anderen Luſt⸗

barkeiten zuzubringen ; Die vorgehabte Reyſe

Denckwüuͤrdiger Geſchichten .

koͤſtlichen Kleinod an einer guͤldenen und mit

nach dem Elſaß aber blieb nun ganß einge—
ſtellt / und zwar eins Theils wegendergroſſen
Theurung / weil zu beſorgen war / daß dadurch /
indem Se . Majeſt . eine Guarde von 12000 .

Mann mitnehmen wolte / der Mangel noch

groͤſſer werden doͤrffte / andern Theils und

zwar vornehmlich auch darumb / weil Se .

Maj . den Teutſchen Fuͤrſten allen Argwohn
gaͤntzlich benehmen wolte / damit die Roͤm.
Kaͤiſerl .Maj. nichtUrſache haben ſolte / mit

den Tuͤrcken einen nachtheiligen Vergleich in

Ungarn zu treffen / weſſen offt hoͤchſtgedachte
Koͤmigl . Majeſt . den Herrn Churfuͤrſten zu

Mayntʒſchrifftlich / und auch die annoch zu

Franckfurt am Mayn ſtehende Ordinar —

Reichs⸗Deputation / durch dero Reſidenten ⸗
Herzn de Gravelli , muͤndlich verſichern

lieſſe .
Gald nach deß KoͤnigsAnkunfft zu beſag⸗

tem S. Germain nahm der Herꝛ Landgrafe

Ernſt von Heſſen ⸗Rheinfels bey Seiner

Maj . Abſchted / als welcher Franckreich noch

eine Zeitlang beſehen wolte Der ward gar

herꝛlichempfangen / und ſeiner vormals treu⸗

geleiſteter Kriegs⸗ Dienſte halben mit einem
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Diamanten beſetzten Kette verehret . In Pa⸗
ris aber nahm/ den 19 . 29 . Junij / von dieſer

Welt Abſchied der Her : Piere de Marca , im

69 . Jahre ſeines Alters / welcher Anfangs
Praͤſident im Parlament von Navarrenge —
weſen / und nachgehens von dem vorigen Koͤs⸗

nige von darauß zu ſeinem Rathe genommen
worden ; Hierauff ward er Biſchoff zu Con -

ferans , und letztlich von dem jetzigen Koͤnige/
an ſtatt deß Cardinals de Retzs , zum Ertz⸗
Biſchoffe in Paris eingeſetzt / wiewol er/ der
Paͤbſtlichen Contirmation halben / mit den

anderen Geiſtlichen / biß an ſein Ende / lauter

Wiederwaͤrtigkeit / und die Beſitzung deß
Ertzbiſtums noch nicht angetretten hatte / weß⸗

wegen ſeine Freunde anjfetzo und bey ſeiner
äuſſerſten Schwachheit nach Ronn ſchickten /
daß die gedachte Contirmation noch unvoll⸗

zogen bleiben moͤchte .Er ward nicht lange her⸗
nach mit geringen Ceremonien begraben / und

an ſeine ſtatt der Herꝛ de Khodezꝝ , Biſchoff
zu Bourges ,von dem Koͤnige zum Ertzbiſchoffe
in Paris ernennet .

Die verwittibte Koͤnigin von Engelland
machte ſich nun auch zu einer Reyſe nach En⸗

gelland fertig / umb ihren Herin Sohn / den

Koͤnig in Engelland / auff dem Throne ſeiner

jetzigen Majeſtaͤt und Herꝛlichkeit zu ſehen/
weßwegen der Koͤnig/ am 7 . 7 . Julij / nebenſt
der Koͤnigl. Frau Mutter / von S. Germain

wieder nach Paris kam/ von hoͤchſtermeldter
Koͤnigin Abſchied zu nehmen / da denn Se .

Koͤnigl . Maj . zugleich auch den Heyraths⸗
Contract zwiſchen Hertzog Bernhaͤrden zu

Weymar / und der Mademoiſelle de Tremo -

ville , unterſchriebe / und bald darauff ſich wie⸗

der hinauß machte / auff welchen Abzug / und
zwar acht Tage hernach / man / deß Sonn⸗

tags / in allen Kirchen der Stadt Paris / GoOtt
fuͤr den uͤberflůſſigen Segen der Feldfruchte
feyerlich danckte ; geſtalt denn / nach Außſage
der Sandleue / in zehen Jahren dergleichen rei⸗

ches Jahr nicht geweſen / ſo daß das liebe Korn

taͤglich abſchlug / und das arme nothleidende
Volck ſich ſehr daruͤber erfreuete .

Der Koͤnigliche Hof pflegte indeſſen zu S.

Germain , und in ſelbiger anmuthigen Ge⸗

gend herumb auch ſeiner erfreulichen Som⸗

mer⸗Lüiſt ; Aber eine unangenehme Zettung
auß Rom verkehrte ſolche in lauter Unluſt
und Wiederwillen / indem der Hertzog von

Crequi , hieſiger Koͤnigl . Abgeſandter bey
dem Paͤbſtlichen Hofe / am 19 . 29 . Auguſti /
eine eigene Poſt mit Brieffen daher ſchickte /
und ſich darinnen hoͤchlich beklagte / daß/ als

die Paͤbſtl. Wache / auff der Bruͤcke Sixti , von

etlichen Frantzoſen und anderen inFrantzoͤſi⸗

ſchem Habite wehrloß gemacht worden / waͤre

dieſelbige deßandern Tages mit Ruͤhrung der

EEE . — Dr1 .

————
1662 .

Ertzhiſchof
zu Paris /
Herꝛ de

Marca, ver /
ſtirbt allda .

R

Koͤntgin
von Engel⸗
land reyſet
nach Lon⸗
den.

Hertzog
von Wey⸗

mar heyra⸗
thet eine
Frantzoͤſ .
Dame .
Danckfeſt
fuͤr die reis

che Ernde .

Nachricht
auß Rom

von dem

blutigen
Scharmuͤ⸗
tzel zwiſche
hieſigem
Koͤnigl .
Geſandten
und der

Paͤbſtl.
Wache⸗

6

N %



—
44855 1662 .

796

Drommel vor ſeinen ( deß Heren Abgeſand⸗

Beſchreibung 72
Frantzoͤſiſche

nicht laͤnger unterworffen ſeyn moͤchte . Wir
21

*4

cio wird

deßwegen
auß Paris

gebotten .

Dem aͤbſt
lichen Nun⸗

tens ) Pallaſt kommen / und haͤtte ſolchen be⸗
ſetzt : Seine Leute aber waͤren außgefallen und
mit jenen zuſammen kommen / ſo daß ſie auch
Feuer auff einander gegeben . Als nun er ſol⸗

ſchon 2.

gantzen Stadt ein ſolcher Auffruhr worden /
daß man alles / was Frantzoͤſiſchgekleidetge⸗
weſen / erſchlagen . Er haͤtte darauff zum Don

Mario geſandt / und Saͤtis faction begehret/
der ſie thm auch verſprochen .

Deſſen ungeachtet empfand der Koͤnig
dieſe That ſo hefftig / daß er / nach gehaltenem
Rathe / deß Paͤbſtl . Nuncii Hauß in Paris
alsbald mit etlichen Soldaten zu Roß und

Fuß beſetzen / und / zn Bezeigung ſeines groſ⸗
ſen Mißfallens / ihme andeuten lieſſe/ daß er

ſich / innerhalbz4 . Stunden / auß Paris nach
Meaukx , und hernach gar auß gantz Franck⸗
reich weg machen ſolte : Se . Majeſt . ſchickte
auch von Stund an dieſe eigene Poſt wieder

zuruͤcke nach Rom mit Ordre / daß der Her⸗
tzog von Crequi mit allen Frantzoſen unge⸗

ſaumt auß der Staͤdt und dem Kirchen⸗Staat
ziehen ſolte ; Und deß andern Tages hernach
ward auch an den Pabſt ſelbſten geſchrieben /

Der König
ſchreibt an
den Pabſt
ſelbſten
and fordert
fuͤr den

Schimpff
Sattsfa⸗
ction .
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und von ihm Gnugthuung fuͤr ſolchen
Schimpff gefordert / auff dieſe Weiſe:

Allerheiligſter Vatter . Nachdem unſer
vielgeliebter Vetter / der Hertzog von Crequi /
unſer Extraordinar⸗Abgeſandter / uns zu er⸗
kennen gegeben die jenige Gewaltthaͤtigkeit
und das Morden / ſo an ſeiner Perſon / deſſen
Gemahlin und allen Frantzoſen / welche man
am ao. dieſes / auff den Straſſen zu Rom ge⸗
funden / als ſie und E . Heil . deib⸗Gnarde an
einander gerathen / begangen worden ; So
haben wir von Stund an angedachten un⸗
ſein Vetter Ordre ergehen laſſen / ſich auß
dem Kirchen ⸗Staat zů begeben / damtt ſeine
Perſon und unſere Wuͤrde dergleichen Ge —
waltthaͤtigkeiten / die bißher auch unter den

haben auch zugleich dabenebenſt dem Herin
Bourlemont Auditorn de Rota , Befehl auff ,
getragen / von E. Heil .zu vern ehmen / ob ſie

chen Tumult gehoͤret / haͤtte er drey ſeiner
Edelleute herauß geſchickt / umb die Urſache
deſſen zu erfahren ; Es waͤren aber ſelbige
kaum unter die Thuͤre kommen / ſo waͤren

von ihnen nieder geſchoſſen worden .

Hierauff haͤtte er ſich ſelber an ein Fenſter
begeben / und nach der Wache ihrem Begeh⸗
ren gefragt / da ihm dann außß . oder 6. Muß⸗

queten mit unterſchiedlichen Schuͤſſen waͤre

geantwortet worden . Eine halbe Stunde her⸗
nach / als ſeine Gemahlin mit etlichen Kut⸗
ſchen auß der Kirche kommen / haͤtte die Wa⸗
che zwar die erſte paſſiren laſſen / auff die zwey⸗
te aber / worinnen die Gemahlin geſeſſen /
ſcharff Feuer gegeben / und daruͤber ihren
Stallmeiſter / einen Baſchen und den Kut ,
ſcher erſchoſſen ; Die Hertzogin haͤtte ſich als⸗
bald in deß Cardinals d ' Eſte Pallaͤſt reteri⸗

ret / allwo ſie in die J. Stunden lang in Ohn⸗
macht gelegen . Endlich wäre dadurch in der

deßwegen ſolche Satisfaction zu geben / die
da der Groͤſſe dieſer Beleidtgung gleiche
als wodurch das allgemeine Voͤlcker⸗
nicht allein verletzet / ſondern auch gar unbil⸗
lich hindan geſetzet worden ? Wir fordern in
dieſem Stuͤcke ſonſt nichts von E. Heil . Sie
iſt nun ſo lange Zeit her gewohnet / uns alle
Dinge zu weigern / und hat ſich ſtaͤtsbiß jetzt
dem jenigen / was unſere Perſon und Kront
angetroffen / entgegengeſetzt / ſo daß wir glau⸗
ben / es werde beſſer ſeyn/ daß ſie ihre Reſolu -
tiones nach dero Weißheit remittire / wor⸗
nach wir denn auch die unſerige richten wer⸗
den . Wir wuͤnſchen allein / daß E . Heil .
Reſolutiones alſo beſchaffen ſeyn moͤchten/

daß ſie uns verbinden koͤnten/ GO T zu
bitten / daß derſelbige Euch / Allerheiligſter
Vatter / bey der Regierung unſerer Mutter /
der Chriſtlichen Kirche / erhalten wolle . Gege⸗
benzu S. Germain an der Laye / den z0 . Au⸗
guſti 1662.

Der Paͤbſtl. Nuncius , welcher eben auch
den vorigen Tag einen eigenen Currirer / und
mit demſelben Bericht empfienge / daß die
Sache ſo arg nicht waͤre / ſuchte zwar einen Zu⸗
tritt bey Hofe zu finden / der ward ihm aber
nicht verſtattet : Ob auch gleich der Venetia ,
niſche Abgeſandte ſich bemuͤhete/ was zu Kom
vorgegangen / bey dem hieſigen Koͤnigl . Hofe
zu entſchuldigen / und deß Koͤnigs Gemüuͤthe
zu beſänfftigen ; war doch alles vergebens /
und mußte der Nuncius endlich / am 24. Au⸗
guſti (3. Septemb . ) ſich uͤber Halß und Kopff
auß Paris reteriren . Anfangs zwar trug er
Bedencken /auff deß Koͤnigs Befehl die

Stadt zuverlaſſen ; Als man ihn aber warne⸗

te / daß es ihm nicht wol bekommen / und deß
Herꝛn Hertzogs von Crequi Freunde ſich an
ihm raͤchen duͤrfften / wiech er biß auff eine
Meile von der Stadt nach Gonneſſe , allwo
man ihn gleicher Weiſe mit einer Wache ver⸗

das jenige / was die Soldateſque gethan / gut
heiſſe / und obſie geſinnet ſey oder nicht / uns

eſey/
Recht

Derpäͤbfl
Nuncius
muß bie

Stadt ſpa⸗
ris raͤumen

ſicherte .
Dieſer deß Koͤnigs einmal entzuͤndeter

Eyffer entbrannte gar bald in noch groͤſſern
Zorn/ und wuchs in mehrere Weiterung / als
am F. 1) . Septemb . ein Edelmann von dem
Hertzoge von Crequi zu S. Germain bey Hofe
anlangte / und Sr . Majeſt . ein Schreiben
vom 23 . Auguſti ( 2. Septemb . ) auß Monte -

fiaſcone, mitbrachte / worinnen gedachter Her⸗

zog meldete / daß er mit ſeiner Gemahlin und

gantzen familie von Rom auß / und in
deß Groß⸗Hertzogs zu Florentz Gebtete ge⸗
zogen waͤre / geſtalt er gezwungen worden /
dieſe keſolution , bey Vermeidung ſeines groͤ⸗aͤrgſten Barbaren noch nicht erhoͤret worden / ſten Ungluͤcks / vor die Hand zu nehmen / ehe

und

Der Koͤnig
bekompt

noch ande⸗

re Nach⸗

richt von

ſeinem Ge⸗

ſandten /
demHer⸗
tzoge von

Crequl ,
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Abreyſe
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und bevor er die Koͤnigl . Ordre haͤtte erwar⸗

ten koͤnnen / auß Urſachen / weil unter dem

Vorwande / daß 50. biß in 60. Frantzoſen/ wel⸗
che man durch die gantze Stadt verfolgt ge⸗

habt / und ihre Zuflucht in ſeinen Pallaſt ge⸗
nommen / deß Pabſts Anverwandte 4. biß
in 5000 . Soldaten zu Roß und Fuß in die

Stadt gelaſſen / und ſo fort d. oder 10 . Wachen

davon umb ſeinen Pallaſt geſtellt / auch ihn

laͤglich mit neuen Wachen beſetzt haͤtten : Da —

beneben haͤtte man auch zwo derſelben vor

deß Cardinals d Eſte , und eine vor deß Car⸗
dinals AntoniiPallaſt / obdieſer gleich abwe⸗

ſend geweſen / wie auch eine vor deß Hertzogs
Cæſarini Behauſung / geſtellt / und noch uͤber

das alles / j.oder b . Tage hernach / den Kauff⸗

leuten anbefohlen / keine Handlung mit den

Frantzoſen zu treiben / deßgleichen den Be⸗

ckern und Metzgern verbotten / ihme / Geſand⸗
ten / fuͤr ſein Haußweſen nicht mehr ſo viel

Brod undFleiſch / als bißher gewoͤhnlich ge⸗

weſen/ u verſchaffen : Daß er alſo auff zweyer⸗

ley Art belaͤgert worden / und nicht haͤtte wiſ⸗

ſen koͤnnen / wo es endlich mit ſo unterſchiedli⸗

chen Gewaltthaͤtigkeiten / wider aller Voͤleker
Recht und Ehre / ſo dem Koͤnige gebuͤhrt / hin⸗

auß lauffen wuͤrde.
So bald der Koͤnig den Brieffgeleſen /

ließ Se . Majeſt . einen geheimen Rath zuſam⸗

men kommen / und darzu die Koͤnigl . Frau

eMutter / den Monſieur , den Kantzler von
Ai

Franckreich / die vier Marſchaͤlle von Eſtrees ,
85

Grammont , Pleſsis und Villeroy , wie auch die

Herren Staats Secretarien / von Tellier
und Lionne , beſcheiden / worinnen reſolviret

und beſchloſſen ward / den Paͤbſtl. Nuncium ,

ohne einigen Abſchied / auß dem Reiche zu ſchaf⸗

fen / welche Reſolution ihme noch denſelbigen

Abend ein Leutenant von deß Printzens von

Condèdeib⸗Gtardie anzeigen mußte/ mit dem

Beſcheide / daß er ſich alſobalden auß Franck⸗

reich hinweg begeben ſolte . Durffte alſo ihn

niemand / als der Spaniſche Abgeſandte / wie⸗

wol auch gar ſchlecht / complimentiren / und

mußte er in aller Eyle / mit der Convoy fort /
beſtehend in 30 . Cavallieren / die der Koͤnig
ihm zuſchickte / daß ſie / unter dem Herꝛn Ca -

ſau , der ihn bißher verwacht gehabt/ ihnbiß

nach Pont de Beauvoiſiu , und zwar mit ſolcher

Ordre / begleiten ſolten / daß er mit niemanden

von Sr . Maj . Unterthanen auff dem Wege

reden / und jeden Tag 10. Meilen / bißer auß
dem Reiche waͤre/ reyſen ſolte .

Dieſes ſo geſchwinde und ſcharffe Verfah⸗
len wider den Paͤbſtl. Nuncium und deſſen

SchreibenſUrſache auch bey dem gemeinen Manne zu

berden ge/ pertheidigen / mußte der vorerwoͤhnte Brieff /
dkuckt.

allen ſeinen Worten nach / worinnen er zim⸗

lich weitlaͤufftig war / auff Koͤnigl.Befehlge —
druckt werden / wie auch noch ein anderer vom

27 . Auguſti ( 6 . September ) worinnen der

Her ? Abgeſandte noch einige abſonderliche

Sachen / wordurch der vorgegangene blutige

Scharmuͤßel veranlaßt worden / erzehlte / alſo

lautend :

SIRE , Seithero ich den Brieff / vomꝛ . die⸗
ſes / an E. Maj . geſchrieben / umb ſelbiger meine

Abreyſe auß Rom/ und die hochdringende Ur⸗
ſachen / ſo mich darzu bewogen / zu hinterbrin⸗

gen / habe ich noch etliche particularitaͤten ver⸗

nommen / welche den heimlichen Anſchlag der

Corſen / und durch wen ſie darzu veranlaßt
worden / entdecken / und dahero fuͤr rathſam

befunden / E. Maj . davon zu berichten / und ihr
kund zu thun / daß drey von den jenigen Cor⸗

ſen / welche mit morden helffen / und deßwegen

ſich auß Rom reterirt zu Florentz geſehen

—
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worden / und als etliche threr dandslente / die

man zu dem Ende angeſtellt hatte/ ſie befraget /
woher die wahre Urſache dieſer von ihnen

waͤre ? haben ſie geantwortet / und frey herauß
bekannt / daß nach dem kleinen Streite / den

etliche von ihrer Geſellſchafft mit den Frantzo⸗

ſen gehabt / Don Nario etlichen derſelbigen

auff der Gaſſe in Rom begegnet / ſie an den

Schlag zu ſeiner Carette geruffen / und alſo

angeredet haͤtte : Ihr Lumpen⸗ Hunde /

koͤnt ihr euch euerer Carabiner nicht beſ⸗

ſer gebrauchen ? Schieſſet und thut euer

Beſtes in der erſten Gelegenheit / die ſich
eraͤugnen wird⸗ / dafern ihr nicht wolt /
daß ich euch alle auff die Galleen ſchicke .
Sie haben auch erzehlt / daß der Cardinal lm -

periale ihnen alle Tage dergleichen zuentbie⸗

ten laſſen : Und als man ſie gefragt / welcher
Geſtalt ſie auß Rom entkommen / dieweil ſie

ja alsbald in ihren Quartieren beſetzt worden ?

haben ſie gleichmaͤſſig unverholen herauß ge⸗

ſagt : Es waͤre ihnen leicht zů chun ge⸗

weſen ; Denn ſobald ſie ſich dahin reterirt

gehabt / haͤtte Don Mario zu Rom außge⸗

ſprengt / und ſein Wort von ſich gege⸗
ben / daß ſelbige Stadt / Thore den jemi⸗

gen / welche ſich reteriren wolten / nicht

verſchloſſen ſeyn ſolten . Auß dieſem allen

kan E . Maj . urtheilen / ob die den 21.Auguſti

vorgegangene Action ohngefaͤhr geſchehen /
und ob nicht dero Authoritaͤt in Gefahr geſtan⸗

den / wenn ich in Rom geblieben waͤre ?

Der Koͤnig ſchiekte hierauff den Herren

d' Abbeyille , in Geſandtſchafft / zudenIta⸗
liaͤniſchen Fuͤrſten / umb zu vernehmen / was

ſte bey ſo geſtalten Sachen mit dem Pabſte ſich

reſolviren wolten ? Hingegen kam / den 12 .

22 . Septemnb .derHerꝛ Hannibal Seeſtaͤdt /
als Extraordinar- Abgeſandter deß Koͤnigs in

Daͤnemarck / die im Jahre 16475. zwiſchen

beyden Kronen auffgertchtete Alliantz⸗Tra⸗
ctaten zu verneuen / zu S. Denys ,an/ allwo er

etwas / bißalle Anſtalt zu ſeinem Einzuge ver⸗

fertiget worden / ſtille ligen muſte / und zwar

biß auff den 29. dieſes (9. Octob. ) als an wel⸗

chem Tage der Marſchall d' Eſtampes und der

Her : de Berlize , als ein Begleiter der
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Wird herꝛ⸗
lich em⸗

pfangen /
und

Zur Au⸗
dientz auf⸗
geholt .

Beſchreibung
Abgeſandten / ihnzu Rambouillet empftengen /
und bißin die Stadt Paris einbegleiteten / in
einem uͤber die maſſen praͤchtigen Auffzuge :
Dte Trompeter in koͤſtlicher und mit Golde

und Silber verbraͤmter Liberey ritten auff
ſchoͤnen Pferden mit 2. Stallmeiſtern / e.Pa⸗
ſchen und ſamptlichen Edelleuten / voran : Her⸗
nach folgte der Herꝛ Abgeſandte in deß Koͤ —
nigs Caroſſen einer / und ward von dem beſag⸗
ten Marſchall und Einbegleiter / nebenſt der
Koͤnigin in Daͤnemarck Kammer⸗Diener
( welcher bey dieſer Geſandtſchafft die Stelle
eines Marſchalls bekleidete ) wie auch vom
Secretario und zween anderen vornehmen
vom Adel / vergeſellſchafftet . Nach dieſen ka⸗

men die Caroſſen der Koͤniginnen mit denen

deß Monſieur ; der Madame ; der Madame
Hertzogin von Orleans ; deß Printzen und
der Princeſſinnen von Conde ; deß Hertzogs
von Enguyen und der Princeſſin von Ca⸗

rignan / und hernachmals deß Ambaſſadeurs
ſeine mit rothen Carmoſin Sammet mit

Gold und Silber dichte chamariret / und lan⸗

gen groſſen geſtickten Frantzen / mit Pferden
der außerleſenſten beſpannet / deren Zeug mit

vorigen auffs ſchoͤnſte uͤberein kam ! . Dieſe
vrächtige Caroſſe war mit Pagen umbgeben
in groſſer Anzahl / und folgten ihr kurtz darauff
noch zwey andere deß Ambaſſadeurs / jede mit

6 . Pferden beſpannet / und gleich wie vorge⸗
hendeauffs koſtbarſte außgezieret .Zu letzte die⸗

ſer Suite waren viel andere hier / anweſende
vornehme Ambaſſadeurs / und viel anſehnliche
hohe Bediente dieſes Hofes / von ihren Edel⸗
leuten und anderen Miniſtris in groſſerMenge
begleitet . In dieſer Ordnung begabe er ſich
nach der Behauſung der Extraordinar⸗Am⸗
baſſadeurs / allwo er gantzer 3. Tage auffs
praͤchtigſte tractiret wurde . Den folgenden

Morgen daͤrauff empfteng er die Complimen⸗
ten / als : im Namen Sr . Koͤn. Maj . durch den

Grafen von Vivone Ober⸗Cammer⸗Jun⸗
ckern ; im Namen der Koͤnigl. Mutter / durch
den Grafd Orval / ihren Ober⸗Marſchall :
im Naͤmen der Koͤnigin / dürch den Sieur de

Villaſerre / ihren Ober⸗Stallmeiſter ; im Na⸗
men deß Monſieur / durch den Grafen de

Vientes : im Namen Madame / durch den

Marggrafen de Clerumbaut ihren Ober⸗

Stallmeiſter ; und im Namen der Hertzogin
von Orleans / durch den Marggrafen de

Sainte Meſine / ihren Chevalier d ' Hon⸗
neur und Ober⸗Stallmeiſter . Den 2. 12,Oct .
ward er durch den Grafen d' Harcourt und

den Einleiter der Geſandten mit denen von der
Porta und den Ober⸗Prevoß ſampt 100 .

Schweitzern / auß ſeinem Logiament auff der

Caroſſe J . J . Maj . Maj . nach dem Pallaſt ge⸗

fuͤhret / welcher von auſſer halb mit der Frantzoͤf.
Wache und Schweitzern biß hinein beſetzet
war . Unten im Pallaſt ward Er von Sieur
de Saintot / Ceremonien⸗Meiſtern : ImEEin⸗
gatige aber deß Saals vom Marggrafen de

—
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Koͤnig gefuͤhret/ dafelbſt
Sr. Maj . hatte / und mit dero im Namen deß
Koͤniges ſeines hohen Principalen / ſo wol
uͤber den Frieden / und der Heyrath Ih . Ih .
M . M . als uͤber die Geburt deß Dauphins
complimentirete .Er wurde in aller Gnade und

Gewogenheit auffgenommen / und ihm groſſe
Ehre erwieſen . Nach gehaltender Mahlzeit
ward Er mit eben ſelbigen Ceremonien zur
Andientz der Koͤniginnen begleitet / darinnen
Er dergleichen Complimenten mit nicht ge⸗
ringerer behaglicher Vergnuͤgung Ih . Ih .
M. Meablegete / und befanden ſich beydieſer
Action alle Princeſſinnen und hohe Adeliche

Damen dieſes Hofes . Nach abgelegten ſol⸗
chen Complimenten und Viſiten wurden dem
Herꝛn Geſandten zu ſeinem Anbringen die
Herren de Brienne le Tellier , Lionne und
Colbert , als Commiſſarien zugeordnet .

Der Koͤnig fuhr ſolchem nach den 24.
Octob . ( . Novemb . ) von Paris wieder hin,
auß nach S . Germain / umb das gewoͤhnliche
St . Huberts⸗Feſt daſelbſt feyern zu helffen ;
Und nach Calais wurden 50 . Karren mit ſil⸗
bernen Kronen in Thonnen gepackt / unteren

ſeine Audientz bey

ner Convoy von 250 . Mußquettrern geſchickt /

umb ſolches Geld zu Duynkirchen an die En⸗
gellaͤnder/ fuͤr die Uberlieferung ſelbiger Stadt
und Veſtung ( welche der Koͤnig inzwiſchen von
dem in Engelland durch einen gewiſſen Ver⸗
gleich fuͤr 6 . Millionen an ſich erhandeln laſ⸗
ſen ) außzuzahlen : Maſſen eben zu der Zeit all⸗
bereits o00 . Mann mit Sack und Packt von
dar außzogen / und nach Engelland uͤbetge⸗
ſchifft wurden . So ſchickte auch der Koͤnigl.
Engellaͤndiſche Statthalter / der Herꝛ Rey⸗
terfort / einen guten Theil ſeiner Güter und

fahrender Habenach Douvern uͤber/ hingegen
fanden ſich ſchon viel Geiſtliche zu ihren Kloͤ
ſtern und Collegien wieder ein / ſo daß es den
Engelländern mit dem Außzuge ein Ernſt zu
ſeyn ſchiene / welches unter dem gemeinen
Manne groſſe Freude verurſachte Jals der

nunmehr deß jenigen verſichert war / was et

bißher zu verliehren gefoͤrchtet / nemlich der

freyen ReligionsUbung . Und zu wuͤrcklicher
Bezeigung ſolcher ihrer Freude hielten die

Buͤrger an / daß ſie bey dem Thore / durch wel⸗

ches der Koͤnig einziehen wůrde/ eine Triumph⸗
und Ehren⸗Pforte auffrichten moͤchten / wel⸗

ches ihnen vergoͤnnet ward : Auch fertigte der
Magiſtrat eine eigene Poſt nachParis ab/ umb
die rechte Zeit Sr . Maj. Ankunfft zu erfahren/
der dann wieder zuruͤck kommen ſolte / ſo bald
die Koͤnigin wuͤrde gelegenſeyn/ als deren na⸗

he Niederkunfft deß Koͤnigs Abreyſe von Pa⸗
ris eben allein zurücke hielt / weil man ſich deren

anjetzoalle Tage verſahe . Umb welcher willen
dann die Koͤnigl. Majeſtaͤten Tag⸗taͤglich ih⸗
rer Andacht in den Kirchen abwarteten / und

damit noch den 7. 17 . Novemb . in der Kirche
der Patrum Oratoriæ anhielten / damit das
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hohe ſchwanger gehen der Köͤnigin zum guten

Ende kommen moͤchte / geſtalt GOtt / nach ſei⸗

nem gnaͤdigenWolgefallen / es auch alſoſchick⸗
e / daß / als die Koͤnigin deß andern Tags / fruͤh

umb / . Uhr / die Schmertzen der bevorſtehen⸗

den Arbeit zu fuͤhlen bekam / ſie ein wenig nach

Mittage einer jungen Princeſſin gluͤcklich ge⸗

naſe/ welche alſobald auß Vorſorge / durch den

nenlich angekommenen Cardinal Antonio , in

Gegenwart der Printzen / und einer groſſen

Anzahl anderer Herren / getauffet ward. Die

Koͤnigl .FrauMutter / welche beydieſer Gele⸗

genheit/ der Koͤnigin/ ihrer Schnure/ in allem

gebuͤhrend beygeſprungen / begab ſich hierauff
nach der Capelle ( woſelbſt auch der Koͤnig

ſich nochbefand / ſo lange die Koͤniginin Kin⸗
desnoͤthen geweſen war ) umb Meſſe zu hoͤren/

und GOT fuͤr die gnaͤdige Entbindung zu

dancken .

Immittelſt erſchall dieſe gluͤckliche Geburt

der jungen Princeſſin durch die gantze Stadt /

und waͤrd auch ſonſten überall außgebreitet /
inſonderheit aber noch denſelbigen Tag der

Koͤniglichen Fran Mutter Ober⸗Stallmei⸗

ſter / der Her : du Muolin , nach Spanien ab⸗

gefertihet / umb auch ſelbigen beyden Catholi⸗
ſchen Majeſtaͤten ſolche froͤliche Zeitung zu

überbringen .
Deß andern Tages / als am 9 . 19 . Noveinb .

war der Hof voll von hohen Stands⸗Perſo -

nen / und der Koͤnig ließ durch den Ceremo⸗

nien⸗Meiſter / Herꝛn de Saintot , dem Parla⸗

ment / der Rechen⸗Kammer / und dem Cour
des Aydes anſagen / daß ſie / auff den rt. 2l. die⸗

ſes / bey dem Le Deum laudamus erſcheinen

ſolten / welches Se. Maj . in der Haupt⸗Kirche

zu unſerer Lieben Frauen / wegen dieſer

neuen Geburt / wolte geſungen haben . Auff

denſelbigen Morgen nun wurden ſo wol vom

Arſenalund der Baſtille , als von der Ereve ,

die Stuͤcke geloͤſet / und zu Mittage umb z.

Uhr erſchiendas Parlament und die anderen

Collegia alle/ nebenſt der Geiſtlichkeit und dem

Magiſtrat der Stadt / wie auch alle anweſende

frembde Abgeſandten und Miniſtri , in beſag⸗

ter Kirche / allwo ſie alleſampt / jeder an ſeinen

Ort / geſtelletwurden . Hernach kam der Koͤ

nig und die Koͤnigl . Frau Mutter auß dem

Louvre auchan / in Begleitung deß Monſieurs

und der Madame, , denen alle Caretten der

Printzen / der Cavalliere und der Damen

vom Hofe folgten / und zuletzt 100. Schwei⸗

ßet / ſo ſich derſelben Kirche / dem Regiment

der Franzzoͤſiſchen Guarde recht gegen uͤber/
Platznahmen . Unter der Kirch⸗Thuͤr ward

Se . Maj . der Koͤnig/ von demHerꝛn Dechant

und der Geiſtlichkeit empfangen / worauff ſie
ſich in den Chor verfuͤgte / vor ſich habend den

Roy d' Armes , die Herolden und Thuͤrwaͤr⸗
ter mit allerley Inſtrumenten / neben ſich zur

Seiten aber diẽ Koͤnigl . Frau Mutter / welche

Thron unter einem koͤſtlichen Himmel / der

Monſieur und die Madame auff einen an⸗

dern / alle die Groſſen von Franckreich aber

umbher auff ihre Stuͤhle niederſaßten . So

bald der Gottesdienſt anſieng / und man das

Te Deum muſicirte / ſo wurden die Stuͤcke

wiederumb geloͤſet / und zwo Salven geſchoſ⸗
ſen . Die Buͤrger machten indeſſen Anſtalt /
auff den Abend allerhand Freuden⸗Zeichen an⸗
zurichten / die Laͤden wurdengeſchloſſen / und
alſo das uͤbrige deß Tages mit Froͤlichkeit zu⸗
gebtacht / nach dieſem aber dem Koͤnige von

dem Koͤnigl. Daͤnemaͤrckiſchen / wie auch von

dem Venettaniſchen / Savoyiſchen und ande⸗

ren Abgeſandten / wegen dieſer Geburt Gluͤck

gewuͤnſchet .
Nunmehr war der Stein / woran ſich bißher

deß Koͤnigs Reyſe nach Duynkirchen geſtoſ⸗
ſen hatte / auß dem Wege geraͤumet / undjeder
von den groſſen Herren deß Hofes / welche mit

Sr . Majeſt . dahin gehenſolten / geſchaͤfftig/
ſich darzu zu ruͤſten. Indem kam/ den 20 . 30 .

Novemb . umb z3. Uhr nach Mitternacht ein

Currirer von dort daher nach Paris / mit Be⸗

richt / daß die Statt uñ Veſtung Duynkirchen /
dem zwiſchen S. Maj. und dem Koͤnige in En⸗

gellandgetroffenem Vergleiche gemaͤß / in

Frantzoͤſiſchen Haͤnden waͤre . Denn / am 18 .

28 . zog die noch üͤbrige Engellaͤndiſche Beſa⸗
tzung vollends gar auß der Stadt und auß
den Schantzen zuMardyck / wie auch auß der
groſſen und kleinen Schantze auff der Bergi⸗
ſchen Seite / herauß / und zwar inſehr guter

Ordnung / hergegen die Frantzoͤſiſche/ in zooo.
Mann ſtarck / ſo etliche Tage daherumb nur

darauff gewartet hatten / unter dem Grafen

von Eſtrades ,dahin ein / welcher alsbald alle

Poſten beſetzen lieſſe .
Drey Stunden nach Anlangung dieſes

Currirers machte ſich Se . Majeſt . ſampt den

vornehmſten Herren deß Hofes in Caroſſen /
die ſtaͤts abgewechſelt wurden / auff den Weg /
und kam deß folgenden Tages / umb 6 . Uhr

deß Abends / zu Calais, an ; Den 22 . Novemb .

( 2. Decemb . ) aber brach Se . Mapeſt . von dar

wieder auff / hielt zu Grevelingen Mittags⸗

maͤhl / und noch ſelbigen Abend dero praͤch⸗
tigen Einzug in die Stadt Duynkirchen⸗
unter einer ſehr groſſen Menge Volcks / das

auß anderen Staͤdten und Flecken daher kom⸗

men war / dieſen groſſen Monarchen von

Franckreich zu ſehen . Unter anderm Prachte
war das Bergiſche Thor / wodurch der Ein⸗

zug geſchahe/ ſonderlich werth zu ſehen : Denn

da ſtund auff der rechten Hand ein Neptunus ,

welcher auß Ehrerbietigkeit ſeine dreyzackige
Gabel niederlegte / dem Koͤnige eine Krone

datreichte / und ihn gleichſam zum Her : müber

das Meer erklaͤrt / mit dieſer Unterſchrifft

auff einer Meer⸗Muſchel : Tibi militat
Æ=

quor . Auff dem Schude aber ſtunden dieſe
Worte : Dunkerkam generoſus intrat . Auff

beyde Majeſtaͤten ſich auff einen ſchoͤnen
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yhe Duynkirchen abgemahlet mit demuͤthi⸗
gen Geberden/ haltend in der einen Hand die

Schlüſſel der Stadt / und in der andern ein

Cornu Copiæ , welches mit einem hauffen Li⸗
lien bezieret war / worůber dieſe Worte zu le⸗

ſen : Iutranti Regi manibus date Lilia plenis .
Deßgleichen ſahe man allda auch die Meer⸗
Goͤtter auff Delphinen / und uͤber dieſe alle

noch die Famam mit außgebreiteten Fluͤgeln
und mit einer Trompete / durch deren Schall

ſie der gantzen Welt dieſe Uberſchrifft / welche
der Herꝛ du Pin , CeremomienMeiſter bey die⸗

ſer Stadt / darauff hatte ſetzen laſſen / gleichſam
publiciren wolte :

EUD . XIV . GALIL . REX ,
Anno 1646 .

Terraque Marique fuſis hoſtibus ,
Dunkerkam

Obſidione vicit ,

Quæ belli civilis æſtu juvante ,
Anno 16 52 .

Ceciderat ,

Aperto Marte , obſidione devictam ,
Anno 1658 .

Et, pro conditione temporum ,
Brittannis depoſitam

Religioni , Regno , Sibi ,

Chriſtianiſsimus Triumphator Auguſtus
Omnibus pace ſancitis

Anno 1662 .

Reſtituit .

Welche Schrifft ſo viel zu verſtehen geben
wolte / daß die ſer Ort zweymal Sr . Maj .
durch das Recht der Waffen / oder der

Eroberung / zugehoͤrte / und ſie ſolchen /
nachdem ſie ihn den Engellaͤndern auß
Noth laſſen muͤſſen / letzrlich durch dero

Gottesforcht wieder bekommen / und mit
viel groͤſſerm Kuhme / als zuvor / der Re⸗

ligion / ihrem Reiche und ihr ſelbſten wie⸗

derumb vereinbaret und ein verleibet

haͤtte.
Das Rathhauß war eben auch von auſſen

mit dergleichen Sinnbildern und Schrifften /
dem Koͤnige / der Koͤnigin / unddem jungen
Delphin zu Ehren / ſampt unterſchiedlichen
Figuren / ſo ſich am beſten zur Sache ſchicken
wolten / gezteret / und zwar der Giebel und deſ—
ſen Spitze mit dieſer Uberſchrifft : Lætitia
Dunkerkanorum , bezeichnet / wodurch die

Freude deß Volcks in der Stadt angedeutet
ward . Drunter ſahe man unterſchiedliche
Sinnbilder / als Tritones , oder Meer⸗Goͤt⸗
ter / welche auß ihren Muſcheln Lilien goſſen ;
Delphinen / welche ſchienen / als ob ſie ſich uͤber
dieſes Feſt erfreueten / und andere Meer⸗Goͤt⸗
ter mehr / die zwar bewaffnet waren / ihre
Schwerdter aber / zum Zeichen deß Friedens /
in den Scheiden trugen / und eine Kugel hiel⸗

ten / ſo mit Oliven betraͤntzet war/ wobey dieſe

Beſchreibung
der lincken Seite deß Thors war die Nym⸗

Franzoͤfiſche
Worte ſtunden Europam Pace coronat . Das
Subjectum dieſer Sinnbilder ſchickte ſich ar⸗
tig darauff / dann es war von dem Duynkir⸗
chiſchen Wapen / welches einen Delphin füh⸗
ret / hergenommen / woruͤber dieſe Worte / als
wodurch die Stadt ihre Pflicht und Schul⸗
digkeit dem Koͤnige und dem jungen Delphin
bedeuten wolte / zu leſen :

Delphinum ſuum

Emblematicè expreſſum
Ludevico decimo quarto

Ejusque nato Delphino
Dunkerka

5. 0 .

Das erſte Sinnbild hatte dieſen Titul :
Ludovico XIV . vere Amabili : Und war
ein Delphin / der mit den Goͤttern ſchertzte
( weil Plinius vorgibt / daß dieſes Thier die

Menſchen liebe ) mit dieſer Überſchrifft : Cu -

pit Pelphinus amores . Das 2 . hatte die —

ſen Titul : Ludovico XIV . Excelſo & Ma -

gnanimo : Und war ein anderer Delphin /
welcher ſich auß dem Waſſer emßor hub/
wobey dieſe Worte ſtunden : Alta Bolum⸗

que petit Delphin . Das 3. hatte dieſenTi⸗
tul : Ludovico XIV . Victori celerrimo ,
und war ein Delphin / der vor den an⸗
dern Fiſchen herſchwam / mit dieſen Wor⸗
ten : Delphin curſu præterit omnes . Deß
4 . Titul war Ludovico XIV . Benigno
& Affabili : War ein Delphin / der gantz lang⸗
ſam fortgieng / weil er durch den lieblichen
Klang einer Lauten eingenommen war /

wobey dieſe Werte zu leſen : Petenti dat

promptas facilesque aures . Deß 5. Titul :
Ludovico XIV . Spem Regni nato Del -

phino firmanti : War ein Delphin an ei⸗

nen Ancker angeklammert mit diefer Schrifft :
Tuo anchora Delphino firmatur . Deß 6.
Titul : Ludovico XIV . Dunkerkani ma -
ris imperium adeunti : War ein Delphin /
der von dem Neptuno mitten unter dem

Hauffen anderer Fiſche getroͤnet ward /
mit dieſer Schrifft : Tuo , Neptune , Co -

ronam prorige Delphino . Deß 7. Titul :
Ludovico XxIV.Pacifico : war ein Delphin /
welcher / nachdem ſich das Ungewitter ge⸗

legt / das Meer ſtill machte / mit dieſen
Worten : Pacem Delphinus nunciat . Deß
8. Titul : Ludovico XIV . Pacem cum

Belgis foventi : war ein Loͤwe und Delphin /
die zuſammen vereiniget waren / mit dieſen
Worten : Hi duo non malè convenient .

Deß 9 . Titul : Ludovico XIV . in agendo
Vigili : war ein Delphin / der ſchlaffend
ſchwamme / mit dieſen Worten : Agiles no -

ctesq̃ue diesijue ſemper habet . Deß 10 . Ti⸗
tul : Ludovico XIV. Artium Fautori : war ein

Delphin / auff welchem der Arion ſaß/ mit die⸗

ſen Worten : Sic Vates Delphinus amat . Deß
II . und letzten Titul : LudovicoxIlV . Hæreticos

perſe- —

Sin
der a

groſ
Kire
Duy

chen

Sii

and

nigl
hau
auff
Koͤr
dleg

geri



— — — —
1662 .

Sinnbil⸗
der an der

groſſen
Rirche zu
Duynkir⸗

chen.

Sinbilder

an der Kö.

nigl. Be⸗

hauſung
auff den

Roͤnigund

deKoͤnigin
gerichtet .

Das Te
Deum

wird deß,
wegen ge,
ſungen.

— ůů

Geſchichte. Denckwuͤrdiger Geſchichten .

perlequenti :War ein Delſhin / der einen Cro⸗
codil verfolgte / mit dieſen Worten :

„ ˙VGiente

Ardebunt hos inter ſemper prælia .
Durch die Zahl dieſer Sinnbilder wurden

auch eben ſo viel Tugenden und hohe Gaben
Sr . Maj . deß Koͤnigs und deß jungen Koͤnigl .
Printzens bedeutet .

SDie Spitze / oder der Giebel / ander groſſen

Kirche hatte auch ſeine Zierrathen / undzwar
zu oberſt dieſe Uberſchrifft : Chriſtianiſſimus

Religionis Defenſor „ und darbey 2. Sinn⸗

bilder. Das erſte fuͤhrte dieſen Titul : Ludo -

vico XIV . Pietate & Miſericordia Cœlum

merenti : war das Geſtirne deß Delphins /
und drunter ſaß Arion auff einem andern
Delphin / mit dieſen Worten : Hoc Delphi-
nus pietate meretur . Das andere aber hatte
dieſen Titul : Ludovico XIV .

&
nato Delphi-

no longam vitam : war ein bloſſer Delphin mit

dieſer Schrifft : Longè Delphini repleat
æyum ! und drunter ſtunden dieſe zween

Verſe : 33

Templa Deo , Templis pia ſacra, ſacrisqͥ ;
Miniſtros

Ludoici aſſeruit juſtitia & pietas .
Nicht weniger ſahe man auch oben an dem

Hauſe / worinnen der Koͤnigſein Verbleiben
hatte / unterſchiedliche Bilder / als : Erd⸗ und

Meer⸗Goͤtter / welche dieſem groſſen Printzen
zu den Fuͤſſen lagen / mit dieſer Uberſchrifft :

Victori Pacifico ,

Terraq̃ue Marique
Magno Ludovico Regi

8 P .

Und weil indeſſen die Zeitung von der

gluͤcklichen Niederkunfft der Koͤnigin mit ei⸗

ner jungen Princeſſin die Freude allhie noch

mehr vergroͤſſert hatte / ſo war Ihrer Majeſt .

Bildnuͤß / damit dieſe Princeſſin ſolchen
Triumphs / den ſie wegen deß Koͤnigs fuͤhrten/
auch moͤchte theilhafftig ſeyn / darbey geſetzt/
und zwar in einer von Perlen gemachten Kro⸗

ne abgemahlet / auff der einen Seite ſtund die

Juno , und auff der andern die Thetys , mit die⸗

ſer Schrifft : Kegit amore . Der Titul dieſes
Sinnbilds war :

Regina Franciæ

Læta Deũüm partu .

Das Gemaͤhldeaber eine Muſchel / auß wel⸗

cher eine groſſe Menge Perlen herauß fielen :
mit dieſen Worten : Mater divite partu

clara .

Deß andern Tages nach deß Koͤnigs An⸗

kunfft und Einzuge / als an einem Sonntage /
ward deß Morgens in der Haupt⸗Kirche das
Te Deum laudamus feyerlich geſungen / auch
darauff eine anſehentliche Proceſſion gehal⸗
ten / wobey Se . Maj zu mehrer Danckbarkeit

gegen GOTT fuͤr die UÜberlieferung dieſer

Stadt groſſe Andacht bezeigte . Deß Abends

ſten der Stadt vor ſelbiger / und ſagten ihr für
ſolche Erledigung unterthaͤnigſten Danck .

Hoͤchſtgedachte Se . Maj . der Koͤnig nahm
in ſolcher ſeiner Anweſenheit alles wol in Au⸗

genſchein / und befahl etliche Schantzen / ſo die

Engellaͤnder gebauet haͤtten / zuſchleiffen / hin⸗
gegen aber eine Citadelle / welche die Stadt und

den Haven beſchuͤtzen und auch zwingen koͤn⸗

te / auffzufuͤhren . Er ließ auch ein Patent of⸗
fentlich anſchlagen / Krafft deſſen er der Stadt

und deren Einwohnern noch mehr Privile —
gien und Freyheiten verehrte / worunter vor⸗

nehmlich auch dieſes mit war / daß der Haven

allhie fuͤr alle Nationen frey ſeyn ſolte / für wel⸗
che Koͤnigl . Gnade ſich alle Einwohner gegen

Se . Majeſt . gleichfalls unterthaͤnigſt bedanck⸗

ten . Selbige war / am 24 . Novemb .( 4. Dec . )
abermals in der Haupt⸗Kirche zur Meſſe / be⸗

ſtaͤttigte darauff den Herꝛn Grafen d' Eſtra⸗

des , wegen ſeiner bey dieſem Kaͤuffegeleiſteter
treuen und muͤhſamenDienſte / zum Gouver⸗

noͤrn / oder Stadthaltern uͤber beſagte Stadt
und deren Gebiete / und reyſete ſo dann / un⸗

ter deß Volcks vielfaͤltigem Zuruffen : Viye

le Roy ! das iſt : Es lebe der Koͤnig ! eyl⸗
fertigſt wieder fort / und kam den 26 . dieſes

(6. Decemb. ) wiederumb zu Paris an / bey
dero / am 2 . 12 . Decemb . der Niederlaͤndiſche
Ordinar⸗Abgeſandter / Herꝛ Boreel / offent⸗
liche Audientz hatte / welche meiſtens in einer

Glůckwuͤnſchung wegen angenommener Be⸗

ſitzung der Stadt Duynkirchen und geſun⸗
den Wiederanheimkunfft beſtunde / wobey
ihm der Koͤnig gar freundlich begegnete / ſo
daß man an Sr . Majeſt . eine ſonderliche Nei⸗
gung zu den vereinigten Niederlanden ver —

ſpührte . Und eben dergleichen Gluͤckwuͤn⸗

ſchungs⸗Compliment legten auch andere Ge —

ſandten bey Sr . Maͤjeſt . ab . Der Koͤnigl .
Daͤnemaͤrckiſche unterredte ſich zwar noch
täglich mit den ihm zugeordneten Koͤnigl —
Herren Commiſſarien / konte aber ſeine Sa⸗

che dieſes Jahr noch zu keinem Schluſſe brin⸗

gen . Unterdeſſen fand ſich der Koͤnigl . Kron⸗

und Erb⸗Printz von Daͤnemarck / Norwe⸗

gen / ꝛc. am 4. 14. Decemb . bey ihmein / welcher
auß Engelland heruͤber kam / und eine Zeit⸗
lang ſich als unbekant allhie auffhielt : Deß⸗

gleichen erſchien zu der Zeit bey Hofe ein Ex⸗

preſser von der Roͤm . Käyſerl . Majeſt . mit

Brieffen / worinnen deß Ertzhertzog Leo⸗

pold Wilhelms Ableiben angemeldet ward /
weßwegen dieſer Hof und andere Mimittri die

Trauer anlegten .

Dieſe war noch nicht zum Ende / ſo kam

dem Hofe ſchon wieder eine andere und em —

pfindlichere Trauer heim : Denn die junge
Koͤnigl. Princeſſin uͤberftel / am 18. 28 . De⸗
cemb . der Krampff und ein Fieber / welche

ihr ſo hart zuſatzten / daß / ungeachtet man alle

menſchliche und erdencklicheHuͤlffe anwandte /erſchienen die Buͤrgermeiſter und Vornehm⸗
ihr

Der Koͤnig
reyſet wie⸗

der nach
Paris .

Die junge
Koͤnigl .
Princeſſin
ſcheidet
ſchon wider

von dieſer
Welt ab .
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ihr auch an dem einen Arme eine Ader prin⸗
gen ließ / ſie dennoch / am20 .zo. dieſes / frůͤh
Morgens umb z. Uhr / in Gegenwart deß Koͤß
nias / der Natur die Schuld bezahlen mußte /
iachdem ſie nur 42 . Tage auff der Weltge⸗

weſen . Zwo Stunden vor ihrem Tode gien⸗
gen noch die Tauff⸗Ceremonien mit ihr vor /
und ward ſie von der Koͤnigl . Frau Mnutter
und dem Hertzoge von Orleans darauß geho —
ben / und ihr der Name Ann«Eliſabetha gege —
ben . Nach dem Tode ward das Coͤrperlein ge⸗

oͤffnet und balſamiret / deß folgenden Tages
aber zu Abend von dem Louyre nach S. Demys ,

mit groſſen Ceremonien / unter Begleitung
J0,. mit 6 . Pferden beſpannter Caretten / vor

deren jeder 4. Paſche zu Pferde / mit brennen⸗
den Wachs⸗Kertzen/ herritten / in ihres Herꝛn
Groß⸗Batters / Koͤnig Ludwigs / deßDrey⸗
zehenden / Begraͤbnuß gefuͤhret; Das Her⸗

heaber ließ die Koͤnigl. Fr . Mutter nach Val
de Srace bringen . Der Koͤnig und die Koͤ⸗

mam wurden durch dieſen unvermutheten
Fall ſehr betruͤbt / und legten nebenſt den Prin⸗
bzen und Groſſen deß Hofs / auff L. Monate / die

groſſe Trauer an / worinnen auchalle Herren
Abgeſandten und Miniſtri frembder Potenta⸗

ten und Fuͤrſten ihnen nachfolgten / und nach
und nach das Leid klagten .

Dieſes Leids nun / wie auch anderer ſchwe⸗
ren Sorgen ſich in etwas zu entledigen / begab
ſich der Koͤnig/ am29. Decemb . (8. Janna⸗

rij 1663 . ) in deß Cardinals Pallaſt zu einem

Ballette / von / . Auffzůgen / ſo der Muſen⸗
oder Kůnſte⸗Ballet genennet wurde . Den
erſten Anffzug hatte die Muſic / als die edel⸗
ſte unter den 7. welche man die freyen Künſte
nennet / ſampt den uͤbrigen Muſen / mit einer

ſehr ſchoͤnen Symphonie , worauff derFriede
und die Glückſeligkeit ein angenehmes Ge⸗—

ſpraͤche zuſammen hielten / welchem ein Chor
von baueriſchen Inſtrumenten antwortete .

Dar nach prelentirte ſich der Ackerbau / wel⸗

cher durch Schaͤfer und Schaͤferinnen / nem⸗
lich durch die Madame oder Hertzogin von
Orleans / und J . andere Damen von hohem
Stande / ſo auß einem Gebuͤſche herauß ka⸗
men / vorgeſtellet ward . Nach dieſem wurde
die Scena in ein Meer veraͤndert / worinnen
die Thetys mit 3. anderen Meer⸗Goͤttinnen
erſchiene / und durch ihre Stimme die Schiff⸗
fahrt herauß ſtrich ; Hierbey tratt auch auff
der Grafe von S. Aignan , als ein Haupt der

Corſaren / oder See⸗Raͤuber / und hatte noch
4. dergleichen Geſellen bey ſich ; Hterauff kam

die Juno , auff einer machina , in Geſtalt eines

Gold⸗Bergwercks / vomHimmel . Dendrit⸗
ten Auffzug machte die Goldſchmieds⸗
Kunſt / welche der Grafe von Armagnas ,
nebenſt etlichen anderen / repræſentirte . Den
vierdten Auffzug hatte die Mahler⸗Runſt /
wobey das Theatrum von neuem und in eine
Gallerie / mit unterſchiedlichen Gemaͤhlden

— Dranzsſ . Geſch.
gezieret veraͤndert / und auch ein Geſpraͤche
zwiſchen den Geiſtern deß Zeuxis und deß
Apellinis, gehalten ward . Der fuͤnffteAuff,
zug war die Jaͤgerey / allwo Diana mit etli⸗
chen Nymfen aüß einem Walde ſpatzirte und
ſaͤnge / dero mit vielen Inſtrumenten geant⸗
wortet ward . Stracks hierauff erſchien der
Cephalus , welcher der Hertzo von Anguien
war / dem der Hertzog von Beautort und zween
andere Herren in Jaͤger - Kleidern folgten .
Der ſechſte war die Chirurgia , oder Wuͤnd⸗
artzney / welche auff dem Theatro , als in
einem Saale / ſtund / ſo mit lauter porzellanen
Gefaͤſſen und anderen dergleichen / zu ſolcher
Kunſt gehoͤrigen zierlichen Sachen geſchmü⸗

cket war / wobey der Elculapius , als derſel⸗
ben Gott / nebenſt noch etlichen Doctoren/ ſich
ſingend hoͤren ließ . In dem ſiebenden und
letzten ward der Koͤnig vorgeſtellt / wobey

Mars und Bellona , in einer Machina , ein Ge⸗

ſpraͤch / Versweiſe / angen; Drauff præſen⸗
tirte ſich mitten auff einem Felde / ſo voller

Nriegshauffen war / die Pallas (deren Per⸗
ſon wiederumb die Madame vertratt ) welche
gantz glaͤntzend vom Himmel kam / und ſich
zu 4 . Amazonen / die ebenſo viel Princeſſin⸗
nen waren / verfuͤgte : Hernach tantzten ſie
trefflich anmuthig / worzu auff allerhand In ,

ſtrumenten geſpielet ward . Als nun dieſe ſchoͤ
neGeſellſchafft ſich verlohren hatte / kam die
Pallas wieder hervor mit den Tugenden / die

iht nachgiengen / und mit ſolchen Farben / die

ſich auff ihre Perſonen ſchickten / bekleidet wa⸗

ren ; Und alſo wurde dieſe Luſt und Zeitver⸗
treibung / deren auch die beyden Koͤniginnen
nebenſt den Vornehmſten deß Hofes mit bey⸗
wohnten / mit einer vortrefflichen Concert -

Muſic geendiget . Und hiermit endigen ſich
auch zugleich die hieſige Geſchichte zu dieſem
Jahre ; Hingegen folgt nun in angenomme⸗
ner Ordnung /

Was in den beyden Koͤnig⸗
reichen / Spanien und Portugall /
theils an den Königl . Hoͤfen / theils
auch zwiſchen beyderſeits Armeen / in dem

Felde / dieſes 16 62 , Jahr uͤber/
denckwürdig vorgegan⸗

gen .

timent , lautet bey den Lateinern ein al⸗88 8
5 eſt , multos timeat , quem multi

Guſſehn

Zwange /
Dem muß fuͤr vielen auch ſeyn

bange .

tentaten

ter Vers / ſo gleichſam zu einem Spruͤch⸗ 5
worte worden / und ohngefehr auff dieſe Weiſe ſchwche
mag gedeutſcht werden : auch in
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